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HERZLICHE EINLADUNG ZUR 

MAIFEIER IN GREUSSENHEIM 
In Greußenheim fi ndet dieses Jahr am

Samstag, 29. April, um 17:00 Uhr unsere 

Maifeier am Dr.-Helmut-Kohl-Platz statt. 

Die Bewirtung mit Getränken und Speisen (Bratwürste) fi nden 
ebenfalls dort statt. 

Unsere Kinderhauskinder und unsere Musikkapelle werden 
uns mit ihren Beiträgen unterhalten. 

Auf Eure rege Teilnahme und unterhaltsame Gespräche freuen 
wir uns jetzt schon. 

Karin Kuhn, Vorstand Vereinsring 

MAIBAUMAUFSTELLUNG IN HETTSTADT 
Die Freiwillige Feuerwehr Hettstadt lädt herzlich am 

Sonntag, 30. April, um 17:00 Uhr zur 

Maibaumaufstellung am Backhausplatz ein. 

Die Kindergartenkinder vom Kinderhaus Blumenwiese singen 
uns, unter der Leitung von Sabine Geis, in den Mai. 

Mit einer kleinen Festparade ziehen wir gemeinsam mit dem 
Hettstadter Musikverein über die Klingenstraße und Grundweg 
zum Feuerwehrhaus, wo unser Festbetrieb stattfi ndet.

Bei leckeren Speisen und kühlen Getränken freuen wir uns auf 
regen Besuch von Groß und Klein. 

Andrea Rothenbucher, Vorstand FF Hettstadt e. V. 
mit allen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 



2  Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   Mai 2023

Mitteilungen der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt

IMPRESSUM
Das Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt 
erscheint monatlich, jeweils am letzten Freitag  des Monats und wird 
kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt. 
Aufl age: 2500

Herausgeber und Redaktion: TYPO-Werkstatt, Iris Mende (v.i.S.d.P.)
Am Haag 10, 97234 Reichenberg  E-Mail: hettstadt@typo-werkstatt.de
im Auftrag der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt
Grafi k und Layout: Ronja Mende und Iris Mende

Verantwortlich für den gemeindlichen Teil:
Gemeinde Hettstadt: Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher
Gemeinde Greußenheim: Bürgermeisterin Karin Kuhn
Verwaltungsgemeinschaft: Gemeinschaftsvorsitzende Andrea Rothenbucher

Zu veröff entlichende Artikel  schicken Sie bitte per E-Mail als PDF-Datei 
ohne jegliche Formatierung direkt an die Redaktion. 
Bitte Fotos, Grafi ken und Texte mit Namensnennung der Urheberrechte. 
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. 

Anzeigenannahme und Gestaltung (gewerbliche Anzeigen)
Iris Mende, Tel. 0176 - 57 72 09 40, E-Mail:  anzeigen@typo-werkstatt.de  

Private Kleinanzeigen, Dank- und Familienanzeigen: 
Gerne gestalten wir für Sie die Anzeigen.  Bitte Auftrag fomlos per E-Mail schicken 
an: Iris Mende, Tel. 0176- 57 72 09 40, E-Mail:  anzeigen@typo-werkstatt.de
Private Anzeigen können auch, falls digital nicht möglich, direkt in der 
Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt aufgegeben werden oder per
Postversand an die Redaktion.

Alle Informationen, Mediadaten und Erscheinungstermine  
unter www.typo-werkstatt.de oder unter
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Exemplare der aktuellen Ausgabe liegen auch in den beiden Rathäusern aus.

Das nächste Mitteilungsblatt erscheint 
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Redaktionsschluss:   Donnerstag, 11. Mai 2023
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Abfallentsorgung
Containerstandplatz / Grüngutsammelstelle Hettstadt 
Am Hoff eld – Raiff eisenstraße Tel. 0151 - 62 67 15 58 
(nur während der Öff nungszeit erreichbar) 
Abgabe von Grüngut: samstags: 8:30 – 12:00 Uhr. 

Containerstandorte (Altglas- und Altkleidercontainer) 
Hettstadt: fi nden sie an der Herzog-Hedan-Halle, 
Am Vogelherd, Neuer Weg, Valentinusstraße, Am Hoff eld. 

Containerstandplatz / Grüngutsammelstelle Greußenheim
Am Mühlweg, Annahme von Grüngut in haushaltsüblichen 
Mengen. 

Containerstandorte (Altglas- und Altkleidercontainer) 
Greußenheim: fi nden Sie in der Adam-Stegerwald-Straße 
und Kreuzwegstraße.

Öff nungszeiten Wertstoff hof 
Waldbüttelbrunn
Di.   9:00 – 18:00 Uhr 
Mi.   7:00 – 12:00 Uhr 
Do. / Fr.   9:00 – 18:00 Uhr
Sa.   9:00 – 14:00 Uhr 

Daneben stehen aber auch alle anderen Wertstoff höfe des 
Team Orange im Landkreis Würzburg zur Verfügung.

Zentrale:  Tel. 0931 - 468 61 -0
Tina Väth  Tel. 0931 - 468 61 -17 
tina.vaeth@vgem-hettstadt.de 

Bürgermeisterin: 
Andrea Rothenbucher Tel. 0931 - 468 61 -12
andrea.rothenbucher@hettstadt.de 

Vorzimmer / Red. MBL: 
Nicole Götz Tel. 0931 - 468 61 -12 
nicole.goetz@vgem-hettstadt.de 
rathaus@hettstadt.de

Geschäftsstellenleiter: 
Thomas Aufmuth Tel. 0931 - 468 61 -16
thomas.aufmuth@vgem-hettstadt.de 

Kämmerei: 
Manuel Engels  Tel. 0931 - 468 61 -19
manuel.engels@vgem-hettstadt.de 

Standesamt/Bürgerbüro: 
Jutta Feil Tel. 0931 - 468 61 -14
jutta.feil@vgem-hettstadt.de 

Stefanie Deines Tel. 0931 - 468 61 -23
stefanie.deines@vgem-hettstadt.de 

Michael Schmidt Tel. 0931 - 468 61 -13
michael.schmidt@vgem-hettstadt.de 

Kasse:  
Peter Fischer  Tel. 0931 - 468 61 -25
peter.fi scher@vgem-hettstadt.de 

Finanzabteilung:  
Nicolas Hofmann Tel. 0931 - 468 61 -22
nicolas.hofmann@vgem-hettstadt.de 

Nicole Hubert Tel. 0931 - 468 61 -32
nicole.hubert@vgem-hettstadt.de 

Manuel Rügamer Tel. 0931 - 468 61 -30
manuel.ruegamer@vgem-hettstadt.de 

Bauamt:  
Alexander Hild Tel. 0931 - 468 61 -15
alexander.hild@vgem-hettstadt.de  

Alexander Luft Tel. 0931 - 468 61 -24
alexander.luft@vgem-hettstadt.de

Gemeindejugendpfl egerin Hettstadt: 
Hanna Schwarzott Tel. 0931 - 468 61 - 26
jugendarbeit@hettstadt.de Mob. 0170 - 657 63 54
 

Sekretariat: rathaus@greussenheim.de  Tel. 09369 - 98 16 -0
Constanze Hirschmann  
constanze.hirschmann@vgem-hettstadt.de 

Bürgermeisterin: Karin Kuhn Tel. 09369 - 98 16 -10
buergermeister@greussenheim.de 

Ansprechpartner der VGem Hettstadt
und der Gemeinde Hettstadt

Ansprechpartner der Gemeinde Greußenheim

Anschrift des Bezirkskaminkehrermeisters
Jochen Kempf,   Tel. 0931 - 32 08 79 47
Eiserne Hand 8, Hettstadt
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VGem Hettstadt
Gemeinschaftsvorsitzende Andrea Rothenbucher

Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt

 0931 - 46 86 10
rathaus@hettstadt.de

Geschäftszeiten Rathaus Hettstadt:
Montag bis Freitag  08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag   15:00 - 18:00 Uhr
Wir bitten dennoch in diesen Zeiten Termine telefonisch 
vorab zu vereinbaren.
Informationen unter:  www.hettstadt.de

Geschäftszeiten Rathaus Greußenheim:
Montag und Mittwoch: 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:  17:30 - 19:30 Uhr
Informationen unter: www.greussenheim.de

Das Rathaus ist geschlossen 
Es wird darauf hingewiesen, dass die VGem Hettstadt 

am Freitag, 19. Mai, geschlossen ist. 
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.vgem-hettstadt.de

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt

Bankverbindungen
Bankverbindungen der Gemeinde Hettstadt:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE92 7905 0000 0120 1001 02 BIC: BYLADEM1SWU
VR-Bank Würzburg:
IBAN: DE94 7909 0000 0008 1107 35 BIC: GENODEF1WU1

Bankverbindungen der Gemeinde Greußenheim:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE14 7905 0000 0042 2303 91 BIC: BYLADEM1SWU
Raiff eisenbank Höchberg:
IBAN: DE81 7906 3122 0003 5105 06 BIC: GENODEF1HBG

Bankverbindungen der Verwaltungsgemeinschaft:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE91 7905 0000 0120 1005 08 BIC: BYLADEM1SWU

PUBLIKUMSVERKEHR IM RATHAUS 
Wir bitten die Bürger vor Besuch des Rathauses, die Notwendig-
keit des persönlichen Erscheinens telefonisch oder per E-Mail mit 
der Verwaltung abzuklären und einen Termin zu vereinbaren. 

Vieles kann auch per Telefon, E-Mail, Post oder Fax erledigt wer-
den. Nutzen Sie gerne auch das Bürgerserviceportal, das Ihnen 
auf den Internetseiten der Gemeinden Hettstadt und Greußen-
heim zur Verfügung steht. Über dieses können Sie viele Dienst-
leistungen der Gemeinde direkt online abwickeln.

Kassenverwaltung

Nachrichten aus der Verwaltung

Am Dienstag, 2. Mai, wird zur Zahlung fällig: 
Hundesteuer: Jahresbetrag für das Jahr 2023 

Am Montag, 15. Mai, werden zur Zahlung fällig: 
Grundsteuer:  2. Rate für das Jahr 2023 
Gewerbesteuer:  2. Vorauszahlung für das Jahr 2023 

Ihre Verwaltung

STELLUNG VON RENTENANTRÄGEN
In der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt können keine 
Rentenanträge gestellt werden. 

Sie erhalten weitere Informationen bei der: 
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
Friedenstraße 12–14, 97072 Würzburg 

Tel. 0931 - 802-0   Fax: 0931 - 802-980000 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Nordbayern/
DE/Home/home_node.html 

Sie können auch gerne den Antrag Online ausfüllen: 
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-
Dienste/Juli_2021/antrag_stellen.html

KOSTENLOSE BERATUNG 
Für Menschen mit Behinderung und 
deren Angehörige
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB®, 
berät zu Möglichkeiten der Rehabilitation und Teilhabe. Wer 
Fragen, z. B. zu Anträgen (Schwerbehindertenausweis, Hilfs-
mittel, zur Eingliederungshilfe…) hat, einen Rat sucht, Informa-
tionen braucht oder sich austauschen möchte, kann sich an 
die EUTB wenden. Die EUTB® Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind nur den Ratsuchenden gegenüber verpfl ichtet. Will-
kommen sind alle Menschen mit verschiedensten Einschrän-
kungen, Krankheit, Behinderung und egal in welchem Alter. 

EUTB
Kostenlose Beratung

EUTB® Teilhabeberatung des BBSB e.V.
Wir beraten Sie individuell, kostenlos und umfassend an einem 
Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Angehö-
rigen. 

Tel.: 0931 465 295 11
Mobil: 0151 25045151 (Volker Tesar)
Mobil: 01717955759 (Barbara Noll) 
E-Mail: teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org
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Mitteilungen aus dem Landkreis Würzburg

IIST DEINE ALTE NICHT GANZ DICHT??

INFORMATIONSANGEBOT
Informationsangebot zur Existenzgründung,
Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge 
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe und 
Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. 

Bei dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten Betrieb 
individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und 
Wege von Problemlösungen entwickelt (z.B. Planungs und Finanzie-
rungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, Marketing, 
Unternehmensübergaben, etc.). 

Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. 

Nächster Sprechtag:
Donnerstag, 11. Mai, 9:00 - 12:00 Uhr
ZDI Mainfranken - Würzburg

Anmeldung bei:  Brigitte Schmid,  Tel. 0931 - 80 03 51 12
Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung

Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de

AktivSenioren
Landratsamt Würzburg

T A G

1 4 . M A I

S c h ö n e B l u m e n s t r ä u ß e ,
G e s c h e n k e & G u t s c h e i n e
g e r n e a u c h g a n z b e q u e m
a u f V o r b e s t e l l u n g u n t e r :

0 9 3 1 4 0 7 1 4 0
g a e r t n e r e i h u p p - s h o p . d e

ANZEIGEN
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ZECKEN SIND SCHON WIEDER AKTIV
Wird es draußen wärmer, beginnt die Zeit der Zecken. Sie lau-
ern im Gras, Gebüsch oder Unterholz darauf, dass Tiere oder 
Menschen sie im Vorbeigehen von dort abstreifen. Finden sie 
am Körper eine unbedeckte Stelle, stechen sie zu und saugen 
das Blut ihrer Opfer. Zecken sind zwar nicht giftig für den Men-
schen, sie können aber zahlreiche Krankheiten übertragen, da-
runter auch gefährliche Erkrankungen wie Borreliose (Lyme-
Krankheit) oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).
Meistens bleibt ein Stich des „gemeinen Holzbocks“ – die 
häufi gste Zeckenart in Europa – ohne gesundheitliche Folgen. 
Nicht jede Zecke trägt die Erreger in sich und nicht jeder Stich 
einer befallenen Zecke führt zur einer Ansteckung. „Vorsichtig 
sollte man dennoch sein, denn beide Infektionen können ge-
fährlich werden“, so Alexander Pröbstle von der AOK in Würz-
burg. Im Jahr 2022 verzeichnete das Bayerische Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bayernweit 260 
FSME-Erkrankungen, in Unterfranken waren es 7. Borreliose 
tritt deutlich häufi ger auf als die FSME. In Bayern erkrankten 
im vergangenen Jahr laut LGL über 3.600 Personen daran, in 
Unterfranken waren es 381.

FSME - Impfung schützt
Schutz vor der FSME bietet eine Impfung. Die Ständige Impf-
kommission (STIKO) empfi ehlt diese für alle Menschen, die in 
Risikogebieten wohnen oder diese besuchen und sich viel in 
der Natur aufhalten. Denn es besteht die Gefahr, dass eine In-
fektion zu einer Entzündung der Hirnhäute und des Gehirns 
führt (Meningoenzephalitis). „Zecken, die FSME-Viren tragen, 
kommen vorwiegend in bestimmten Regionen Deutschlands 
vor, beinahe ganz Bayern zählt dazu“, so Alexander Pröbstle. 
Mit dem Landkreis Fürstenfeldbruck und dem Stadtkreis Mün-
chen sind aktuell zwei neue Risikogebiete hinzugekommen, so 
dass 94 der 96 bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte 
als Risikogebiete gelten. 

„Die AOK übernimmt die Kosten der Immunisierung für alle, 
die in FSME-Risikogebieten leben oder in diese reisen“, so Alex-
ander Pröbstle. Für eine vollständige Grundimmunisierung ist 
dreimaliges Impfen notwendig. Dieser Schutz hält dann meh-
rere Jahre vor. 

Borreliose - früh reagieren schützt 
Borreliose ist eine Erkrankung, die von Bakterien verursacht 
wird. „Die Borreliose erkennt man an der typischen ringförmi-
gen Hautrötung rund um den Zeckenstich, die sich über Tage 
langsam nach außen verbreitet“, so Alexander Pröbstle. Diese 
sogenannte Wanderröte entwickelt sich manchmal erst eini-
ge Tage bis Wochen nach einem Stich, ist in der Regel innen 
blasser als am Rand und muss nicht unbedingt an der Einstich-
stelle, sondern kann auch an anderen Körperstellen auftreten. 
Möglicherweise kommen grippeähnliche Beschwerden hinzu, 
wie Fieber, Muskel- oder Kopfschmerzen. Wer solche Symp-
tome hat, sollte zum Arzt gehen. Der Krankheitserreger über-
trägt sich, wenn überhaupt, erst nach längerem Saugen der 
Zecke. „Wenn man den Körper gleich nach dem Aufenthalt im 
Freien untersucht und mögliche Zecken sofort entfernt, kann 
man sich wirksam vor einer Borreliose schützen“, sagt Alexan-
der Pröbstle und rät, die Zecke möglichst mit speziellen Hilfs-
mitteln zwischen Hautoberfl äche und Kopf fassen und gerade 
herausziehen, ohne sie dabei zu zerquetschen.

Der beste Schutz besteht natürlich darin, sich erst gar nicht 
stechen zu lassen. Bei Wanderungen durchs Gebüsch emp-
fi ehlt es sich, feste Schuhe, lange Hosen und lange Ärmel zu 
tragen – oder man bleibt gleich auf festen Wegen. Helle Klei-
dung kann zusätzlich helfen, die herumkrabbelnden Tiere 
besser zu erkennen, bevor sie zustechen. Auch Zeckensprays, 
sogenannte Repellents, können Zecken ein bis zwei Stunden 
vertreiben. Danach muss erneut gesprüht werden.

Weitere Informationen:

www.aok.de 
> Leistungen & Services > Leistungen der AOK > I wie Impfen

www.lgl.bayern.de 
> Infektionskrankheiten von A-Z > FSME

Nach jedem Aufenthalt in der Natur sollte frühzeitig der Körper nach 
Zecken abgesucht werden.

© PantherMedia / maddas

   Hausarzt Praxis Hettstadt 
               Praxis Dr. Marks  Hausärztliche Versorgung Würzburg West 
 Schellenhöhe 2 - 97265 Hettstadt Tel. 0931 46 21 21   
 mail: info@hausarzt-hettstadt.de 

      home:  www.hausarzt-hettstadt.de 

Terminvereinbarung über Ihr Smartphone 
    Dauermedikamente ohne Wartezeit  
Nutzen Sie unsere Praxis-App „arzt-direkt“ 
mit der Sie ein E-Rezept anfordern und   
empfangen können. Erhältlich in jedem Store.   
 Wir helfen ihnen gerne bei der Einrichtung 

Am Wochenende, in der Nacht sowie an Feiertagen 
wenden Sie sich bitte an den  ärztlichen Bereitschaftsdienst Tel. 116 117   

In dringenden Notfällen wählen Sie bitte die Tel. 112

 Homepage der Praxis

Jetzt ist die Zeit für die

Zeckenimpfung.
Planen Sie auch rechtzeitig Ihre 

Reiseimpfungen 
-wir beraten Sie gerne

ANZEIGE
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ANZEIGE

Es erwartet Sie eine breite Palette modernster Haustechnik und Super-Messe-Angebote!

Margetshöchheimer Straße 93 • 97299 Zell • Tel. 0931 /46871-0 • Fax 0931/468
www.weber-hs.de • mail@weber-hs.de

71-50

Es erwartet Sie eine breite Palette modernster Haustechnik und Super-Messe-Angebote!

Margetshöchheimer Straße 93 • 97299 Zell • Tel. 0931 /46871-0 • Fax 0931/468
www.weber-hs.de • mail@weber-hs.de

71-50

EINLADUNG
Hausmesse am 06. / 07. Mai 2023
Von 10.00 – 18.00 Uhr
 

Grenzenlose Behaglichkeit
seit Generationen -  Spitze in Bad und Wärme

• Professionelle Planung & Beratung
• Heizung für den Alt- & Neubau
• Wand- & Fußbodenheizungen
• hygienische Flächenkühlung
• modernste Regelungstechnik
• Kaminsanierung
• Holz- & Pelletsheizkessel
• Solarthermie-Anlagen
• Wärmepumpensysteme
• Block-Heizkraftwerk
• Brennstoffzelle
• Hallenheizungen
• Hygiene-Wohnraum-Lüftung
• Gas- & Wasserinstallation
• Regenwasser-Anlagen
• Bad 3D Planung
• Bad-Komplettsanierung
• Badeinrichtungen
• Hydro-Whirl-Pools
• Physiotherm Infrarot-Wellness-Kabinen
• Kundendienst / Reparaturen 
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Welcher Gartenliebhaber 
Übernimmt die Bewirtschaftung 

und Nutzung 
unseres Hausgartens in Hettstadt, 

ca. 300 qm, 
davon ca. 150 qm Anbaufl äche 
für Gemüse, kleines Gewächs-

haus, 3 Apfelbäume, Zwetschgen, 
Beerensträucher, Rasen. 

Keine Pacht, 
geringfügiger Ernte-Anteil. 

Kontakt unter 

Tel. 0176 - 98 47 24 89

VOLLE POWER FÜR HÜLSENFRÜCHTE
Kochkurs in der Öko-Modellregion stadt.land.wü. 
Linsen, Kichererbsen, Sojabohne und Co. wachsen nur in fer-
nen Ländern? Weit gefehlt! Auch bei uns in Unterfranken wer-
den sie angebaut. 

Im Kurs erfahren die Teilnehmenden mehr über die Bedeu-
tung von Hülsenfrüchten in der menschlichen Ernährung und 
welche Vorteile dadurch für die hiesige Landwirtschaft ent-
stehen. Außerdem erhält man Tipps zum Einsatz von Bohne, 
Linse und Co. in der eigenen Küche. Alle, die selbst zum Koch-
löff el greifen wollen oder auf der Suche nach Rezeptideen sind, 
kommen beim Kochkurs auf ihre Kosten. Bei der Veranstaltung 
fallen keine Teilnahmegebühren an. 

Der Kochkurs „Die Power der Hülsenfrüchte – Vielfalt und Vor-
teile in der Küche“ fi ndet am Mittwoch, 10. Mai, um 18:00 Uhr 
in Unterpleichfeld bei „Eva’s natürlich lecker“ statt. 

Anmeldung erforderlich unter 
E-Mail: oekomodellregion@lra-wue.bayern.de 

Alle Informationen auch online unter 
https://www.oekomodellregionen.bayern/stadt.land.wue/termine 
und bei Janina Herrmann, Projektmanagement 
Öko-Modellregion stadt.land.wü., 

Tel. 0931-800 351 08; 
E-Mail: oekomodellregion@lra-wue.bayern.de

Foto: David Delang

PARKINSON VORBEUGEN
Richtige Ernährung bei Parkinson ist wichtig
Neue Studien zeigen, dass richtige Ernährung einer Parkin-
son-Erkrankung vorbeugen und ihren Verlauf möglicherweise 
sogar verlangsamen kann. Die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) unterstützt die 
Deutsche Parkinson Vereinigung, eine bundesweit agierende 
Selbsthilfeorganisation, fi nanziell.

Die Forschenden haben festgestellt, dass Parkinson-Patienten 
oft Darmbeschwerden wie langanhaltende Verstopfung ha-
ben, bevor sich die ersten typischen Symptome zeigen. Aus 
den Studien geht hervor, dass insbesondere die mediterrane 
Küche den Krankheitsverlauf mildern kann. Sie enthält beson-
ders viel frisches Gemüse, Obst, Ballaststoff e und andere ge-
sunde Zutaten wie naturbelassene kaltgepresste Öle mit unge-
sättigten Fettsäuren, Fisch, Hülsenfrüchte und wenig Fleisch. 
Polyphenolhaltige Lebensmittel, zum Beispiel Rapsöl, grüner 
Tee oder dunkelrote Beeren, scheinen darüber hinaus beson-
ders nervenzellschützend für Erkrankte zu sein.

Meiden sollten Parkinsonerkrankte Fertiggerichte, gesättigte 
Fettsäuren und zu viel Zucker.

Längere Pausen zwischen den Mahlzeiten und Fasten können 
die Symptome lindern und damit die Lebensqualität Parkinso-
nerkrankter verbessern.

Die Kombination von Sport und gesunder Ernährung be-
einfl usst den Verlauf der Erkrankung insgesamt positiv. Alle 
Sportarten, die große Bewegungsabläufe und gleichmäßige 
Rhythmen verlangen, sind dabei besonders förderlich. Dazu 
zählen Thai Chi, Tanzen oder Nordic Walking.

SVLFG

Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau

ANZEIGEN
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Termine in Hettstadt Termine in Greußenheim Termine anderere Orte

TAG ZEIT VERANSTALTUNG ORT / TREFFPUNKT VERANSTALTER

Fr., 28.04. 20:00 Uhr Mitgliederversammlung Sportheim SG Hettstadt

Sa., 29.04. 10:00 - 12:30 Uhr Treff en Kinder- und Jugendgruppen diverse Bund Naturschutz e.V. OV

Sa., 29.04. 10:00 - 14:30 Uhr Selbstverteidigung Schulturnhalle JUZ

Sa., 29.04. ab 11:00 Uhr Schleifchenturnier Tennisplatz SG Hettstadt

Sa., 29.04. 17:00 Uhr Maifeier Dr.-Helmut-Kohl-Platz Vereinsring

So., 30.04. 17:00 Uhr Maibaumaufstellung Backhausareal/ Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr

Do., 04.05. 15:30 - 16:30 Uhr Vorlesenachmittag Bücherei Hettstadt Bücherei Hettstadt

Do., 04.05. 20:00 Uhr Treff en UBH Gasthaus ''La Corona'' UBH

Fr., 05.05. 19:00 Uhr Schafkopfen Geisberghalle Concordia

Sa., 06.05. 18:30 Uhr Florianstag / Gottesdienst Geisberghalle Freiwillige Feuerwehr

Sa., 06.05. 19:30 Uhr Maiglöckchenball Herzog-Hedan-Halle Musikverein Hettstadt e.V.

So., 07.05. 13:00 - 16:00 Uhr Kinder- und Baby Flohmarkt Geisberghalle Krabbelstube Greußenheim

So., 07.05. 14:30 Uhr Kaff ee-Kuchen-Konzert Herzog-Hedan-Halle Musikverein

Di., 09.05. 20:00 Uhr CSU-Besenstammtisch Gaststätte "Apomero" CSU-OV

Mi., 10.05. 18:00 Uhr Kochkurs Hüsenfrüchte Unterpleichfeld Öko-Modellregion stadt.land.wü.

Do., 11.05. 12:00 Uhr Redaktionsschluss MBL 6/2023 VGem Hettstadt

Do., 11.05. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Gaststätte "Nino" Seniorenkreis

Do., 11.05. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Pfarrheim St. Sixtus Seniorenkreis

Do., 11.05. 19:30 Uhr Monatstreff en Ökohaus Bund Naturschutz

Sa., 13.05. 9:00 - 11:30 Uhr Europ. Weltladentag Weltladen bosembo Eine-Welt-Verein bosembo

Sa., 13.05. 10:00 - 12:30 Uhr Treff en Jugendgruppen Bilhildisspielplatz/Ökohäuschen Bund Naturschutz

Sa., 13.05. 17:00 Uhr Muttertagsfeier VdK Waldgaststätte WBB VdK OV WBB/Hettstadt

Sa., 13.05. 18:30 Uhr Gottesdienst, 
anschl. Brückenschoppen "Süßes Brünnle" Pfarrgemeinde

So., 14.05. 18:00 Uhr Maiandacht Kirchplatz Kolpingfamilie

Mo., 15.05. 15:30 - 17:30 Uhr Youngstertreff JUZ JUZ

Di., 16.05. 14:30 Uhr Fröhlich – Gemeinsam Pfarrheim St. Sixtus Gemeindl. Seniorenvertretung

Di., 16.05. 17:30 - 20:30 Uhr Blutspendetermin Herzog-Hedan-Halle Rotes Kreuz

Do., 18.05. 13:00 Uhr Traditioneller Grenzgang Weingarten Feldgeschworene
Mi., 17.05. -
So., 21.05.  Bürgerreise nach Argences Partnerschaftskomitee

Mi., 17.05. 14:00 Uhr Spielenachmittag Pfarrhaus Seniorenkreis

Do., 18.05. ab 8:00 Uhr 1. Spöttleinsberg-Lauf, für jedes Alter Sportplatz SG Hettstadt

Do., 18.05. 10:00 Uhr Hettschter Vatertagsfest Festgelände Sportheim SG Hettstadt

Fr., 19.05. 10:00 - 11:00 Uhr Seniorensprechstunde Altes Rathaus/ Schusterraum Gemeindl. Seniorenvertretung

Sa., 20.05. 18:00 Uhr ein Jahr "Nino" Gaststätte "Nino" Gaststätte "Nino"

So., 21.05. 14:00 Uhr Fränggisch Comedy ''Süßes Brünnle'' FaschingsFreunde

Mi., 24.05. 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Rathaus, Sitzungssaal Gemeinde Hettstadt

Do., 25.05. 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Pfarrheim Gemeinde Greußenheim

Mo., 29.05. 10:00 Uhr Weinwandern auf dem Kulturweg Kirchplatz Gemeinde Greußenheim

Mi., 31.05. 15:30 - 18:00 Uhr Pfi ngstferienprogramm: Pizza backen JUZ JUZ

Mo., 05.06. 15:30 - 17:00 Uhr Tic Tac Toe Spiel basteln JUZ JUZ

Di., 06.06. zum Kinobesuch „Arielle“ nach Würzburg JUZ

Fr., 09.06. 10:30 Uhr Seniorenausfl ug nach Veitshöchheim Dr.-Helmut-Kohl-Platz Seniorenteam Greußenheim

Sa., 17.06. 10:00  - 15:00 Uhr Dorffl  ohmarkt Greußenheim Pfarrgemeinde Greußenheim
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Mitteilungen aus der Gemeinde

Hettstadt 

HETTSTADT HAT JETZT AUCH „FAST EINE EISDIELE“

Foto: v.l.n.r. Johan Schäfer Morel – Fa. Belz GmbH/Eiscafé Casa, Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher, Daniel Dorn – Geschäftsführer Soleo AktivF l J h S häf M l F B l G bH/Ei fé C Bü i i A d R h b h D i l D G häf füh S l Ak i

Seit dem Osterwochenende gibt es in Hettstadt hand-
gemachtes, natürliches Eis, ganz ohne künstliche 
Aromen, aus dem Automat. 10 verschiedene Sorten 
Frucht- und Milcheis sowie auch veganes Eis, in Be-
chern mit 160 ml oder 500 ml, können in der Ortsmit-
te, am Parkplatz vor der Tagespfl egeeinrichtung Soleo 
Aktiv und dem Maxl Bäck, ausgewählt werden. 

Bezahlen kann man in bar oder kontaktlos mit EC-Kar-
te. „Die kühlen Leckereien ändern saisonal und nach 
Beliebtheit die Geschmacksrichtungen“, so Johan Schä-
fer Morel vom Eiscafé Casa aus Würzburg, „und es wer-
den kompostierbare Becher und Löff el verwendet.“. 

Durch eine Internetverbindung übermittelt der Auto-
mat den aktuellen Eisbestand und gibt Alarm, wenn es 
Probleme mit der Temperatur geben sollte. 

Begeistert zeigen sich die Bürgermeisterin und der Ge-
schäftsführer von Soleo Aktiv, Daniel Dorn, denn ein 
„Eis geht immer“ und das zusätzliche Angebot im Ort 
ist fantastisch! Unkosten fallen für die Gemeinde kei-
ne an. Eine Pacht geht an den Grundstückseigentümer 
und die Stromkosten werden vom Betreiber übernom-
men. 

Herzlichen Dank an die Valere Liegenschaften, die den 
Standort für den Eisautomaten zur Verfügung stellen 
und somit für einen eisgekühlten Mehrwert für die Ge-
meinde sorgen.

Viel Spaß beim Eis essen wünscht 

Andrea Rothenbucher, Erste Bürgermeisterin
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1.800 GLASFASER-ANSCHLÜSSE FÜR HETTSTADT
Die Telekom baut in Hettstadt ein Glasfasernetz für rund 1.800 
Haushalte und Unternehmen. Die Arbeiten beginnen 2025. Die 
Gemeinde Hettstadt und die Telekom haben dazu jetzt eine 
gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Das neue Netz ermög-
licht Privatkund*innen hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit 
pro Sekunde). Außerdem können Unternehmen aus Hettstadt 
künftig Geschäftskundentarife bis 100 Gbit/s buchen. Damit 
haben Kund*innen einen superschnellen Anschluss für digita-
les Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleich-
zeitig. Für unsere digitale Zukunft ist das neue Netz leistungsfä-
hig, sehr viel zuverlässiger und erhöht die Attraktivität unserer 
Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort. 

Am allerwichtigsten für die Bürgerinnen und Bürger ist es zu 
wissen, dass man bis Ende 2024 zunächst gar nichts veranlas-
sen muss. Außer bei den Straßenzügen, die in nächster Zeit 
grundhaft ausgebaut werden, da geht die Gemeinde jedoch 
aktiv auf die Eigentümer zu, wenn es jeweils soweit ist.

Telekom und Kommune werden rechtzeitig vor Baubeginn 
2025 gezielt nochmals alle Bürger*innen informieren, denn 
es ist sinnvoll, im Zuge des Glasfaser-Ausbaus alle Häuser und 
Wohnungen mit einem Anschluss auszustatten. Denn ein Glas-
faseranschluss bedeutet für den Eigentümer eine erhebliche 
Wertsteigerung der Immobilie und lässt sich einfacher vermie-
ten oder verkaufen. Darüber hinaus bietet der Glasfaser-An-
schluss alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen: Zum Bei-
spiel Homeoffi  ce-Anbindung, Smart Home, IP-TV, Streaming 
Dienste, Online Gaming oder auch Telemedizin.

Thomas Weigand, Kommunalberater Glasfaser der Telekom und Andrea 
Rothenbucher unterzeichnen die gemeinsame Erklärung für den eigen-
wirtschaftlichen Ausbau von Glasfaser seitens der Firma Telekom in der 
Gemeinde Hettstadt. (Foto: N. Götz)

OSTERMARKT IN HETTSTADT
Der Oster-Bunte-Markt 
am Karsamstag war ein 
voller Erfolg. Zufrieden 
zeigt sich der „Osterhase“ 
der, gemeinsam mit dem 
Werbenetzwerk Hettstadt 
und allen Austellerinnen 
und Austellern, über 400 
große und kleine Gäste 
begrüßen durfte. Auch 
auf dem Schulhof beim 
Kinderfl ohmarkt war die 
Rückmeldung sehr gut, 
deswegen soll es dieses 
schöne Angebot auch 
beim folgenden Mal wie-
der geben. Also unbedingt 
jetzt schon den nächsten 
Markttermin im Kalender 
notieren: Samstag, 24. Juni 
von 8:00 -13:00 Uhr!

GEWERBEGEBIET BURGLEITEN – 
GRUNDSTÜCKSVERKÄUFE
Alle Informationen zur Vergabe der Gewerbe- und Misch-
gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Burgleiten fi nden 
Sie auf unserer Homepage unter www.hettstadt.de oder 
erhalten Sie im Rathaus bei der Bauverwaltung bzw. bei 
der Bürgermeisterin.

SPENDE DEFIBRILLATOREN
Ein ganz großes Dankeschön nochmal von dieser Stelle aus an 
die Sparkasse Mainfranken Würzburg, die aus Spendenmitteln 
der bayernweiten Gewinnsparlotterie „Sparkassen-PS-Spa-
ren und Gewinnen“, für die Gemeinde Hettstadt, sagenhafte 
3.900,00 Euro zur Beschaff ung der zwei öff entlichen Defi b-
rillatoren zur Verfügung gestellt haben. Alle Beteiligten, Herr 
Körner, Herr Then und die Bürgermeisterin, waren sich einig, 
dass es am Besten wäre, wenn die Defi s für umsonst beschaff t 
wurden, denn dann wäre auch kein Bürger / keine Bürgerin 
in einer lebensbedrohlichen Situation. Aber wenn doch… dann 
sind wir seitens der Gemeinde sehr froh darüber, dass die 
Sparkasse uns so großzügig unterstützt hat und ein Leben un-
ter Umständen gerettet werden kann!

v.l.n.r.: Stefan Körner, Leiter Beratungscenter; Bürgermeisterin Andrea Ro-
thenbucher; Manuel Then stellvertretender Gebietsdirektor (Foto: N. Götz)

PS: Ebenso herzlich bedanken wir uns für die freundliche Unter-
stützung von Zuwendungen aus dem Spendenkontingent der 
Raiff eisenbank Höchberg eG durch den VR Gewinnsparvein Bay-
ern e.V. für den wunderbaren Betrag in Höhe von 400,00 Euro 
für diese Aktion. Mit dieser ergänzenden Spende konnten die 
gesamten Kosten für Beschaff ung und Einbau gedeckt werden!

Der Osterhase begrüßte die Gäste mit 
Süßem und bunten Ostereiern. 

Foto: S. Rothenbucher
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WIR SUCHEN DICH, FÜR UNSER PROJEKT 
„MEHRGENERATIONEN-BIO-SCHAUGARTEN“!
Einen Garten zu haben, ein Stückchen „Grün" das ist ein Trend, 
der ungebrochen ist. Aber nicht jede/r hat die Möglichkeit auf 
privatem Grund. Im Laufe des Lebens ändern sich zudem die 
Interessen, Bedürfnisse, körperlichen Möglichkeiten und so 
ändert sich der Blickwinkel in einen Garten über verschiedene 
Lebensphasen hinweg: während das Kleinkind im Garten noch 
lernen wird zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, gärtnert das 
Schulkind bereits mit einfachen Mitteln und lernt etwas zur Ei-
genversorgung, zur gesunden Ernährung, zum Wasserkreislauf 
u.v.m. Die jungen Erwachsenen und Junggebliebenen schätzen 
die Regionalität, ökologischen Anbau oder die Sichtbarkeit der 
Nachhaltigkeit. Und Senioren gärtnern in der Regel recht ger-
ne, erledigen zuverlässig anfallende Arbeiten und genießen die 
Ruhe im Freien. Legt man also einen Mehrgenerationengarten 
für „ALLE" an, fördert man den Zusammenhalt im ländlichen 
Bereich, die Bürger tun sich selbst etwas Gutes und man be-
wirkt etwas Positives für die Umwelt. 

Fotos: AR

In Hettstadt entsteht ein Mehrgenerationen-Bio-Schaugarten. 
Auf dem Grundstück zwischen Backhausplatz und Schule wer-
den auf einem Teil der vorhandenen Streuobstwiese 6 Bio-
Beete und 4 Hochbeete (auch barrierefrei für Rollstuhlfahrer 
zu erreichen) angelegt, die mit Hilfe der Kindergärten, Schule 
bis zu den Senioren angepfl anzt und gepfl egt werden. Unse-
re Bauhofmitarbeiter helfen natürlich auch kräftig dazu. Das 
Konzept zielt ab auf Regionalität und ökologischem Bio-Anbau. 
Vielleicht kannst auch du dich mit deinem grünen Daumen 
einbringen?

Die Idee ist es, mit Schautafeln das Gärtnern, die Pfl anzen und 
die verschiedenen Stationen für Jung und Alt zu erläutern. In 
ausgewiesenen Bereichen wie z.B. im Naschgarten, an der 
Kräuterspirale oder in den Pfl anzkisten dürfen sich auch alle 
Gäste bedienen. Einmal im Jahr könnte auch ein Bio-Pfl anzen-
fl ohmarkt organisiert werden und an einer geschützten Pinn-
wand werden die „Gartentipps des Monats“ bekannt gemacht. 
Weitere Konzeptideen im Garten sind eine Bienenweide mit 
Insektenhotel, Nistkästen für Vögel, eine Wetterstation, eine 
Kompostierung und natürlich darf auch der Gartenschuppen 
nicht fehlen. 

Darüber hinaus werden auch 
das Grasweib und die „Gääs“ 
einen zentralen Platz im Gar-
ten fi nden. Wir verzichten auf 
teure Brunnentechnik, aber 
die Figur und die Sitzmöglich-
keiten des Sockels ergänzen 
das Gesamtkonzept des Gar-
tens aus unserer Sicht perfekt. 

Foto: Gemeinde Hettstadt

Das Tolle ist, wir haben für dieses Projekt 10.000,00 € Förder-
mittel aus dem Regionalbudget der Allianz Waldsassengau 
zugeteilt bekommen! Damit lässt sich was wirklich Schönes 
gestalten und du kannst dabei sein… Hast du Lust Teil des Gar-
tenteams zu werden? Dann melde dich im Rathaus!

Ihre/Eure

Andrea Rothenbucher

Erste Bürgermeisterin

Nachrichten aus dem Rathaus

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
Andrea Rothenbucher:

nach telefonischer Vereinbarung.

BÜRGERTAXI
Das Bürgertaxi erreichen Sie unter:

Tel. 0151 - 52 55 74 15.

Montags:  8:30 – 12.30 Uhr und
Donnerstags:  8:30 – 12.30 und 15:00 – 18:00 Uhr

d

ERHÖHUNG DER HEBESÄTZE 
DER GEMEINDE HETTSTADT 
In den nächsten Wochen werden neue Bescheide der Grund-
steuer A, B und Gewerbesteuer versandt. Mit diesen wird eine 
rückwirkende Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2023 fest-
gesetzt und bekannt gegeben.  

Es handelt sich um die erste Erhöhung seit 1979. 

Die Hebesätze der Steuern beziehen sich immer auf das ge-
samte Haushaltsjahr. Gemäß § 25 Abs. 3 des Grundsteuerge-
setzes (GrStG) sowie § 16 Abs. 3 des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) ist der Beschluss über die Änderung des Hebesatzes 
bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres mit Wirkung vom Be-
ginn dieses Kalenderjahres zu fassen.  Der entsprechende Be-
schluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des 
Gemeinderats Hettstadt am 29.03.2023.  

Die Hebesätze werden wie folgt, 
entsprechend des Landkreisdurchschnitts, erhöht: 

Grundsteuer A  von   290 %    auf   355 % 

Grundsteuer B  von   290 %    auf   340 % 

Gewerbesteuer  von   320 %    auf   350 % 

Die Anpassung der Ratenbeträge wird anteilig auf die beiden 
Fälligkeiten 15.08. und 15.11. aufgeteilt. 

Diese Erhöhung steht nicht im Zusammenhang mit der Grund-
steuerreform 2025. 
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team orange | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Telefon | Fax 0931 / 6156 400
www.team-orange.info | info@team-orange.info
Öffnungszeiten KundenCenter: Mo bis Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr

WIR SUCHEN
Ferienjobber (m/w/d)

im Abfuhrbetrieb

Sommermonate von
Mitte Juli bis
Mitte September

Vollzeit

IHRE AUFGABEN:
Holen, Leeren und Zurückstellen
von Restmüll-, Bio- und Papier-
tonnen 

SIE SIND ...
■  mindestens 18 Jahre alt
■  pünktlich und zuverlässig

WIR BIETEN IHNEN ...
■  eine Beschäftigung nach dem Tarifvertrag

für den öffentlichen Dienst
■  interessante, neue Erfahrungen

und Herausforderungen
■  eine vollständige Ausstattung

mit Arbeitskleidung

Abfallentsorgung für
165.000 Kundinnen und 

Kunden in 52 Gemeinden
auf knapp 1.000 km² –

das ist team orange.

eine Vergütung über 
2.200 Euro brutto 
pro Monat (Vollzeit)

97209 Veitshöchheim

INTERESSE?
Ihre Rückfragen
beantwortet Ihnen gern
unsere Einsatzleitung

0931 / 6156 4070

Die 
Seniorenwochen

Auftaktveranstaltung 
am 7. Mai 2023, ab 15 Uhr
in der Mehrzweckhalle Gerbrunn 

„Gute Laune im Alter!“ – unter diesem Schwerpunktthema 

bieten die diesjährigen Seniorenwochen wieder eine bunte 

Vielfalt: von gemeinschaftlichen Aktivitäten und informativ 

abwechslungsreichen Vorträgen über fröhlich stimmende 

Angebote sowie gesundheitliche und kulinarische Events ist 

alles dabei. 

Mehr Infos zu den 
rund 100 Veranstaltungen 
finden Sie unter 
www.seniorenwochen.info

7.5.
bis

 19.5.
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HILFELADEN IM ALTEN RATHAUS

Unser Hilfeladen im Alten Rathaus wurde im Frühling 2022 
eröff net, um unsere ukrainischen Gäste zu unterstützen und 
nun weiten wir das Angebot auf hilfsbedürftige Personen 
und Familien aus Hettstadt aus. Idee ist es außerdem, ein 
schwarzes Brett zu integrieren, wo auch Bedarfe angegeben 
werden können, um die wir uns dann gemeindeseitig (auch 
mit Unterstützung von Bürgerschaft und Nachbarschaftshil-
fe) kümmern wollen, soweit dies möglich ist. Ebenso stehen 
wir bereits im engen Austausch mit der Höchberger Tafel 
für ein Angebot vor Ort.

Wir freuen uns auch weiterhin über Ihre Sach- oder Geld-
spenden für unseren Hettstadter Hilfeladen. Auskünfte hier-
zu gibt Ihnen die Bürgermeisterin sowie bei Geldspenden der 
Kassenverwalter, Herr Peter Fischer (Tel. 0931 - 468 61 25). 

Sachspenden (nur haltbare Lebensmittel und Hygienearti-
kel) können jederzeit im Rathaus, im Vorzimmer der Bürger-
meisterin, abgegeben werden. Sonstige Spenden müssen 
gesondert besprochen werden und werden nur bei Bedarf 
angenommen. 

Um die Privatsphäre der Bürger*innen zu gewährleisten ge-
ben wir hier keine Öff nungszeiten unseres Hilfeladens be-
kannt. Sollten Sie sich angesprochen fühlen und bedürftig 
sein, melden Sie sich bitte im Vorzimmer der Bürgermeis-
terin, bei Nicole Götz, für nähere Informationen und/oder 
eine Terminvereinbarung. (Tel. 0931 - 468 61 12 oder per 
E-Mail unter: nachbarschaftshilfe@hettstadt.de) 

DIE GEMEINDE HETTSTADT SUCHT

MITARBEITER*INNEN FÜR DEN
ABENTEUERSPIELPLATZ 2023

Hast du vom 07.08.2023 – 18.08.2023 Zeit für ein tolles 
Projekt mit Kindern und Jugendlichen?

Dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung bei 
unserem Abenteuerspielplatz in Hettstadt freuen!

Was bieten wir?
- Arbeitszeiten: Montag – Freitag von 8:00 – 16:00 Uhr
- viel Spaß und Freude mit den Kindern
- Platz für vielfältige Erfahrungen
- Vortreff en mit Unterweisungen
- eine faire Aufwandsentschädigung
- schriftliche Bestätigung der pädagogischen Arbeit
- eine Anerkennung als Ferienpraktikum
- eigenes Einbringen bei den kreativen Angeboten
- Wir bezahlen das erweiterte Führungszeugnis, welches für 

diese Aufgabe erforderlich ist.

Was solltest du mitbringen?
- viel Freude und Spaß am Umgang mit Menschen, 

hier insbesondere mit Kindern
- Teamfähigkeit
- du musst mindestens 18 Jahre alt sein
- ein gewisses handwerkliches Geschick, 

um den Kindern beim Bauen ihrer Hütten zu helfen
- Verantwortungsbewusstsein
- Zuverlässigkeit
- Kontaktfreude

Was fällt in deinen Aufgabenbereich?
- Unterstützung bei der Umsetzung des Ferienprogramms
- eine feste dir zugewiesene Bezugsgruppe, 

mit der du arbeiten darfst
- ein gemeinsam ausgesuchter Workshop, 

welchen du betreuen darfst

Hast du noch Fragen oder brauchst weitere Informationen?
Dann melde dich gerne bei mir:

Hanna Schwarzott, Gemeindejugendpfl egerin

E-Mail: jugendarbeit@hettstadt.de Tel. 0931 – 46861-26

Wenn wir dein Interesse geweckt haben würden wir uns 
sehr über eine kurze, aussagekräftige Bewerbung von dir 
freuen unter:

E-Mail an: jugendarbeit@hettstadt.de oder schriftlich an: 
Gemeinde Hettstadt, Rathausplatz 2

Hanna Schwarzott
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Fotomotive 
aus Hettstadt

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
gerne veröff entlichen wir an dieser oder einer anderen 
Stelle in Ihrem Gemeindeteil schöne Fotomotive aus der 
Gemeinde, die Sie in Ihrem Garten, in Ihrer Umgebung 
oder beim Spaziergang in der Natur entdecken. 

Schicken Sie Ihre Bilder per E-Mail an: 
hettstadt@typo-werkstatt.de

Betreff : Fotomotiv Hettstadt

Wir freuen uns darauf!
Ronja Mende, Grafi k/Layout | Typo-Werkstatt

Leserfoto: Susanne Schmitt 

ANZEIGE
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Sitzung des Gemeinderats

NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN: 
MITTWOCH, 24. MAI 2023,

um 19:00 Uhr im Rathaus im Sitzungssaal

Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine fest-
zulegen. Die Sitzungen des Bauausschusses können hier noch 
nicht angegeben werden, sie werden je nach Bedarf festgelegt. 
Bitte beachten Sie hierzu die öff entlichen Aushänge.

Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und der 
Verwaltung und besuchen Sie den öff entlichen Teil der Sitzungen.

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

AUS DER SITZUNG DES GEMEINDERATS 
VOM 29. MÄRZ 2023

1. Bekanntgabe der in nichtöff entlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse (Art. 52 Abs. 3 GO) sowie Bekanntgabe von Themen 
deren Grund der Geheimhaltung weggefallen sind 

1.1 Auftragsvergabe - Leistungen zur Schadstoff untersuchungen an 
der Herzog-Hedan-Halle im Rahmen der Bestandsanalyse 
Der Gemeinderat beschloss den Auftrag im Rahmen der Bestandsanaly-
se der Herzog-Hedan-Halle, mit den Leistungen der Schadstoff untersu-
chung an das Büro Keller Ingenieur GmbH aus Kürnach zu einem Brutto-
preis von 10.651,10 € zu vergeben.  

2. Informationen aus der Verwaltung 

2.1 Sachstand - Breitbandausbau in der Gemeinde Hettstadt 
Die Erste Bürgermeisterin informierte über einen Pressetermin mit der 
Telekom zum geplanten Breitbandausbau in Hettstadt.  
Ergänzend hierzu teilte sie mit, dass auch das zukünftige Gewerbegebiet 
„Burgleiten“ mit Glasfaser versorgt wird. Interesse hierzu haben sowohl 
die Stadtwerke als auch die Telekom bereits geäußert. Bei der Sparten-
abfrage werden Details noch abgestimmt.  

2.2 Aufstellung eines Eisautomaten 
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass es ab April in Hettstadt einen 
Eisautomaten in der Ortsmitte auf dem Vorplatz der Soleo Tagespfl ege 
geben wird. Aufgestellt und betrieben wird dieser Automat von der Eis-
diele Casa aus Würzburg. Das Eis ist dort eigens hergestellt und keine 
Industrieware.  
Eine Pacht wird an die Valere GbR (Grundstückseigentümer) gezahlt und 
die Stromkosten werden vom Betreiber vollständig übernommen. Für 
die Gemeinde fallen keine Kosten an.  

2.3 Heizung - Herzog-Hedan-Halle 
Es wurde festgestellt, dass bei der Heizung in der HerzogHedan-Halle die 
Steuereinheit getauscht werden muss. Die Fa. Witthake wurde bereits 
beauftragt. 

2.4 Aufzugsanlage Rathaus - Auswechslung Notstrombatterie 
Bei der letzten Inspektion der Aufzugsanlage durch die Fa. Kone wur-
de festgestellt, dass die Notstrombatterie gewechselt werden muss. Lt. 
Wartungsvertrag sollte eine Auswechslung der Batterie alle zwei Jahre 
erfolgen.  
Die Kosten für die Auswechslung der Notstrombatterie beläuft sich auf 
ca. 1.200 €.  

2.5 Sicherheitsbeleuchtung - Herzog-Hedan-Halle 
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass für die turnusgemäße Prü-

fung der Sicherheitsbeleuchtung in der HerzogHedan-Halle durch die 
Fa. HLW Elektrotechnik GbR Kosten in Höhe von 946,76 € angefallen 
sind.  
2.6 Genehmigung VGem-Haushalt 
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass der Haushalt 2023 der Verwal-
tungsgemeinschaft Hettstadt durch die Kommunalaufsicht des Landrat-
samts genehmigt wurde. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmi-
gungspfl ichtigen Bestandteile. 
2.7 Sachstand - EFRE-Programm - Förderung Herzog-Hedan-Halle 
Die Gemeinde Hettstadt hatte ihre Interessensbekundung im europä-
ischen EFRE-Programm zur Verbesserung der Energieeffi  zienz in kom-
munalen Infrastrukturen für eine mögliche Förderung für die Sanierung 
der Herzog-Hedan-Halle eingereicht. Im Maßnahmenbereich des Baumi-
nisteriums gingen 178 Bewerbungen von bayerischen Städten, Märkten 
und Gemeinden ein. Insgesamt stehen in dieser Maßnahmengruppe 48 
Millionen Euro der EU und des Freistaats zur Verfügung. Die Mittel rei-
chen jedoch bei Weitem nicht aus, um alle Projektvorschläge zu unter-
stützen. Hettstadt wurde leider nicht ausgewählt. 
Die Erste Bürgermeisterin gab sich dennoch zuversichtlich und wird sich 
weiter bemühen, andere Fördermöglichkeiten zu fi nden. 

3. Haushalt 2023 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 21.03.2023 sowohl die 
Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer, als auch den Haushalt 2023 
umfänglich vorbesprochen. Entsprechende Änderungen und Empfeh-
lungen wurden durch den Kämmerer eingearbeitet.  
Die Erste Bürgermeisterin begann ihre Haushaltsrede mit einem Spruch 
von Franz von Assisi, der einmal gesagt hat: „Beginne mit dem Notwendi-
gen, dann tue das Mögliche und plötzlich wirst du das Unmögliche tun.“ 
Dazu gab sie zunächst einen kleinen Überblick über die notwendigen 
und möglichen Dinge, die in den letzten Jahren erledigt wurden. U. a. 
wurde das Neubaugebiet Altensteig erschlossen, der Bau eines Entlas-
tungskanales, ein Ringschluss für die Wasserversorgung, die grundhafte 
Sanierung und Ausbau der Friedens- und Martinsstraße und einen zu-
sätzlichen Interimskindergarten mit anschließender Mittagsbetreuung 
wurde geschaff en. Zudem wurde das Rathaus saniert, das Umfeld neu 
und soweit möglich barrierefrei angelegt, der Schulhof aufgewertet, ein 
Bürgertaxi angeschaff t und vieles mehr. 
Auch scheinbar Unmögliches wurde angegangen. So wurde kürzlich 
der langersehnte Grillplatz für Hettstadter Jugendliche gebaut, sowie 
entsteht ganz aktuell die Erschließung des Gewerbegebietes Burgleiten, 
trotz der Nähe zum Flugplatz.  
Trotzdem, dass viel investiert wurde damit Hettstadt noch schöner und 
lebenswerter wird, so die Erste Bürgermeisterin weiter, hören die He-
rausforderungen nicht auf und man sei als Gemeinderat und Bürger-
meisterin in der Verantwortung sich den unzähligen, kommenden Auf-
gaben zu stellen und die künftigen Investitionen sorgfältig zu planen, 
was keine leichte Aufgabe bei der Einnahmensituation für Gemeinden 
sei. Augenscheinlich gibt es viele Förderprogramme, aber der Weg dort-
hin ist oft steinig und komplex. Und die Mittel die zur Verfügung gestellt 
werden, reichen nicht für die Not aller Kommunen, gab die Erste Bürger-
meisterin zu bedenken. 
Weitere Maßnahmen wie die Erneuerungen der über 100 Jahre alten Was-
serleitungen in der Adler- und Kirchgasse, Kanalschäden in vielen Orts-
straßen (hier wurden bereits einige instandgesetzt), die Sanierung kom-
munaler Gebäude die in den 70er und 80er Jahren errichtet wurden (z. B. 
Feuerwehrhaus, Schule, Herzog-Hedan-Halle), der Neubau einer Kläran-
lage und der Rechtsanspruch einer Ganztagesbetreuung in den nächsten 
Jahren stehen an. Weiter müssen die Themen Klimaschutz, Energiewende 
und Katastrophenschutz auf die Agenda genommen werden.  
So haben sich Kämmerer Manuel Engels und die Erste Bürgermeisterin 
bei der Erstellung des diesjährigen Haushaltes einige Gedanken mehr 
machen müssen und mit einem etwas zaghafteren Vorschlag wurde in 
der FinanzausschussSitzung eine Kreditaufnahme vorgeschlagen. Doch 
die Mitglieder des Finanzausschusses waren sich einig, dem Gemeinde-
rat eine größtmögliche Kreditaufnahme vorzuschlagen, um sich die ak-
tuell noch immer steigenden Zinsen für die großen Zukunftsprojekte zu 
sichern. Gleichzeitig sollen auch die Hebesätze für Grund- und Gewerbe-
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steuer auf den Landkreisdurchschnitt angehoben werden, um mitunter 
die steigenden Investitionen fi nanzieren zu können. Diese Investitionen 
betreff en nicht nur die in der Gemeinde, sondern auch die im Landkreis, 
was sich in der steigenden Kreisumlage zeigt. 
Somit ist der Haushalt der Gemeinde Hettstadt in diesem Jahr 12,2 Milli-
onen schwer und steigt 20 % zum Vorjahr an. Die Einkommensteuerbe-
teiligung liegt bei 2,7 Mio. Euro, die Schlüsselzuweisungen liegen bei 1,37 
Mio. Euro und geplante Gewerbesteuereinnahmen bei ca. 550.000 Euro.  
Die Autorin Karen Lamb hat einmal gesagt: „In einem Jahr wirst du dir 
wünschen, du hättest heute angefangen“, so die Ausführungen der Ers-
ten Bürgermeisterin. Darum ist sie sich mit dem Gremium sicher: heute 
weiterzumachen ist der richtig eingeschlagene Weg, den es gewissen-
haft fortzuführen gilt. 

3.1 Festlegung der Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern 
zum Haushaltsjahr 2023 Die Steuersätze (Hebesätze) für die 
Gemeindesteuern liegen seit 1979 unverändert bei; 
Grundsteuer A:  290 % 
Grundsteuer B:  290 % 
Gewerbesteuer:  320 % 

Um für die zukünftigen Investitionen in die Infrastruktur sowie in die 
Gemeindegebäude ausreichend Handlungsspielraum zu haben, ist eine 
Anhebung der Hebesätze dringend empfohlen. 
Es wird vorgeschlagen, die Hebesätze auf das Niveau des 
Landkreisdurchschnittes anzuheben; 
Grundsteuer A:  355 % 
Grundsteuer B:  340 % 
Gewerbesteuer:  350 % 

Dem Gremium wurde in der Sitzung einen Überblick über die Hebesätze 
der Landkreisgemeinden gezeigt.  
Ebenso wurde dargestellt, welche Mehreinnahmen durch die Anhebung 
zu erwarten sind. 
Die Anhebung der Hebesätze stehen in keinem Zusammenhang mit der 
Grundsteuerreform. 

Der Gemeinderat beschloss die Hebesätze anzuheben und wie folgt in 
die Haushaltssatzung 2023 aufzunehmen; 

Grundsteuer A:  355 % 

Grundsteuer B:  340 % 

Gewerbesteuer:  350 % 

Einstimmig beschlossen:  Ja 15   Nein 0   

3.2 Beschlussfassung über die Höhe des Verwaltungs- 
und Vermögenshaushalts 2023 
Der Haushaltsplan der Gemeinde Hettstadt für 2023 wurde erstellt. Der 
Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 21.03.2023 ausführlich über 
den vorliegenden Haushaltsentwurf beraten. Änderungen die sich aus 
der Beratung ergeben haben wurden entsprechend übernommen. 
Auch Änderungen, die aufgrund neuer Kenntnisse vorliegen wurden 
berücksichtigt. Der Haushaltsplan konnte in seiner vorliegenden Form 
beschlossen werden. 
Verwaltungshaushalt 
Zunächst stellte Kämmerer Manuel Engels die Entwicklung des Haus-
haltsvolumens vor. Das Gesamtvolumen in Höhe von 12.211.460 € steigt 
um 1,939 Mio. €, also um 18,88 % gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür 
ist die bereits durch die Erste Bürgermeisterin erläuterte, geplante Kre-
ditaufnahme, die das relativ niedrige Zinsniveau noch für Zukunftspro-
jekte sichern soll. 
Beide Grundsteuerhebesätze liegen seit dem Jahr 1979 unverändert bei 
290 Punkten. Eine Anhebung um 65 Punkte bzw. 22,4 % bei der Grund-
steuer A und eine Anhebung um 50 Punkte bzw. 17,2 % bei der Grund-
steuer B wurde mit eingeplant. 
Bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) werden somit 23.800 € 
erwartet. Das entspricht einer Steigerung um 4.300 € gegenüber dem Vorjahr. 

Für die Grundsteuer B (Allgemeiner Grundbesitz) wurde nun ein Haus-
haltsansatz in Höhe von 317.000 € gebildet. Das entspricht einer Steige-
rung um 47.000 € gegenüber dem Vorjahr. 
Auch der Gewerbesteuerhebesatz liegt seit dem Jahr 1979 unverändert 
bei 320 Punkten. Hier ist eine Anhebung um 30 Punkte bzw. 9,4 % einge-
plant. Es wurde ein vorsichtig geschätzter Haushaltsansatz von 546.000 €
gebildet, aufgrund des noch anhaltenden Krieges in der Ukraine. 
Den Gemeinden ist durch Grundgesetz ein Anteil am Aufkommen der 
Einkommensteuer garantiert (Art. 106 Abs. 5 GG). Nach dem Gemeinde-
fi nanzreformgesetz beträgt dieser Anteil 15 % des Aufkommens an der 
Lohn- und Einkommensteuer, sowie 12 % aus den Einnahmen der Zins-
abschlagsteuer des Bundes. Die Einkommensteuerbeteiligung stellt für 
die Gemeinde Hettstadt die wichtigste Einnahmeart dar, sie beträgt etwa 
33,08 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes. Dennoch 
haben die Kommunen keinerlei direkten Einfl uss auf diese Einnahme, 
da der Gesetzgeber ausschließlich die Höhe und Verteilung bestimmt. Es 
wurde ein Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer von 2.700.000 € 
in den Haushalt eingestellt, welcher somit 5,08 % über dem Vorjahres-
ansatz liegt. 
Die Schlüsselzuweisung ist Kernstück des kommunalen Finanzausglei-
ches und gleicht die fehlende Eigensteuer-, bzw. Umlagekraft der Ge-
meinden aus. Es wurde ein Ansatz von 1.368.000 € an Schlüsselzuwei-
sung in den Haushalt 2023 eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr stellt 
dies eine Erhöhung um 155.152 € oder 12,79 % zum Vorjahresergebnis 
dar. 
Der Kämmerer ging noch auf die Steuerkraft der Gemeinde ein. Gegen-
über dem Vorjahr steigt diese um 3,15%. 
Die Gesamtpersonalkosten betragen in diesem Jahr voraussichtlich 
1.718.780 €. Diese umfassen die Stellen im Bauhof, in den Kindergärten 
sowie für die Reinigungskräfte und Hilfskräfte im Bauhof und Austräger/
innen. 
Der Kreisumlagehebesatz betrug 2022 noch 39,0 % und wird zum vorlie-
genden Haushaltsjahr 2023 auf 41,0 % angehoben. 
Bei dem Hebesatz von 41,0 % ergibt sich für die Gemeinde Hettstadt eine 
Kreisumlage für das Jahr 2023 i. H. v. 1.660.000 €. Gegenüber dem Vorjah-
resergebnis stellt dies eine Erhöhung um 9,73 % oder 147.140,86 € dar. 
Der Anteil der Kreisumlage am Verwaltungshaushalt beträgt 20,34 % 
und stellt den größten Ausgabeposten im gesamten Haushalt dar. Für 
die Zukunft ist eine weitere Erhöhung der Kreisumlage angekündigt und 
sehr wahrscheinlich auch zu erwarten. 
Der Kämmerer gab noch einen Überblick über Gewerbesteuerumlage, 
Schulzweckverbandsumlage, Betriebskostenumlage Kläranlage, sowie 
die freiwilligen Leistungen an Vereine und Organisationen. 
Die Gemeinde Hettstadt wird verbunden mit der eingeplanten Kreditauf-
nahme im Jahr 2023 geschätzt 83.700 € Darlehenszins-Zahlungen leisten. 
Im Vermögenshaushalt erläuterte die Erste Bürgermeisterin und Käm-
merer die wichtigsten Ausgaben: 
Die im Haushalt ausgewiesene Zuführungsrate vom Verwaltungs- an 
den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 611.471 € (ohne Zuführung 
zum Ausgleich von Gebührenschwankungen). Darin enthalten ist die ge-
setzlich geforderte Mindestzuführung in Höhe von 177.500 € (entspricht 
den im Vermögenshaushalt ausgewiesenen ordentlichen Tilgungsleis-
tungen). Insgesamt stehen somit 2.872.500 € zur Finanzierung von In-
vestitionen im Vermögenshaushalt 2023 zur Verfügung. 
Als Investitionen wurden u. a. genannt die Beschaff ung von Schutzklei-
dung für die Feuerwehr, die Beschaff ung eines Notstromaggregats, 
um bei einer Katastrophe einen längeren Stromausfall überbrücken zu 
können, die Bestandsanalyse gemeindlicher Gebäude (Herzog-Hedan-
Halle, JUZ, Feuerwehrhaus, Schule), neue Spielgeräte für den Spielplatz 
an der Point, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, die grundhaf-
te Sanierung von Kirchgasse und Adlergasse sowie die Neuanlage der 
Sackgasse, Fahrbahnsanierungen im Ort, sowie der neue Anschluss an 
das Gewerbegebiet Burgleiten. Zudem fi elen bereits Kosten an für die 
Ersatzbeschaff ung des kleinen Kommunaltraktors im Bauhof, einen 
Fettabscheider in der Herzog-Hedan-Halle und eine Restzahlung für den 
Landschaftsbau im Baugebiet Altensteig. Weitere Maßnahmen können 
ein Konzept für den Friedhof sein sowie den Standortwechsel der Figur 
„Grasweib mit Ziege“ auf das Backhausareal. 
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Besonders zu den Bestandsanalysen gab der Kämmerer den Hinweis, 
dass es in der Gemeinde Hettstadt über lange Jahre einen enormen In-
vestitionsstau bei den KommunalGebäuden gibt. Deshalb wurden ein 
Architekturbüro und Fachplaner damit beauftragt, über alle Gebäude 
hinweg Bestandsanalysen zu erstellen. Auf Basis dieser Bestandsanaly-
sen sollen dann zukünftige Investitionen priorisiert werden. Hierzu wur-
den die Mittel den Objekten zugeordnet. 
Der vorliegende Haushalt sieht weiterhin eine Kreditaufnahme in Höhe 
von 2.500.000 € vor. Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung soll das 
Darlehen bereits jetzt in der Höhe aufgenommen werden, um damit 
auch die Investitionen im Jahr 2024 abzudecken und die Rücklage für 
spätere Jahre zu nutzen. Die Kreditaufnahme und die daraus resultie-
rende großzügige verbleibende Rücklage sichert die Finanzlage der Ge-
meinde. 
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 beträgt der Stand der Rücklagen 
etwa 1,8 Mio. €. Für 2023 ist eine Zuführung in Höhe von ca. 1.030.000 €
geplant. Die Mindestrücklage beträgt rund 74 TEuro. Der voraussicht-
liche Rücklagenstand in Höhe von rund 2,83 Mio. € kann dann für die 
anstehenden Investitionen im Haushaltsjahr 2024 genutzt werden. 
Die Kassenlage der Gemeinde Hettstadt ist geordnet. Kassenkredite 
mussten im vorangegangenen Jahr nicht in Anspruch genommen werden. 
In die Haushaltssatzung 2023 wird ein Kassenkreditbetrag in Höhe von 
1 Mio. € eingestellt. 

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird genehmigt: 
- Verwaltungshaushalt 2023 in den Einnahmen und Ausgaben:

8.162.461 € 
- Vermögenshaushalt 2023 in den Einnahmen und Ausgaben: 

4.048.999 € 

Einstimmig beschlossen:  Ja 15 Nein 0   

3.3 Beschlussfassung über das Investitionsprogramm, 
den Finanzplan und den Stellenplan 2023 
Das Investitionsprogramm, der Finanzplan und der Stellenplan der Ge-
meinde Hettstadt wurden für das Haushaltsjahr 2023 erstellt und durch 
den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 21.03.2023 in der vorliegen-
den Form vorberaten.

Das Investitionsprogramm, der Finanzplan und der Stellenplan werden 
in der vorliegenden Form beschlossen. 

Einstimmig beschlossen:  Ja 15 Nein 0   

3.4 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 
Die Haushaltssatzung 2023 lag bei der Beschlussfassung vor. 

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2023: 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hettstadt Landkreis Würzburg für das 
Haushaltsjahr 2023 

Auf Grund der Art. 63 ff . der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemein-
de Hettstadt folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 
wird hiermit festgesetzt; er schließt  im Verwaltungshaushalt in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit  8.162.461 € und im Vermögenshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit  4.048.999 € ab. 

§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen. 

§ 3 Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden keine 
festgesetzt. 

§ 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, die für jedes 
Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   355 v. H. 

b) für die Grundstücke (B)    340 v. H. 

2. Gewerbesteuer   350 v. H. 

§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000 € festgesetzt. 

§ 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 

Gemeinde Hettstadt, Andrea Rothenbucher, Erste Bürgermeisterin 

Einstimmig beschlossen:  Ja 15   Nein 0   

4. Bürger*innen-Info-App für die Gemeinde Hettstadt 
In der Sitzung vom 15.02.2023 haben sich Anbieter für eine Gemeinde-
Info-App vorgestellt. 
Variante 1: Cosmema App, https://www.cosmema.de/ Variante 2: Com-
muni App, https://communiapp.de/ Während die Cosmema App äußerst 
umfangreich allgemeine Informationen und Dienstleistungen abbildet, 
setzt das Konzept der Communi App eher auf die Vernetzung der Akteu-
re und Bürger*innen in der Gemeinde an. 
Im Gremium wurde die Entscheidung für oder gegen eine Einführung 
einer Bürger*Innen-Info-App auf die nächste Sitzung vertagt, damit man 
sich hierzu nochmal in den Fraktionen beraten kann.  
Die Mehrheit der Gemeinderäte sprach sich für eine Bürger*innen-
Info-App aus und entscheidet sich für die Variante der Fa. Cosmema. 
Ein Gemeinderat fasste die Vorteile einer digitalen App zusammen: So 
können aktuelle Neuigkeiten, Bekanntmachungen und Mitteilungen der 
Bürgermeisterin direkt auf dem Smartphone abgebildet werden. Mit 
PUSH-Nachrichten erreicht man die Bürger*innen sogar in Echtzeit, was 
gegenüber dem Mitteilungsblatt ein enormer Vorteil darstellt. Außer-
dem gibt es enorm viele Informationen rund um die Uhr in nur einer 
App vereint, von Notapotheke, zu Stromausfällen, Rohrbrüchen, ÖPNV-
Verbindungen und Bürgerserviceportal. 
Die Bürgermeisterin ergänzte noch Rubriken wie Veranstaltungshinwei-
se, aus der Pfarrei oder ein Jobportal. Ebenso wichtig sind die medizini-
schen Infos, Soziales oder das Modul Bürger helfen Bürgern oder eine 
Art Flohmarkt. 
Weiterhin erläuterte sie nochmals knapp den Unterschied zur Commu-
ni-App, welche eher eine Art soziales Netzwerk darstellt. 
Ein Gemeinderat gab hier nochmals zu bedenken, dass eine Bürgerbe-
teiligung überaus wünschenswert ist, jedoch man auf den Datenschutz 
gerade in einer Gemeinde-App dringlich achten muss.  
Ein Gemeinderat sah die Pfl ichtaufgaben, die die Gemeinde Hettstadt an 
Kosten abzuarbeiten hat, wichtiger an, als eine Bürger-App.  
Ein Gemeinderat gab auch den großen Vorteil für Vereine zu bedenken, 
die sich mit deren Informationen auch gut in einer Gemeinde-App plat-
zieren können. 
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass die Vertragslaufzeit bei der 
Cosmema-App zunächst ein Jahr beträgt.  

Der Gemeinderat Hettstadt beschloss die Einführung einer digitalen 
Bürger*innen-Info-App für die Gemeinde Hettstadt. Es soll das vorliegen-
de Angebot der Fa. Cosmema angenommen werden. 

Die einmaligen Einrichtungskosten betragen 3.962,70 €, brutto, die mtl. 
Kosten für Aktualisierung, Updates, Pfl ege der Inhalte und Betreuung 
291,35 €, brutto. Der Vertrag läuft 1 Jahr und verlängert sich um ein 
weiteres Jahr, wenn er nicht fristgerecht vorab gekündigt wird. 

Mehrheitlich beschlossen: Ja 10 Nein 5   

5. 2. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans gemäß 
§ 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von 
Sondergebieten für Windkraftanlagen der Gemeinden Eisingen, 
Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn und Waldbüttelbrunn 
2. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans gemäß § 204 
BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von Sonderge-
bieten für Windkraft Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öff entlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB, Beteiligung der Nachbarge-
meinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sowie der anerkannten Naturschutz-
verbände gemäß Art. 45 BayNatSchG 
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mäß § 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von 
Sondergebieten für Windkraftanlagen in der Fassung vom 04.12.2003, 
ergänzt am 08.04.2004 und 28.10.2005 mit Begründung und Umwelt-
bericht in der Fassung vom 13.09.2022 gebilligt und der Beschluss ge-
fasst, die Beteiligung der Öff entlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
die Beteiligung der Träger öff entlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. 
Die Beteiligung der Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach 
amtlicher Bekanntmachung in Hettstadt am 24.11.2022 durch öff entli-
che Auslegung von 02.12.2022 bis einschließlich 05.01.2023. 
Die Behörden und sonstigen Träger öff entlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 02.12.2022 über die öff entliche Auslegung informiert 
und gebeten, bis 05.01.2023 schriftlich zu der Planung Stellung zu neh-
men. 
Die eingegangenen Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren 
nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB wurden wie in der Anlage aufge-
zeigt, abgewogen und beschlussmäßig behandelt. 

1) Die Bedenken und Anregungen aus der Beteiligung der Öff entlich-
keit / der Träger öff entlicher Belange nach § 3 Abs. 2 BauGB und 
§ 4 Abs.2 BauGB wurden wie in der Anlage aufgezeigt, abgewogen 
und beschlussmäßig behandelt. 

2) Die 2. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans gemäß 
§ 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung 
von Sondergebieten für Windkraftanlagen in der Fassung vom 
04.12.2003, ergänzt am 08.04.2004 und 28.10.2005 in der Fas-
sung vom 02.03.2023 einschließlich Begründung, Umweltbericht 
und Plandarstellung wurde festgestellt. 

3) Die Verwaltung wurde beauftragt, den Entwurf der 2. Änderung 
des Gemeinsamen Flächennutzungsplans gemäß § 204 BauGB für 
den sachlichen Teilbereich der Darstellung von Sondergebieten 
für Windkraftanlagen in der Fassung vom 04.12.2003, ergänzt 
am 08.04.2004 und 28.10.2005 in der Fassung vom 02.03.2023 
am Landratsamt Würzburg zur Genehmigung gemäß § 6 BauGB 
vorzulegen. 

Einstimmig beschlossen:  Ja 15 Nein 0   

6. Gewerbegebiet Burgleiten 
Die Erste Bürgermeisterin informierte über den derzeitigen Sachstand 
zur künftigen Gewerbegebietserweiterung und zeigte dem Gremium ei-
nen Lageplan.  
Baufi rma wird die Fa. Konrad Bau sein, die gleiche Firma, die auch das 
Baugebiet Altensteig erschlossen hat. Es hatten sich 4 Firmen auf die Er-
schließungsmaßnahme Burgleiten beworben. Alle Angebote lagen rela-
tiv eng beieinander und es waren durchwegs gute und bekannte Firmen, 
die sich beworben hatten. 
Die Fa. Konrad Bau hat bereits den Baubeginn bestätigt, so dass bereits 
Ende April mit der Baustelleneinrichtung und dem Bau der Baustraße 
und des Lagerplatzes endlich begonnen werden kann.  
 Weiter teilte die Erste Bürgermeisterin mit, dass im nördlich Baugebiet 
zwei Mischgewerbsfl ächen veräußert werden, eine mit 650 m², eine mit 
knapp 1.500 m². Weiterhin stehen 5 Gewerbefl ächen zum Verkauf (3 x 
ca. 1.500 m², 1 x ca. 1.700 m², 1 x ca. 2.400 m²). Die Verkaufspreise wer-
den noch festgelegt und zeitnah dann öff entlich bekannt gegeben. 
Weiterhin bietet das Gebiet die Fläche GE/SOHandel wo sich in naher 
Zukunft der Einkaufsmarkt Norma ansiedeln soll. Der neue Knotenpunkt 
sieht eine Lichtsignalanlage vor mit Fußgängerüberweg, der dann auch 
an den Radweg nach Waldbüttelbrunn angebunden werden soll. 
Ein Gemeinderat teilte mit, dass eine Anbindung an den Radweg mit 90 % 
förderfähig ist.  
Ein Gemeinderat erkundigte sich nach den Anbindungen an die Schel-
lenhöhe und die Zufahrt vor der Praxis Dr. Marks an das Hoff eld. Hier 
sind nur fußläufi ge oder mit dem Rad nutzbare Wegeverbindungen ge-
plant. Jeweils Poller sollen die Zufahrt für PKWs verhindern. 
Abschließend ging die Erste Bürgermeisterin nochmals auf die künftigen 
Fahrbeziehungen an der August-WörnerStraße ein. Wie bereits in der 

Beteiligung der Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
A. Behörden und sonstige Träger öff entlicher Belange: 61 Behörden und 
sonstigen Träger öff entlicher Belange wurden mit Schreiben (E-Mail) 
vom 02.12.2022 an der Planung beteiligt. Diese können in der Verwal-
tung eingesehen werden. 
Für die Stellungnahme des Landratsamtes Würzburg, Untere Natur-
schutzbehörde wurde eine Fristverlängerung bis 13.01.2023 beantragt. 
Die Stellungnahme des Marktes Höchberg ging verfristet am 25.01.2023 
ein. 
Keine Äußerung innerhalb der gesetzten Frist (05.01.2023): 26 Behörden 
und sonstige Träger öff entlicher Belange wurden beteiligt und machten 
von ihrem Recht, sich zur Planung zu äußern, keinen Gebrauch, so dass 
davon ausgegangen werden kann, dass wahrzunehmende öff entliche 
Belange der jeweiligen Institution nicht berührt werden. Diese können 
in der Verwaltung eingesehen werden. 
Keine Anregungen und Hinweise: 
24 Behörden und sonstige Träger öff entlicher Belange wurden benach-
richtigt und äußerten sich einverstanden mit der Planung bzw. nahmen 
die Planung ohne Anregungen und Hinweise zur Kenntnis, so dass da-
von ausgegangen werden kann, dass wahrzunehmende öff entliche Be-
lange der jeweiligen Institution nicht berührt werden. Diese können in 
der Verwaltung eingesehen werden. 
Bedenken, Anregungen und Hinweise: 
11 Behörden und sonstigen Träger öff entlicher Belange haben Beden-
ken, Anregungen und Hinweise vorgebracht. Diese können in der Ver-
waltung eingesehen werden. 

5.1 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öff entlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB, Beteiligung der Nachbargemeinden 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sowie der anerkannten 
Naturschutzverbände gemäß Art. 45 BayNatSchG 
Beteiligung der Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB Die Erste Bürger-
meisterin zeigte die Abwägungsvorlagen und verlas die entsprechenden 
Beschlussempfehlungen vor.  
Ein Gemeinderat informierte das Gremium über Vorgespräche mit dem 
Umweltamt zwecks Neuplanungen von Windkraftanlagen. Hierbei könn-
te ggf. eine Windkraftanlage gleichzeitig mit einer PV-Anlage auf glei-
chem Grund in Betrieb genommen werden. Dies war bislang im Regio-
nalplan ausgenommen.  
Die Abwägungsvorlagen können in der Verwaltung eingesehen werden. 
B. Bürger: Es wurden im Rahmen der Beteiligung keine Einwendungen 
von Bürgern vorgebracht. 
Es gibt keine Wortmeldungen zu den Abwägungsvorlagen. 

Die Bedenken und Anregungen aus der Beteiligung der Öff entlichkeit / 
der Träger öff entlicher Belange nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs.2 
BauGB werden wie in der Anlage aufgezeigt, abgewogen und beschluss-
mäßig behandelt. 

Einstimmig beschlossen: Ja 15 Nein 0   

5.2 Feststellungsbeschluss für die 2. Änderung des gemeinsamen 
Flächennutzungsplans mit dem Teilbereich "Windenergie" 
Der Gemeinderat Hettstadt hat in der Sitzung am 06.04.2022 den Be-
schluss gefasst, den rechtskräftigen Gemeinsamen Flächennutzungs-
plan gemäß § 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstel-
lung von Sondergebieten für Windkraftanlagen in der Fassung vom 
04.12.2003, ergänzt am 08.04.2004 und 28.10.2005 in einer 2. Änderung 
an die Flächendarstellungen der 12. Verordnung zur Änderung des 
Regionalplans vom 13. Dezember 2016, Kap. B X „Energieversorgung“, 
Abschnitt 5.1 „Windkraftnutzung“) anzupassen. Damit sollen auch die 
Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein Son-
dergebiet Windkraft in dem Teilbereich 3 des Änderungsbereichs des 
Flächennutzungsplans durch die Gemeinde Greußenheim geschaff en 
werden. 
In der Gemeinderatssitzung am 23.11.2022 wurde der Entwurf der 
2. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans der Gemeinden 
Eisingen, Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn und Waldbüttelbrunn ge-
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vergangenen Sitzung erläutert, wird es hier nur noch die Möglichkeit ge-
ben rechts nach Hettstadt einzubiegen und rechts, Richtung Roßbrunn/
Mädelhofen auszufahren. Wie bereits ausgeführt, konnte nach etlichen 
Verkehrsgutachten und Abstimmungen mit dem Staatlichen Bauamt die 
komplette Schließung der Ausfahrt abgewendet werden, wenngleich 
sich das Gremium gewünscht hätte, den Knotenpunkt, wie gewohnt, zu 
erhalten. Der neue verkehrssichere Knotenpunkt stellt jedoch im Gegen-
zug einen Mehrwert dar. Außerdem soll die Bushaltestelle August-Wör-
ner-Straße an das Hoff eld, nahe Einkaufsmarkt verlegt werden. 

6.1 Beschlussfassung zum Neubau des Verkehrsknotens an die St2298 
Aufgrund der erforderlichen, baulichen Aufteilung des Projekts wurde 
ein Gemeinderatsbeschluss zur geplanten Maßnahme gefasst. 
Hintergrund ist die hierfür in Aussicht gestellte Förderung nach BayFAG. 
Die Gemeinde Hettstadt wird Antragsteller und Bauherr des neuen Er-
schließungsknotens an der St2298 werden.  

Der Gemeinderat beschloss den Neubau eines Anschlussknotens an die 
St2298 als Anbindung zur Gewerbegebietserweiterung „GE/SOHandel 
Burgleiten“. 

Einstimmig beschlossen: Ja 15 Nein 0   

6.2 Wegweisende Beschilderung St2298 
Seitens des Ing.-Büros wurden Vorschläge für die wegweisende Beschil-
derung auf der Staatsstraße vorgelegt. Diese werden zur Abstimmung an 
das Staatliche Bauamt weitergereicht. 
Dem Gremium wurden die wegweisenden Beschilderungen nochmals 
aufgezeigt. Das Gremium nimmt dies zur Kenntnis.  

6.3 Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Burgleiten 
Dem Gremium wurde der Straßenbeleuchtungsplan aufgezeigt. Die 
Leuchten wurden bestmöglich auf die Grundstücksgrenzen platziert. 
Ein Gemeinderat erfragte nach der Notwendigkeit der Doppelbeleuch-
tung auf der Verkehrsinsel ins Gewerbegebiet. Bauamtsleiter Alexander 
Hild teilte hierzu mit, dies sei bei einem evtl. Ausfall der Lichtsignalanla-
ge zur Ausleuchtung des Verkehrsknotens wichtig, was letzten Endes der 
Verkehrssicherheit dient.  Bei etwaigen Änderungswünschen im Nach-
gang, bei der Anordnung der Straßenlaternen, bittet der Bauamtsleiter 
um Rückmeldung in der Verwaltung.  

7. Mitteilungen bzw. Nachfragen des Gemeinderates 

7.1 Verabschiedung Gemeinderat 
Die Erste Bürgermeisterin verabschiedete Gemeinderat Thomas Hüm-
mer, der aus berufl ichen Gründen zum 31.03.2023 aus dem Gemeinde-
ratsgremium ausscheidet.  
Gleichzeitig bedankte sich die Erste Bürgermeisterin bei Herrn Hüm-
mer für die gute Zusammenarbeit seit 2014. Thomas Hümmer hat sich 
mit seiner ruhigen und besonnenen Art stets zum Wohle der Bürger im 
Gemeinderatsgremium eingebracht. Ein angenehmer Gemeinderat, der 
durchwegs gut argumentiert und entschieden hat, wird eine Lücke bei der 
CSU-Fraktion hinterlassen, die in der nächsten Sitzung durch den Nachrü-
cker Herrn Marco Christ geschlossen werden soll. Die Erste Bürgermeis-
terin bedankte sich bei Herrn Hümmer außerdem für sein besonderes 
Engagement für den Ausbau von Rad- und Freizeitwegen, für sein großes 
Interesse bei der Ahlbachgruppe und dass er sie persönlich so fair und 
freundschaftlich unterstützt hat. Ihr besonderer Dank gilt auch seiner 
Frau Katja, die Verständnis aufgebracht hat für die viele Freizeit, die Tho-
mas für das wertvolle Ehrenamt als Gemeinderat benötigt hat. 
Gemeinderat Thomas Hümmer gab den Dank an die Erste Bürgermeis-
terin und besonders an seine Fraktion zurück. Insgesamt lobte er die 
gute Zusammenarbeit in Hettstadt. Er bedauert sehr, dass es sein Beruf 
nicht mehr zulässt, weiter im Gremium dabei zu sein. 

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathaus eingesehen 
werden. Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der nächsten Gemeinde-
ratssitzung. Eventuelle Einwände werden ggf. im folgenden Mitteilungsblatt 
richtig gestellt. 

ANZEIGEN
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MAIMONAT - MARIENMONAT
Die Kolpingsfamilie lädt sehr herzlich zur Maiandacht am 
Sonntag, 14. Mai, um 18:00 Uhr ein. Unter dem Thema Mai-
monat – Marienmonat wird bei schönem Wetter auf dem 
Kirchplatz die Marien-/Bittandacht gestaltet. Anschließend 
sind alle Teilnehmer/innen zum Dämmerschoppen im Hof des 
Pfarrheimes eingeladen. Bei schlechtem Wetter treff en wir uns 
in der Kirche und dem Pfarrheim.

Kolpingsfamilie
Hettstadt

Bund Naturschutz e.V.
Ortsgruppe Hettstadt

MONATSTREFFEN
Unser nächstes Monatstreff en fi ndet am Donnerstag, 11. Mai,
um 19:30 Uhr im Ökohaus, (Greußenheimer Straße) in der 
Kleintieranlage „Tollbaum“, statt.

Alle Mitglieder und auch interessierte Hettstadter*innen sind 
herzlich eingeladen.

TREFFEN KINDER- UND JUGENDGRUPPEN
Frechdachse (1./2. Klasse): 
Wann:   Samstag, 13. Mai, von 10:00 -12:30 Uhr
Thema:    Kräuterpicknick 
Treff punkt:  Bilhildisspielplatz

Wühlmäuse (ab 3. Klasse)
Wann:  Samstag, 13. Mai, von 10:00 -12:30 Uhr 
Thema:  Kräuterpicknick
Treff punkt:  Ökohäuschen 

Die Großen
Wann:  Samstag, 13. Mai, von 10:00 -12:30 Uhr 
Thema:  Kräuterpicknick
Treff punkt:  Bilhildisspielplatz/Ökohäuschen 

Ansprechpartnerin für die Kinder- und Jugendgruppen:
Petra Staus, Tel. 0931 - 460 90 19

Unabhängige - Bürger 
Hettstadt

NÄCHSTE SITZUNG
Liebe Mitglieder, liebe Bürgerinnen und Bürger,

unsere nächste Sitzung fi ndet am Donnerstag, 4. Mai, 
um 20:00 Uhr in der Gastwirtschaft ''La Corona'' statt.

Interessierte sind gerne willkommen.

Andreas Sauer, Schriftführer

VORSTANDSWAHLEN
Nach fast zwei Jahren Vakanz wurde Matthias Reichert bei der 
Generalversammlung der Kolpingsfamilie einstimmig zum 
ersten Vorsitzenden gewählt. Besonders bedankte sich die 
Versammlung beim zweiten Vorsitzenden Sebastian Zorn, der 
während dieser Zeit die Führung des Vereins übernommen 
hatte. Für 25-jährige Mitgliedschaft konnten Katharina Löser, 
Andreas Löser und Simon Zorn geehrt werden.

v.l.n.r.: Katharina Löser, Andreas Löser und 2. Vorsitzender Sebastian Zorn. 
Foto: © Kolpingsfamilie

 ... BEI UNS TURNEN DIE TÖNE!
Wir sind die singende Sparte in der Sportgemeinschaft Hett-
stadt, wo die Stimme trainiert, Höhen und Tiefen probiert…

Wenn du gern in Gemeinschaft singst, off en bist für viele Stil-
richtungen, komm‘ vorbei, probiere es aus:  Singen wäscht den 
Staub des Alltags von der Seele (und der Kehle!).

Immer montags um 19:30 Uhr im Sportheim!

Inga Hansen, Chorleiterin (Tel. 0163 – 6853659)

Hubert Riedmann, Abteilungsleiter (Tel. 0931 – 467462)

Gesangsverein
Salto Vocale

ANZEIGE
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Öff nungszeiten des Eine-Welt-Ladens
 Dienstag:  9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 Donnerstag:  9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 Freitag:  9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 Samstag:  9:00 Uhr – 11:30 Uhr

 „Milchhäusle“ Würzburgerstraße, Hettstadt
www.bosembo-hettstadt.de

bosembo
Eine-Welt-Verein

EUROPÄISCHER WELTLADENTAG MIT 
„SALTO VOCALE“ MÄCHTIG FAIR...
unter diesem Thema steht der Europäische Weltlladentag am 
Samstag, 13. Mai, an dem sich auch der Weltladen bosembo 
beteiligt.

Mächtig Fair ist es, von der Arbeit gut leben zu können. Klingt 
logisch, oder? Leider ist dies oft nicht der Fall. Mit einem star-
ken EU-Lieferkettengesetz kann sich das ändern. Die Welt-
laden-Bewegung fordert: Das Recht auf existenzsichernde 
Einkommen und Löhne müssen im EU-Lieferkettengesetz ver-
ankert werden.

Das deutsche Lieferkettengesetz ist seit dem 1. Januar 2023 in 
Kraft und die Verhandlungen über ein EU-Lieferkettengesetz 
laufen. Nach vielen Jahren besteht die Möglichkeit, dass in-
ternationale Lieferketten endlich gerechter werden und nicht 
mehr auf Ausbeutung basieren. Lieferketten können mächtig 
fair werden, wenn ein starkes Lieferkettengesetz durchgesetzt 
wird. Hier steht für den Weltladen-Dachverband ein Aspekt be-
sonders im Fokus: existenzsichernde Einkommen für alle ent-
lang der gesamten Lieferkette.

Am Samstag, 13. Mai, dem bundesweiten Weltladentag, macht 
die Weltladen-Bewegung darauf aufmerksam, dass es endlich 
ein Lieferkettengesetz braucht, das die Produzent*innen und 
die Umwelt schützt. Informationen dazu gibt es dann rund um 
den Weltladen in der Würzburgerstraße. Besonderes Highlight 
ist der Auftritt des Chores „Salto Vocale“ unter der Leitung von 
Inga Hansen um 10:30 Uhr.

Die Vorstandschaft

Ortsverband
Hettstadt

BESENSTAMMTISCH
Herzliche Einladung zu unserem nächsten CSU-Besenstamm-
tisch am Dienstag, 9. Mai, ab 20:00 Uhr in der Gaststätte 
"Apomero".

Wir freuen uns auf Sie und dich, kommunalpolitisch interes-
siert oder auch einfach nur mit Lust auf nette Gespräche in 
geselliger Runde. Alle Hettstadterinnen und Hettstadter sind 
herzlich willkommen.

CSU Ortsverband Hettstadt und der CSU-Besenstammtisch

NEUWAHL DER VORSTANDSCHAFT
Der CSU Ortsverband Hettstadt hat bei seiner Mitgliederver-
sammlung turnusgemäß die Vorstandschaft neu gewählt. Die 
Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender 
Sebastian Zorn, stellv. Vorsitzender Marco Christ, Kassiererin 
Michaela Voll und Schriftführer Klaus Hild. Die Vorstandschaft 
wird bei ihrer Arbeit außerdem von den Beisitzern Bernhard 
Mott, Elisabeth Nees und Franz-Josef Welscher unterstützt.

Wir freuen uns gemeinsam weiterhin auf eine gute politische 
Arbeit vor Ort.

Ihre / Eure Vorstandschaft des CSU OV Hettstadt

ANZEIGE
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Merowingerstraße 4
97297 Waldbüttelbrunn
Tel. 0931 784094-7
www.weber-martin.de

Ihr
Paradigma 
Fachpartner

Bis

35%*

Förderung

nutzen!

KURS RICHTUNG
SONNE!

* Max. Fördersatz. Weitere Infos auf www.bafa.de.

Befreien Sie sich von fossilen Brennstoffen 
und steigenden Preisen. Mit den 
ökologischen Heizungslösungen von 
Paradigma sind Sie maximal unabhängig.

Ökologisch. Konsequent. Heizen.
www.paradigma.de

ANZEIGEN
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Es winken tolle Preise unserer Sponsoren, außerdem erhalten 
alle teilnehmenden Kinder eine Medaille.

Weitere Informationen & Anmeldung unter: 
https://spoettleinsberg-lauf.jimdofree.com/

Auf eure Teilnahme freut sich 
das OrgaTeam Spöttleinsberg-Lauf!

GASTSTÄTTE SPORTHEIM:

Unsere Öff nungszeiten im Mai:
Freitag, 5. Mai, und 19. Mai,

ab 18:30 Uhr.

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Das Sportheim-Team

FUSSBALL-SPIELTERMINE
I. Mannschaft (Kreisklasse WÜ 4):
So. 30.04.,  15:00 Uhr:  SGH/SVG - Urspringen/Karbach (He)
So. 07.05.,  15:00 Uhr:  SV Veitshöchheim - SGH/SVG
So. 14.05.,  15:00 Uhr:  SGH/SVG - SV Erlenbach (He)
So. 21.05.,  15:30 Uhr:  TSV Erlabrunn - SGH/SVG
Sa. 27.05.,  16:00 Uhr:  SGH/SVG - SC Schollbrunn (Gr)

II. Mannschaft (B-Klasse WÜ 4):
So. 30.04.,  spielfrei
So. 07.05.,  13:00 Uhr:  SV Veitshöchheim II - SGH/SVG II
So. 14.05.,  13:00 Uhr:  SGH/SVG II - Trennf./Erlenb. II (He)
So. 21.05.,  13:00 Uhr:  TSV Erlabrunn II - SGH/SVG II
Sa. 27.05.,  12:00 Uhr:  SGH/SVG II - FV Bachgrund II (Gr)
So. 30.04.,  spielfrei

Sportgemeinschaft 
Hettstadt e.V.

TISCHTENNIS
Die 2. Mannschaft der Tischtennis-Abteilung SG Hettstadt hat 
das Kunststück geschaff t, gleich zweimal nacheinander aufzu-
steigen! Viele Ausfälle wurden durch Leidenschaft kompen-
siert, frei nach dem Slogan des Trikotsponsors Michael Beck-
häuser: „Nur die Einstellung zählt!“

Auch die 1. Mannschaft hat sich reingehängt (zum Redaktions-
schluss noch nicht klar, ob Abstieg vermieden).

Wir freuen uns über Verstärkung in der neuen Saison! 
Sehen wir uns?

Infos online unter 
https://www.sg-hettstadt.de/news/kategorien/tischtennis

Foto: SG Hettstadt

SPÖTTLEINSBERG-LAUF BEIM VATERTAGSFEST
Im Rahmen des Vatertagsfestes fi ndet am 

Donnerstag, 18. Mai, ab 8:00 Uhr 

erstmalig der Spöttleinsberg-Lauf statt – 
ein Laufevent für jedes Alter! 

Startzeiten
Hauptlauf   9:45 Uhr 9,5 km

Hobbylauf (Walking und Jogging) 9:45 Uhr 6 km 

Schülerlauf (U16)   11:15 Uhr 1,2 km

Bambinilauf (U7)   11:30 Uhr 350 m 

Siegerehrung ca. 11:45 Uhr am Sportplatz.

Startgebühr
Hauptlauf: 5 €, Hobbylauf: 3 €, Kinder sind kostenfrei

Die Startgebühr wird bar bei Abholung der Startnummern be-
zahlt. Für Nachmeldungen am Tag des Laufs fallen zusätzlich 2 € 
Nachmeldegebühren an.

Startnummernausgabe
8:00 Uhr bis 9:15 Uhr am Ausgabestand am Sportplatz. 

Sicherheitsnadeln bitte selbst mitbringen! 
Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor Start möglich.

ANZEIGE
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Mit LBS-Bausparen für die  
eigene Wohn-Zukunft vorsorgen. 
Kriegst du hin. Mit uns.

1   Beim LBS-Starter-Kick handelt es sich um eine Rück vergütung von Gebühren / Entgelten.
  Der LBS-Starter-Kick gilt für Erstverträge von Kunden unter 25 Jahren.
  Es gelten weitere Rückvergütungsbedingungen. Siehe unter: www.lbs.de/bayernn-abb

JETZT BIS ZU

200 €
LBS-STARTER-KICK1 

sichern!

Wir informieren Sie gerne zu folgenden Themen:

Vertrauen Sie Ihrem kompetenten Partner, wenn es um die eigenen vier Wände geht.

◼  Eigenkapital bilden

◼  Günstige Zinsen sichern

◼  Baufinanzierung

◼  Immobilien

◼  Versicherungen

◼  Staatliche Förderungen nutzen

Alexander Hupp 
Gebietsdirektor

LBS-Beratungscenter Würzburg 

Semmelstraße 15, 97070 Würzburg

Telefon: (09 31) 3 22 41 14 

Mobil: (01 63) 8 04 91 30 

E-Mail: alexander.hupp@lbs-by.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
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Vereine und Verbände Hettstadt

Musikverein
Hettstadt e.V.

MAIGLÖCKCHENBALL - 
ES SIND NOCH KARTEN ZU HABEN!

Los geht es um 19:30 Uhr. Einen ganzen Abend lang haben 
Sie die Gelegenheit, bei Live-Musik im Big-Band-Sound über 
die Tanzfl äche zu schweben.

Cha-Cha-Cha, Disco-Fox, Rumba, Tango, Jive und zwischendrin 
gerne auch einen Wiener Walzer - wir haben für jeden Ge-
schmack etwas im Programm. 

Gelegenheit zum Atem holen haben Sie während einiger Show-
Einlagen, die Dirigent Jürgen Reinhart für Sie in die Halle holt.

Unsere Küche bietet Ihnen eine kulinarische Stärkung für zwi-
schendurch und auch unser Team vom Sektpavillon lässt sie 
nicht im Trockenen sitzen.

Übrigens: Der Erlös des Balls kommt zu 100 % unserer Jugend-
arbeit zu Gute.

KAFFEE UND KUCHEN KONZERT
Auch 2023 wollen die Kleinsten des Musikvereins Freunde der 
Musik Hettstadt 1978 e.V. ihr großes Können auf der Bühne 
zeigen! 

Das traditionelle Kaff ee und Kuchen Konzert fi ndet dieses Jahr 
am Sonntag, 7. Mai, ab 14:30 Uhr in der Herzog-Hedan-Halle 
in Hettstadt statt. 

Auf der Bühne musizieren in 
diesem Jahr neben unseren 
„Blockfl öten-Kids“ und der 
Schülerkapelle mit Dirigent Jür-
gen Reinhart, auch das Nach-
wuchsorchester des Vereins 
die "Kleinen Künstler" unter 
neuer Leitung der Dirigentin 

Hannah Schneider. Alle jungen Musiker freuen sich bereits 
sehr darauf, ihr Können unter Beweis zu stellen! 

Genießen Sie bei selbst gebackenen Kuchen und Torten, sowie 
der ein oder anderen Tasse Kaff ee, die Musik unserer begeis-
terten jungen Musikerinnen und Musikern. Der Musikverein 
Hettstadt freut sich auf Ihren Besuch! 

Der Eintritt ist frei.  

Die Freiwillige Feuerwehr Hettstadt 
lädt herzlich ein zur

am Sonntag, 30.04.2023 
um 17.00 Uhr
am Backhausplatz

Festparade mit dem Musikverein, 
über Klingenstraße und Grundweg

zum Feuerwehrhaus, 
mit anschließendem Festbetrieb.

Bei leckeren Speisen und kühlen 
Getränken freuen wir uns auf regen 
Besuch von Groß und Klein.

Andrea Rothenbucher, 
Erste Bürgermeisterin
Vorstand FF Hettstadt e.V.

mit allen Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr 

Maibaum-

aufstellung

Freiwillige Feuerwehr
Hettstadt

ANZEIGEN

Helle 2-Zimmer ELW 
mit großer Terrasse in ruhiger Lage 

in Hettstadt zu vermieten.
Tel. 0931 - 46 72 79
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Tickets unter: www.kulturscheune-hoechberg.de oder in der Bibliothek Markt Höchberg
kulturscheune höchberg, Wallweg 3, 97204 Höchberg @kulturscheunehoechberg

kulturSOMMER

30.05. - 23.06.2023 - Kulturworkshops
Musical, Schauspiel, Beatboxing, STOMP

07.05.2023 - Schaubühne Augsburg
Kindertheater „Meister Eder & sein Pumuckl“

06.05.2023 - Three 4 Fun
Konzert - STS Cover

13.05.2023 - Ali Büttner
Generationstheater „Opa startet durch“

01.06.2023 - Paul Brenning
Beatboxing Show „Beat Brenning“

30.06. - 22.07.2023 - Kultursommer
Donny Vox, Lynchburg Lemonade, Famos, u.v.m.

12.05.2023 - Blue Friday Jazzlounge
Konzert Chillout Jazz

Bleibe immer auf dem neuesten Stand und melde dich online für den Newsletter an!

ab 
17:30 
Uhr

©Freepik

Altort Höchberg

Fête de lade la
musique

21.Juni

Afterwork - Straßenmusikfest

Ein-
tritt
 frei
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             Mitteilungen der Gemeinde GreußenheimMitteilungen aus der Gemeinde

Greußenheim 

Fotos: Arthur Seubert

JUBELKOMMUNION 2020 - 2023
Aufgrund der langanhaltenden Corona-Pandemie konnten 2023 die Jubeljahrgänge zum 25jährigen, 

50jährigen, 60-, 70- und 80jährigen am Ostermontag für die Jahre 2020 – 2023 gefeiert werden. 

Viele haben sich sehr gefreut, sich endlich wieder einmal zu treff en. 

Der Sektempfang durch die Bürgermeisterin Karin Kuhn rundete das Treff en ab.

FotFotos:os: ArArthuthur Sr Seubeubertert

25JÄHRIGEN 50JÄHRIGEN

70JÄHRIGEN50 & 60JÄHRIGEN
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SMARTINDU 
FEIERT 5JÄHRIGES FIRMENJUBILÄUM 
Dem vom Ehepaar Teresa und Ulrich Rath gegründeten und 
geführten Start-Up Unternehmen smartindu ist es gelungen, 
Wurzeln in Greußenheim zu schlagen.  

Die Erfolgsgeschichte begann als kleine „Garagenfi rma“ in Wald-
büttelbrunn. 2018 haben sich die Jungunternehmer im Gemein-
derat Greußenheim vorgestellt und siedelten sich dann 2019 im 
hier befi ndlichen Industriegebiet an. Seitdem laden sie Kunden 
aus der ganzen Welt in die fränkische Idylle ein.  

Zum freudigen Anlass wurde im kleinen Kreis bei leckerem Fin-
gerfood und Getränken in die festlich dekorierte Firmenhalle 
eingeladen. Den perfekten Rahmen bildeten die Profi musiker 
Birgit und Samy Saemann von Duo GrandiOs mit gelungener 
Live-Musik. Für besonderes Staunen sorgte Birgit, als sie die 
singende Säge spielte. 

Bei diesem Musikinstrument wird eine breite Säge aus Stahl 
mit einem Violinbogen gestrichen. Während bei smartindu 
zwar Sägen verwendet und Metalle in der Montage verarbei-
tet werden, war es für die Gäste ein Genuss zu erleben, dass 
Künstler aus demselben Material sensationelle Musik kreieren.  

Fotos: smartindu

Mitteilungen der Gemeinde Greußenheim

AKTUELLE  
INFORMATIONEN

MAIBAUM-AUFSTELLUNG
Herzliche Einladung zur Maifeier 2023 in Greußenheim 
In diesem Jahr fi ndet unsere Maifeier am Samstag, 29. April, 
um 17:00 Uhr am Dr.-Helmut-Kohl-Platz statt. Selbstverstän-
lich bewirten wir Sie gerne mit Getränken und leckeren Brat-
würsten.

Unsere Kinderhauskinder werden uns zusammen mit der 
Musikkapelle mit ihren Beiträgen unterhalten.  Auf eure rege 
Teilnahme und unterhaltsame Gespräche freuen wir uns sehr. 

Karin Kuhn 

Vorstand Vereinsring 

AUSSENBEREICH KINDERHAUS 
IN VOLLEM GANGE 

EINLADUNG ZUM WEINWANDERN AUF DEM 
KULTURWEG „ZU TISCH IN GREUSSENHEIM“ 
Herzliche Einladung zur Weinwanderung auf dem Kulturweg 
„Zu Tisch in Greußenheim“ am Pfi ngstmontag, 29. Mai, um 
10:00 Uhr, ab Kirchplatz – jetzt mit geänderter Route. 

Wir begrüßen alle Wan-
derinnen und Wanderer 
am Kirchplatz mit einem 
Glas Sekt und lernen 
dann auf dem Weg unse-
re fränkische Kulturland-
schaft kennen. 

Die Bürgermitte bewirtet Sie ger-
ne auf der Wilzi, am Wochenend-
gebiet, am Gaigelskreuz und am 
Sportheim jeweils mit Getränken 
und Gebäck von 10:00 bis 16:00 
Uhr, Hauptversorgungsstation ist 
am Sportheim. Dort können Sie 

Bratwürste und Brotzeitteller, passend zum Wein, genießen. 
Selbstverständlich gibt es Kaff ee und leckere Kuchen.  

Auch Nichtwanderer sind herzlich zur Brotzeit sowie Kaff ee 
und Kuchen eingeladen 

Wir freuen uns auf viele Gäste! 

FULDA-WALLFAHRT 
Am Montag, 5. Juni, kommen, wie gewohnt seit vielen, vielen 
Jahren, Wallfahrer aus dem Eichsfeld über Fulda nach Greu-
ßenheim und wallfahren nach Walldürn zum „Heiligen Blut“. 
An diesem Montag übernachten die Wallfahrer in Leinach so-
wie auch in Greußenheim. Nachdem durch die Corona-Pan-
demie viele Quartiere weggebrochen sind, werden viele neue 
Quartiere für eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht.  

Die Gemeinde Greußenheim sowie auch die Kirchengemeinde 
bemühen sich, alle Wallfahrer, die in unserem Ort ankommen 
zu bewirten bzw. eine Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. 
Wallfahrer sind mit allem zufrieden, Hauptsache eine Dusch- 
und Schlafmöglichkeit ist vorhanden.  Vielleicht kann der eine 
oder andere sich doch dazu dankenswerterweise entschlie-
ßen, für eine Nacht einen Wallfahrer aufzunehmen.  

Bitte melden bei Karin Kuhn: Tel. 0151- 5176 27 28 oder  
Barbara Hörning: Tel.  09369 - 17 92 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 

Karin Kuhn, Erste Bürgermeisterin 

Fotos: K. Kuhn

Wie auf den Fotos zu sehen ist, wird 
in schnellen Schritten gerade der 
Außenbereich für unser Kinderhaus 
neugestaltet und angelegt. Unsere 
Kinder schauen dabei gerne zu und 
freuen sich schon, wenn sie endlich 
ihren Spielplatz wieder benutzen 
können. 
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SMARTINDU SPENDET SPIELZEUGKISTE FÜR 
NEUEN SPIELPLATZ 
„AN DER POINT“ IN GREUSSENHEIM 

Eltern von Kleinkindern kennen es nur zu gut: Beim spontanen 
Ausfl ug auf den Spielplatz wird gerne einmal die ein oder an-
dere Kleinigkeit vergessen. Für ausreichend Sandspielzeug ist 
ab sofort gesorgt. Dieses wurde neben einer Aufbewahrungs-
kiste von Teresa Rath, Geschäftsführerin der smartindu GmbH 
& Co. KG, an Karin Kuhn übergeben. Wir wünschen den Kids 
viel Freude und Spaß damit! 

Karin Kuhn 

Erste Bürgermeisterin  

Im Rahmen der Feier wurden auch ausgiebig Danksagungen 
ausgesprochen, an alle Beteiligten, die zur Erfolgsgeschichte 
der Firma beigetragen habe: So ging beispielsweise ein beson-
derer Dank an die Greußenheimer 1. Bürgermeisterin Karin 
Kuhn und Dieter Sendelbach, der mit seinem ortsansässigen 
Ingenieurbüro bei der Bauplanung und Statik involviert war.

Heute gilt smartindu als ein am Markt etablierter Systemliefe-
rant, der sich darauf spezialisiert hat, Laborgeräte zu montie-
ren und Referenzfl üssigkeiten herzustellen. Das Unternehmen 
bietet smarte Lösungen für Nischenmärkte an und bedient 
dabei kleine Unternehmen bis hin zu Großkonzernen aus der 
Mineralöl-, Elektronik-, Lebensmittel- und Chemieindustrie. 
Die Kunden schätzen insbesondere die schnelle Reaktionsge-
schwindigkeit und zertifi zierte Qualität. 

Mittlerweile beschäftigt smartindu 12 Mitarbeiter in Greußen-
heim und wird 2023 weitere Hallen am Standort anbauen, um 
dem Firmenwachstum gerecht zu werden. Die beiden Gründer 
freuen sich auch darüber, seit diesem Jahr Elektroniker für Ge-
räte und Systeme auszubilden. 

Zudem haben sich Teresa und Ulrich für eine Kooperation mit 
dem Thailändischen Unternehmen MUI Robotics entschieden, 
um den Europäischen Markt mit einer intelligenten elektri-
schen Nase zu revolutionieren.  

Neben Zukunftstrends und Innovationen liegt dem Unterneh-
merpaar ein soziales Engagement sehr am Herzen. In regelmä-
ßigen Abständen werden gemeinnützige Projekte unterstützt. 
Und so freuen sich die Rath´s auf das, was kommt. Sie glau-
ben, die beste Methode die Zukunft vorherzusagen besteht 
darin, sie zu erfi nden. 

EIN JAHR GASTSTÄTTE „NINO“
Wie die Zeit vergeht, ein Jahr Gaststätte „Nino“ feiern wir am 
20. Mai 2023.

Nino und seine Familie sind mittlerweile aus Greußenheim 
nicht mehr wegzudenken und wir freuen uns, dass sie sich bei 
uns sehr wohlfühlen. Das ist ein Grund zum Feiern. 

Foto: Antonio Giuliano

Deshalb lädt „Nino“ alle seine Greußenheimer Gäste am
Samstag, 20. Mai, um 18:00 Uhr zu einem Umtrunk ein. Dar-
über freuen wir uns sehr.

Herzlichen Glückwunsch, wir kommen gerne!

SENIORENAUSFLUG 2023
Nach der lang anhaltenden Corona-Pandemie kam der Wunsch 
nach einem Seniorenausfl ug, an dem alle Senioren teilnehmen 
können.

Auf vielfachen Wunsch ist deshalb eine Schiff fahrt von 
Würzburg nach Veitshöchheim geplant am: Freitag, 9. Juni.

Programm:

10:30 Uhr Abfahrt mit dem Bus ab Dr.-Helmut-Kohl-Platz

11:30 Uhr Schiff fahrt nach Veitshöchheim ca. 40. Minuten

12:30 Uhr Mittagessen oder Kaff ee trinken in der Fischerbärbel

14:00 Uhr Führung ca. 1 Stunde im Rokokogarten

16:30 Uhr Rückfahrt mit dem Schiff 

17:30 Uhr Rückfahrt nach Greußenheim, Ankunft ca. 18:00 Uhr.

Die Buskosten werden übernommen. 
Für alle weiteren Ausgaben kommt jeder selbst auf.

Selbstverständlich können sich auch Senioren/innen 
anmelden, die nicht den Seniorenkreis besuchen.

Wir freuen uns auf einen sonnigen Tag.

Anmeldungen nach Eingang unter Tel. 09369 - 27 71 oder 
Tel. 0151 - 51 76 27 28

Karin Kuhn

Erste Bürgermeisterin und das

Seniorenteam Renate, Marianne und Sigrid
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Nachrichten aus dem Rathaus

SPRECHZEITEN DER BÜRGERMEISTERIN
KARIN KUHN:

Dienstags: 17:30 – 19:30 Uhr, sowie

außerhalb der Sprechzeiten nach telefon. Vereinbarung

DEFEKTE STRASSENLATERNEN IM ORTSGEBIET
Bitte melden Sie defekte Straßenlaternen oder sonstige Schä-
den an den Laternen unter der Angabe der Laternennummer 
und des genau Standortes direkt an 

https://energieportal.bayernwerk.de/schadensmelder/
reporting/09679141 

ERREICHBARKEIT DES BAUHOFES GREUSSENHEIM
(MIT WASSERVERSORGUNG) IN NOTFÄLLEN
Der Bauhof Greußenheim ist in Notfällen (insbesondere an 
den Wochenenden) unter folgender Telefonnummer erreichbar:
Tel. 09369 - 98 16-14. 

Der Notruf wird entsprechend an den Bereitschaftsdienst um-
gehend weitergeleitet. 
Um Kenntnisnahme und Vormerkung wird gebeten. 

PERSONALAUSWEIS, REISEPASS 
UND KINDERAUSWEIS
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der computertechnischen 
Voraussetzungen Ausweise (PA, RP, KA) nur in der VGem Hett-
stadt (Rathaus Hettstadt) und nicht im Rathaus Greußenheim 
beantragt werden können! 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Einwohnermeldeamt 
im Rathaus in Hettstadt.

Sitzung des Gemeinderats

NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN: 
DONNERSTAG, 25. MAI 2023,

um 19:00 Uhr im Pfarrheim Greußenheim

Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine festzu-
legen. Bitte beachten Sie hierzu die öff entlichen Aushänge. 

Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und der Ver-
waltung und besuchen Sie den öff entlichen Teil der Sitzungen. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

AUS DER GEMEINDERATSSITZUNG 
VOM 23. FEBRUAR

1. Beschlussfassung über die Höhe des Verwaltungs- 
und Vermögenshaushalts 2023
Die Erste Bürgermeisterin verkündete ein paar einleitende Worte zum 
Haushalt:

„Wir haben am 06.02. bereits über den Haushalt beraten und die Anträ-
ge der CSU/FWG Fraktion weitestgehend mit aufgenommen, sodass wir 
jetzt eine Darlehensaufnahme für 2023 in Höhe von 2.750.000 € mit den 
Außenanlagen Teil 1 an der Geisberghalle haben. Am Ende des Jahres 
beträgt dann der voraussichtliche Schuldenstand der Gemeinde Greu-
ßenheim 4.280.000 €.
Ich hatte absichtlich die Außenanlage nicht mit aufgenommen, um mög-
licherweise keine Probleme bei der Haushaltsgenehmigung zu haben, 
aber ich habe natürlich auch kein Problem damit, die Außenanlagen Teil 
1 an der Halle mit Gaststätte herzustellen. Wir haben hier an der Halle 
kein einfaches Gelände, deshalb ist es auch nicht ganz billig.
Es ist nur seltsam, dass bei der Antragstellung zu einer Förderung 2019 
zu den Außenanlagen die CSU/FWG Fraktion die Außenanlagen völlig 
hintenanstellte. Und nur auf nochmaliges Bitten und Betteln meiner-
seits, einem Antrag zur Förderung von Außenanlagen zugestimmt wur-
de. Immerhin haben wir dazu eine Förderzusage von 400.000 € erhalten. 
Das reicht zwar bei weitem nicht, aber besser, wie den Antrag erst gar 
nicht zu stellen.
Auch haben wir in der Vergangenheit keine Kosten für die Zukunft in 
den Haushalt gestellt, wenn wir noch gar nicht wussten, ob der Antrag 
überhaupt genehmigt wird. Deshalb würde ich von weiteren Darlehens-
aufnahmen in den Folgejahren derzeit absehen. Die Situation ist derzeit 
bei den meisten Kommunen angespannt, es sei denn, es wird in den 
Gemeinden nicht investiert.
Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass dies bei uns in der Vergan-
genheit auch so war. Es ist doch ganz klar, dass, wenn man Förderungen 
erhält, auch ein Eigenanteil der Gemeinde anfällt.
Aber ohne Förderungen hätten wir keines unserer drei Großprojekte 
begonnen.“
Die Erste Bürgermeisterin übergab Kämmerer Manuel Engels das Wort.
Über den Haushalt 2023 wurde in der Sitzung vom 06.02.2023 ausführ-
lich beraten. Alle Änderungen wurden, wie besprochen, in den Haus-
haltsplan eingearbeitet.
Kämmerer Manuel Engels stellte die einzelnen Positionen nochmals vor. 
Diese können in der Verwaltung eingesehen werden.
Gemeinderat Reinhold Seubert stellte für die CSU/FWG-Fraktion folgen-
den Antrag:

„Antrag der CSU/FWG-Fraktion zu TOP 1 und 2
Komplette Herausnahme der Haushaltsansätze für das Haus der Begeg-
nung (7620.3600, 7620.3610, 7620.9400 und 7620.9500) aus dem Haus-
haltsplan und Investitionsprogramm Begründung: Aus unserer Sicht 
kann die Finanzierung für das Haus der Begegnung (HdB) in Höhe von 
ca. 4 Mio Euro auch bei einem gesicherten Zuschuss durch die Regierung 
von Unterfranken in Höhe von ca. 1,3 Mio Euro nicht über den Haushalt 
(HH) der Gemeinde Greußenheim fi nanziert werden.
Die erforderliche, zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von ca. 2,7 Mio Euro 
übersteigt die fi nanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Greußenheim bei 
weitem und ist aus unserer Sicht haushaltsrechtlich nicht umsetzbar.
Der Neubau vom HdB stellt eine freiwillige Leistung dar und wird zur 
absoluten Handlungsunfähigkeit bei den bekannt anstehenden Pfl icht-
aufgaben führen.
Nach aktueller Darstellung in der Excel-Übersicht ist für die Jahre 2024 - 
2026 die Zuführung mit 0 ausgewiesen. Nach dieser Darstellung ist, wie 
im Vorbericht erwähnt, keine ordentliche Tilgung der Kredite möglich 
- was unausweichlich zu einer weiteren Kreditaufnahme führen müsste, 
was letztendlich in einer Endlosschleife enden würde.
Zudem wird die Höhe der anstehenden Zinsleistungen voraussichtlich 
dazu führen, dass die "geplante" 0 sich durchaus zu weiteren negativen 
Zuführungen in den Folgejahren entwickeln kann.
Pfl ichtaufgaben wie beispielsweise die Sanierung der Kanäle und der 
darüber liegenden Straßen (langjährig bekannter Investitionsbedarf aus 
2014) können dann auf lange Sicht nicht mehr in Angriff  genommen wer-
den. Hierzu besteht derzeit der Planungsauftrag für die Ausarbeitung 
eines Förderantrages zur Aufnahme in das Förderprogramm RZWas im 
Ausführungszeitraum bis Ende 2026/27. Im Investionsprogramm sind 
diese Maßnahmen in Höhe von ca. 4 Mio Euro jedoch erst nach dem Jahr 
2026 aufgelistet.
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Bereits geplante Investitionen des Abwasserzweckverbandes für neue 
Klärbecken (Anteil ca. 2 Mio Euro für die Mitgliedsgemeinde Greußen-
heim) sind für den Zeitraum bis 2026 ebenfalls nicht im Investitionsplan 
berücksichtigt, wobei der Gemeinde Greußenheim im Zweckverband nur 
eine geringe Einfl ussnahme für die zeitliche Durchführung obliegt, da an-
dere Gemeinden im Zweckverband die Mehrheit stellen und damit die 
Maßnahme durchaus zusätzlich in den Zeitraum bis 2026 fallen kann.
Für uns ist es sehr bedauerlich, dass die Gemeinde Greußenheim mit dem 
Abriss der Schule vorhandene Räumlichkeiten aufgegeben hat und somit 
die Schulkindbetreuung in Greußenheim jetzt mitunter gefährdet ist.
Wir möchten an dieser Stelle jedoch klarstellen, dass von unserer Seite in 
Vergangenheit mehrfach mit Nachdruck darauf hingewiesen worden war, 
dass für einen Neubau zum HdB mit Außenanlage nach den abgewickelten 
Großprojekten (Geisberghalle mit Außenanlage - 7 Mio Euro, Kinderhaus 
mit Außenanlage - 1,5 Mio Euro) und der damit verbundenen Neuverschul-
dung, keine Möglichkeit zur gesicherten Finanzierung bestehen wird. Un-
sere diesbezüglichen Hinweise und alternativen Vorschläge wurden leider 
aufgrund der vorliegenden Zuschusszusage konsequent ignoriert.
Wir bitten den Antrag und die Begründung vollinhaltlich in das Protokoll 
mit aufzunehmen.“
Die Erste Bürgermeisterin wies darauf hin, dass die Gemeinde Greu-
ßenheim für das Haus der Begegnung bereits eine Förderzusage von 
1.296.000 € erhalten hat.
Eine Schulkindbetreuung kann in der Gemeinde für die Zukunft auf-
grund fehlender und zulässiger Räumlichkeiten
nicht mehr gewährleistet werden. Durch die Erweiterung am Kinder-
haus von zwei Kleinkindgruppen konnte die ausgelagerte Regelgruppe 
wieder in das Hauptkinderhaus ziehen. Durch die Auslagerungen der 
Schulkindbetreuung und der Regelgruppe wurde der Bau des Hauses 
der Begegnung zurückgestellt und die Geisberghalle vorgezogen. Damit 
wurden die Kosten für teure Container gespart. Der Bau des Hauses der 
Begegnung ist auch im Hinblick darauf, dass die Schulkindbetreuung im 
Ort bleibt, sehr wichtig. Ansonsten würden die Kinder ab 2026 am Nach-
mittag dort betreut werden, wo sie auch beschult werden und das ist 
nicht in Greußenheim. Auch würden am jeweiligen Schulstandort für die 
Nachmittagsbetreuung selbstverständlich Kosten anfallen.
Ein Gemeinderat bemängelte die einseitige Betrachtung, die in der Öf-
fentlichkeit dargestellt wird. In den Kosten für das Haus der Begegnung 
waren von Anfang an Kosten in Höhe von 1,9 Mio. € angesetzt ohne Au-
ßenanlage und ohne Abriss.
Bei der Geisberghalle waren alle Gemeinderäte für den Umbau. Es muss 
doch erlaubt sein, in einem Gremium dies vorzubringen. Die CSU/FWG-
Fraktion wird dargestellt, als wenn sie immer gegen etwas ist.
Bürgermeisterin Karin Kuhn entgegnete, dass die CSU/FWG-Fraktion 
2019 die Außenanlagen zu einem Förderantrag abgelehnt hatte. Erst als 
das ALE nochmals darauf hinwies, dass für die Außenanlagen die letzte 
Möglichkeit besteht, einen Förderantrag zu stellen, wurde dem zuge-
stimmt. Und schließlich hat die Gemeinde eine Kostenzusicherung von 
401.000 € erhalten.
Ein Gemeinderat ergänzte, dass das Haus der Begegnung bereits in der 
letzten Legislaturperiode beschlossen wurde. Hiervon wurden die zwei 
unteren Räume für die Vereinsnutzung festgelegt. Die Schule besteht 
seit 1965 mit den ersten Fenstern und einer alten Heizung, das Gebäu-
de hätte kernsaniert werden müssen. Des Weiteren wurden asbest-
verseuchte Räume festgestellt. Für die Sanierung der Schule hätte die 
Gemeinde keinen Zuschuss erhalten.

Der Gemeinderat Greußenheim stimmte dem Antrag der CSU/FWG-
Fraktion zu TOP 1 und 2 vom 23.02.2023: Komplette Herausnahme der 
Haushaltsansätze für das Haus der Begegnung (7620.3600, 7620.3610, 
7620.9400 und 7620.9500) aus dem Haushaltsplan und Investitionspro-
gramm zu.

Mehrheitlich abgelehnt:  Ja 2  Nein 7

1.1 Beschluss über die Höhe des Verwaltungs- 
und Vermögenshaushalts 2023

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird genehmigt:

- Verwaltungshaushalt 2023 in den Einnahmen und Ausgaben: 3.968.166 €
- Vermögenshaushalt 2023 in den Einnahmen und Ausgaben: 3.905.196 €

Mehrheitlich beschlossen:  Ja 7  Nein 2

2. Beschlussfassung über das Investitionsprogramm, 
den Finanzplan und den Stellenplan 2023
Das Investitionsprogramm, der Finanzplan und der Stellenplan der Ge-
meinde Greußenheim wurden für das Haushaltsjahr 2023 erstellt.

Das Investitionsprogramm, der Finanzplan und der Stellenplan werden 
in der vorliegenden Form beschlossen.

Mehrheitlich beschlossen:  Ja 7  Nein 2

3. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023
Die Haushaltssatzung 2023 lag bei der Beschlussfassung vor.

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2023:
Haushaltssatzung der Gemeinde Greußenheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 63 ff . der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde 
Greußenheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 
wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.968.166 € 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
3.905.196 € ab.
§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind in Höhe von 2.750.000 € vorgesehen.

§ 3 Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden keine 
festgesetzt.

§ 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, die für jedes 
Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die Land - und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 320 v. H.

2. Gewerbesteuer 320 v. H.
§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 600.000 € festgesetzt.

§ 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Gemeinde Greußenheim, Karin Kuhn, Erste Bürgermeisterin

Mehrheitlich beschlossen:  Ja 7  Nein 2

5. Vorstellung der aktuellen Planung des Hauses der Begegnung
Die Erste Bürgermeisterin begrüßte Herrn Hanisch und Frau Öhrlein 
(Rösch-Hanisch Architekten), Herrn Roos (PBS Planungsbüro für Gebäu-
detechnik), Herrn Kampert (PBS Planungsbüro für Gebäudetechnik) so-
wie Herrn Martin (Ingenieurbüro MARTIN GmbH).
Anhand der Grundrisse wird das Haus der Begegnung gezeigt.
Prüfung, ob Aufzug nötig ist, da beide Geschosse barrierefrei begeh-
bar sind. Es entstand eine Diskussion, ob ein Aufzug benötigt wird oder 
nicht. Man einigte sich darauf, dass die Bürgermeisterin sich beim Be-
hindertenbeauftragten und bei der Förderstelle informieren soll, ob dies 
förderschädlich wäre.
->Lüftungsgeräte in den Räumen: Die Personenbelegung für die Lüf-
tungsanlage wird im Durchschnitt auf 25 Personen pro Raum festgelegt. 
Durch diese Festlegung, kann pro Raum, ein Lüftungsgerät eingespart 
werden.
Die Kosten pro Lüftungsgerät betragen ca. 12.000 € bis 14.000 €.
-> Im Proberaum des Musikvereins soll ein Anschluss für eine Spülfunk-
tion bzw. kleine Teeküche eingeplant werden. Evtl. kann dies auch im 
Lagerraum erfolgen.
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Der Musikverein hat noch eine Klimaanlage: hier muss geprüft werden, 
ob diese funktionstüchtig eingebaut werden kann.
-> Im Raum der Faschingsfreunde soll ebenfalls ein Anschluss für eine 
Spülfunktion bzw. kleine Teeküche eingeplant werden.
-> Stromverteilung: 2 Zähler für die unteren Räume (Musikverein, Fa-
schingsverein) sollen eingebaut werden.
-> Steckdosen: Der Musikverein und der Faschingsverein werden in den 
Grundriss-Plänen die gewünschten Steckdosen einzeichnen und Herrn 
Luft, Bauamt, in den nächsten 14 Tagen zukommen lassen.
-> Photovoltaikanlage: Diese ist bereits im Elektrobereich eingeplant.
-> Ob eine Förderung der E-Bike Ladestation bzw. Tankstelle möglich ist, 
muss geprüft werden.

AUS DER GEMEINDERATSSITZUNG 
VOM 23. MÄRZ

1. Tempolimit 
auf der St2310 am Ortsausgang-/eingang Greußenheim
Die Erste Bürgermeisterin las folgende E-Mail zur Kenntnisnahme vor:
„Gesendet: Mittwoch, 15. März 2023 16:15
Betreff : AW: [Extern] WG: Tempolimit auf der St 2310 am Ortsausgang/-
eingang Greußenheim
Sehr geehrter Herr Hild,
in Abstimmung mit Straßenbaulastträger und Polizei muss ich Ihnen 
mitteilen, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 70 auf der 
Leinacher Straße (St 2310 nicht WÜ 10) an der angefragten Stelle nicht 
in Betracht kommt.
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, 
wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.
Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fl ießenden Verkehrs 
dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtli-
chen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko 
einer Beeinträchtigung der in den § 45 Abs. 1-8 StVO genannten Rechts-
güter erheblich übersteigt.
Weiterhin sollen Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Sicherheitsgrün-
den auf bestehenden Straßen nur angeordnet werden, wenn Unfallun-
tersuchungen ergeben haben, dass häufi g geschwindigkeitsbedingte 
Unfälle aufgetreten sind.
Zudem gilt dies nur dann, wenn festgestellt worden ist, dass die gelten-
de Höchstgeschwindigkeit von der Mehrheit der Kraftfahrer eingehalten 
wird. Im anderen Fall muss die geltende zulässige Höchstgeschwindig-
keit durchgesetzt werden. (VwV zu Zeichen 274 StVO)
Ein erhöhtes Unfallaufkommen liegt am gegenständlichen Streckenab-
schnitt nicht vor.
Es wurde lediglich ein Unfall im Zeitraum vom 01.04.2018 bis 31.01.2023 
bei der Strecke erfasst, der zudem nicht auf überhöhte Geschwindigkeit 
zurückzuführen ist.
Auch der Tatbestand, nach Nr. 5 der VwV zu Zeichen 274 wird nicht 
erfüllt: Vor dem Beginn geschlossener Ortschaften dürfen Geschwin-
digkeitsbeschränkungen zur stufenweisen Anpassung an die innerorts 
zulässige Geschwindigkeit nur angeordnet werden, wenn die Ortstafel 
(Zeichen 310) nicht rechtzeitig, im Regelfall auf eine Entfernung von min-
destens 100 m, erkennbar ist.
Dies ist an besagter Stelle nicht der Fall, da bereits von weitem gute 
Sichtverhältnisse bestehen.
Es wird daher empfohlen, seitens der Gemeinde innerorts eine Über-
wachung des fl ießenden Verkehrs (Verkehrsüberwachung) einzurichten.
Weiterhin wird darum gebeten, die Vorfahrtsstraßenproblematik im 
Zone 30 Bereich in Greußenheim zeitnah anzupassen.
Gerne stehe ich für Rückfragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen“

Bürgermeisterin Karin Kuhn ergänzte, dass dies evtl. nochmals unter-
sucht wird, da in Richtung Uettingen das gleiche Problem vorliegt.

2. Vorkommnisse im Kinderhaus am Geisberg
Die Erste Bürgermeisterin las die E-Mail an die Einrichtungsleitung vom 
23.03.2023 vor:
Liebe Eltern, die Zeit vergeht wie im Flug, die Vorwürfe zu möglichen 
Vorfällen stehen nach wie vor im Raum. Es greift hier auf der einen Seite 
das Strafrecht, das von der Polizei untersucht wird. Wir haben bisher 
keine Kenntnis erhalten, ob diese Untersuchungen abgeschlossen sind. 
Sobald uns irgendetwas vorliegt, was wir Ihnen auch mitteilen dürfen, 
werden wir das natürlich tun.
Auf der anderen Seite steht das Arbeitsrecht.
Nicht, dass der Eindruck entsteht, wir sind als Träger untätig:
Wir haben mittlerweile die Vorwürfe von Eltern alle zusammengetragen 
und werden weitere Gespräche führen und Sie informieren.
Leider kann ich derzeit nicht mehr dazu sagen.
Viele Grüße und viel Freude mit Ihren Kindern!
Karin Kuhn, 1. Bürgermeisterin

3. 2. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans gemäß 
§ 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von 
Sondergebieten für Windkraftanlagen der Gemeinden Eisingen, 
Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn und Waldbüttelbrunn
Die Stellungnahmen können in der Verwaltung eingesehen werden.

3.1 Feststellungsbeschluss für die 2. Änderung des gemeinsamen 
Flächennutzungsplans mit dem Teilbereich "Windenergie"
Der Gemeinderat Greußenheim hat in der Sitzung am 08.03.2022 den Be-
schluss gefasst, den rechtskräftigen Gemeinsamen Flächennutzungsplan 
gemäß § 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von 
Sondergebieten für Windkraftanlagen in der Fassung vom 04.12.2003, 
ergänzt am 08.04.2004 und 28.10.2005 in einer 2. Änderung an die Flä-
chendarstellungen der 12. Verordnung zur Änderung des Regionalplans 
vom 13. Dezember 2016, Kap. B X „Energieversorgung“, Abschnitt 5.1 
„Windkraftnutzung“) anzupassen. Damit sollen auch die Voraussetzungen 
für die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein Sondergebiet Windkraft 
in dem Teilbereich 3 des Änderungsbereichs des Flächennutzungsplans 
durch die Gemeinde Greußenheim geschaff en werden.
In der Gemeinderatssitzung am 20.10.2022 wurde der Entwurf der 2. 
Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans der Gemeinden Ei-
singen, Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn und Waldbüttelbrunn ge-
mäß § 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von 
Sondergebieten für Windkraftanlagen in der Fassung vom 04.12.2003, 
ergänzt am 08.04.2004 und 28.10.2005 mit Begründung und Umwelt-
bericht in der Fassung vom 13.09.2022 gebilligt und der Beschluss ge-
fasst, die Beteiligung der Öff entlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
die Beteiligung der Träger öff entlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. Die Beteiligung der Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
erfolgte nach amtlicher
Bekanntmachung in Greußenheim am 24.11.2022 durch öff entliche Aus-
legung von 02.12.2022 bis einschließlich 05.01.2023.
Die Behörden und sonstigen Träger öff entlicher Belange wurden mit Sch-
reiben vom 02.12.2022 über die öff entliche Auslegung informiert und ge-
beten, bis 05.01.2023 schriftlich zu der Planung Stellung zu nehmen.
Die eingegangenen Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren 
nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB wurden wie in der Anlage aufge-
zeigt, abgewogen und beschlussmäßig behandelt.:

1) Die Bedenken und Anregungen aus der Beteiligung der Öff entlichkeit / 
der Träger öff entlicher Belange nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs.2 
BauGB werden wie in der Anlage aufgezeigt, abgewogen und beschluss-
mäßig behandelt.

2) Die 2. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans gemäß 
§ 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von Son-
dergebieten für Windkraftanlagen in der Fassung vom 04.12.2003, er-
gänzt am 08.04.2004 und 28.10.2005 in der Fassung vom 02.03.2023 
einschließlich Begründung, Umweltbericht und Plandarstellung wird 
festgestellt.
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3) Die Verwaltung der Gemeinde Greußenheim wird beauftragt, den Ent-
wurf der 2. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans gemäß 
§ 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von Sonder-
gebieten für Windkraftanlagen in der Fassung vom 04.12.2003, ergänzt 
am 08.04.2004 und 28.10.2005 in der Fassung vom 02.03.2023 am 
Landratsamt Würzburg zur Genehmigung gemäß § 6 BauGB vorzulegen.

Mehrheitlich beschlossen:  Ja 8  Nein 0

4. Information, Beratung und Beschlussfassung 
zum Antrag nach "RZWas 2021"
Die Erste Bürgermeisterin begrüßte Herrn Schneider, ARZ Ingenieure. 
Herr Schneider erklärte anhand der Präsentation die weiteren Schritte 
zum Förderantrag RZWas 2021.

Der Gemeinderat beschloss die Antragstellung nach „RZWas 2021“ gem. 
der Vorstellung durch Herrn Schneider, IB Arz, in der Variante Vollaus-
bau einschließlich der Trinkwasserleitung bis zum Hochbehälter Birken-
felder Straße.

Die Verwaltung wird beauftragt ein entsprechendes Honorarangebot an-
zufordern. Die Beschlussfassung zum Ingenieurvertrag folgt in nächster 
Gemeinderatssitzung.

Einstimmig beschlossen:  Ja 9  Nein 0

5. Bauanträge, Genehmigungsfreistellungsanträge

5.1 Erneute Behandlung des Bauantrags zum Neubau einer 
Überdachung Gemüseverarbeitung auf der Fl.Nr. 11414 im Außenbereich
In der Sitzung 17.02.2022 wurde der Bauantrag behandelt und das ge-
meindliche Einvernehmen wurde nicht erteilt.
Auszüge aus dem Schreiben des Landratsamtes:
Das Landratsamt Würzburg hat den Bauantrag geprüft. Im Rahmen der 
Prüfung war zunächst aufgefallen, dass die Erschließung des Grundstücks 
hinsichtlich der Abwasserbeseitigung ungeklärt ist. Dieses wurde zwischen-
zeitlich durch die Erweiterung der bestehenden Kleinkläranlage geklärt. 
Der wasserrechtliche Erlaubnisbescheid wurde der Gemeinde im Ab-
druck mitgeteilt. Die vorliegende Planung ist aus Sicht des Landratsam-
tes bauplanungsrechtlich zulässig. Dies ergibt sich insbesondere aus 
den folgenden Gesichtspunkten:

- Die landwirtschaftliche Tätigkeit des Antragsstellers stellt nach 
fachlicher Einschätzung des AELF einen landwirtschaftlichen Betrieb 
dar. Die Errichtung der Überdachung für die Gemüseverarbeitung 
ist nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegiert.

- Seitens der übrigen beteiligten Fachstellen (Naturschutz, Was-
serrecht) sind keine Einwände gegen das Bauvorhaben geltend 
gemacht worden.

- Das Vorhaben dient der Erweiterung einer bereits bestehenden 
landwirtschaftlichen genutzten Halle und stellt daher keine maß-
gebliche zusätzliche Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der 
Landschaft dar.

Fazit: Das Landratsamt gibt der Gemeinde nach Art. 67 Abs. 4 BayBO 
die Gelegenheit, über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
erneut zu beraten und zu beschließen.
Ansonsten wird das Einvernehmen ggf. durch das Landratsamt ersetzt.

Das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau einer Überdachung für die 
Gemüseverarbeitung auf der Fl.Nr. 11414 im Außenbereich wird erteilt.

Mehrheitlich abgelehnt:  Ja 2  Nein 7

5.2 Erneute Beratung über den Bauantrag zur energetischen Sanierung 
einer Halle, Nutzungsänderung und Anbau auf der Fl.Nr. 13037 im 
Außenbereich
Der Bauantrag wurde in der Sitzung vom 17.02.2022 in einer Gemein-
deratssitzung behandelt. Das gemeindliche Einvernehmen wurde nicht 
erteilt. In der Anlage ist der Beschlussbuchauszug aus der Sitzung vom 
17.02.2022 beigefügt.

Das Landratsamt Würzburg hat den Bauantrag geprüft. Im Rahmen der 
Prüfung war zunächst aufgefallen, dass die Erschließung des Grund-
stücks hinsichtlich der Abwasserbeseitigung ungeklärt ist. Dieses wurde 
zwischenzeitlich durch die Erweiterung der bestehenden Kleinkläranla-
ge geklärt. Der wasserrechtliche Erlaubnisbescheid wurde der Gemein-
de im Abdruck mitgeteilt Nach Einschätzung des Landratsamtes ist das 
Vorhaben jetzt genehmigungsfähig.
Mit dem Schreiben vom 22.02.2023 gibt das Landratsamt Würzburg der 
Gemeinde nach Art. 67 Abs. 4 BayBO die Gelegenheit, über die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens erneut zu beraten und zu beschließen.
Argumente des Landratsamtes Würzburg: - Die landwirtschaftliche Tä-
tigkeit der Hofgut Lumee-Sophia GmbH & Co. KG stellt nach fachlicher 
Einschätzung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(AELF) einen landwirtschaftlichen Betrieb dar. 
Die Halle soll nun einen geänderten Nutzungszweck erhalten, da die-
se für den ursprünglichen Zweck nicht mehr benötigt wird. Eine solche 
Nachnutzung ist gemäß § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB teilprivilegiert. 
Dem Vorhaben kann daher nicht entgegengehalten werden, dass es den 
Darstellungen des gemeindlichen Flächennutzungsplans widerspricht, 
die natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt oder die Entste-
hung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten 
lässt.
- Seitens der übrigen beteiligten Fachstellen (Naturschutz, 

Wasserrecht) sind keine Einwände gegen das Bauvorhaben geltend 
gemacht worden.

Sollte das Einvernehmen der Gemeinde nicht erteilt werden, wird das 
Landratsamt Würzburg das Einvernehmen ersetzen.

Das gemeindliche Einvernehmen zur energetischen Sanierung einer Hal-
le, Nutzungsänderung und Anbau auf der Fl.Nr. 13037 (Außenbereich) 
wurde erteilt.

Mehrheitlich abgelehnt:  Ja 2  Nein 7

5.3 Tektur zum Bauantrag 
Neubau eines Logistikgebäudes auf der Fl.Nr. 19277
Der Bauantrag wurde in der Sitzung vom 15.11.2022 behandelt und 
durch den Gemeinderat zurückgestellt. Mit der Begründung dass die 
öff entliche Grünfl äche in den Bebauungsplan eingezeichnet werden 
müssen. Die Ausgleichsfl äche wurde damals von der Gemeinde ange-
pfl anzt.
Aus der Sitzung vom 15.11.2022:
Am 24.10.2022 ist bei der Verwaltung eine Tektur zum Bauantrag 
Neubau eines Logistikgebäudes auf der Fl.Nr. 19277, eingegangen. 
Der ursprüngliche Bauantrag wurde in der Gemeinderatssitzung vom 
18.11.2021 behandelt und das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
Das Landratsamt hat die Prüfung durchgeführt und somit haben sich 
Änderungen ergeben, die mit der Tektur abgearbeitet werden sollen. Mit 
der Tektur wurden auch Befreiungen von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans beantragt.

Löschwasserbehälter und Feuerwehrzufahrt:
Der vorher geplante Löschwasserbehälter ragte in die Anbauverbotszo-
ne rein. Das Staatliche Bauamt hat einer Befreiung zu Verringerung der 
Anbauverbotszone nicht zugestimmt und somit musste der Löschwas-
serbehälter in der Form und Lage verändert werden.
Der Löschwasserbehälter und die Feuerwehrzufahrt liegen außerhalb 
der Baugrenze und benötigen eine Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans. Im Schreiben vom Staatlichen Bauamt wird hin-
gewiesen, dass die Errichtung des Löschwasserbehälters außerhalb 
der 20 m-Anbauverbotszone nach Art. 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Ba-yStrWG 
erfolgen soll. Die aktuelle Planung hat eine Entfernung von ca. 15 m 
zur Staatsstraße. Off ensichtlich war sich hier der Planer nicht im Kla-
ren, dass es sich hier um keine Kreisstraße handelt, für die eine 15 m-
Anbauverbotszone gilt.
Die Gemeinde kann das Einvernehmen zur Befreiung für das Über-
schreiten der Baugrenze, aber nicht zur 20 m-Anbauverbotszone, be-
schließen. Über die Befreiung zur Anbauverbotszone darf nur das Land-
ratsamt mit Mitwirkung des Staatlichen Bauamts entscheiden.
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Öff entliche Grünfl äche:
Der Bebauungsplan „Untere Mühle“ passt im Bereich „Am Biotop 6“ 
nicht mit der tatsächlichen Situation überein. Die Straße mit dem Wen-
dehammer wurde nicht gebaut. Das Grundstück wurde größer als im 
Bebauungsplan dargestellt hergestellt. Nach der Aktenlage im Archiv 
wurde die Baugenehmigung für das Hauptgebäude am 29.03.1994 er-
teilt. Der Bebauungsplan wurde am 26.07.1993 rechtskräftig. Man kann 
davon ausgehen, dass die Planung des Gebäudes vor Erschließung des 
Baugebiets erfolgte.
Durch die tatsächlichen Grundstücksgrenzen liegen die öff entlichen 
Sukzessionsfl ächen auf einem Privatgrundstück und wurden somit nicht 
hergestellt. Das Landratsamt fordert die Bauherrschaft mit dem Schrei-
ben vom 11.04.2022 eine geeignete Stelle für die Kompensations-maß-
nahmen bzw. Ausgleichsfl ächen herzustellen. Diese Flächen wurden 
jetzt unter Einbindung von Landschaftsplanern und der Unteren Natur-
schutzbehörde eingeplant und eingezeichnet.
Aus Sicht der Verwaltung sind die gestellten Befreiungen mit den vorzu-
fi ndenden Gegebenheiten vertretbar.

Das gemeindliche Einvernehmen zur Überschreitung der Baugrenze 
bezüglich der Feuerwehrzufahrt und des Löschwasserbehälters wurde 
erteilt.

Einstimmig beschlossen:  Ja 9  Nein 0

5.4 Bauantrag zur Nutzungsänderung zum Zweifamilienwohnhaus mit 
Gewerbeeinheit auf der Fl.Nr. 18305/2
Beantragt wurde die Nutzungsänderung von vier Räumen im Kellerge-
schoss des bestehenden Wohnhauses, zu gewerblichen Zwecken. Das 
Vorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
und die Genehmigungsfähigkeit richtet sich nach § 34 BauGB.
Beabsichtigt ist die Vermietung an einen Handwerksbetrieb zur Aus-
übung eines nicht wesentlich störenden Gewerbebetriebs im Sinne des 
§ 5 Abs.2 Nr. 6 BauNVO.
Der Nachweis zur Abstandsfl ächenregelung wurde bereits mit ur-
sprünglichen Genehmigungsverfahren erbracht. Des Weiteren wurden 
die Nachweise „Stellplatz“, „Wohnfl ächen/Nutzfl ächen“ und „GRZ/GFZ“ 
erbracht.
Nach Art und Nutzung fügt es sich in die Eigenart der näheren Umge-
bung ein. Das Ortsbild wird nicht beeinträchtigt.
Aus Sicht der Verwaltung bestanden keine Einwände gegen den Antrag.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Einstimmig beschlossen:  Ja 9  Nein 0

5.5 Bauantrag zum Abbruch der bestehenden Halle und Nebengebäude 
mit Neubau von drei Mehrfamilienwohnhäusern auf der Fl.Nr. 5721/2, 
5753 und 5754/2
In der Gemeinderatssitzung vom 15. November 2022 wurde der Bau-
antrag auf Abbruch der bestehenden Halle und Nebengebäude mit 
Neubau von drei Mehrfamilienwohnhäusern mit 17 Wohneinheiten an 
der Würzburger Straße 20 behandelt. Das gemeindliche Einvernehmen 
wurde nicht erteilt.
Der Bauherr hatte daraufhin die Planung geändert und eine Tektur am 
09.02.2023 eingereicht. Die damalige Stellplatzfrage wurde durch die 
geplante Errichtung von 24 Stellplätzen gelöst (22 Stellplätze sind er-
forderlich). In der Zwischenzeit wurden auch die damaligen einzelnen 
Grundstücke miteinander verschmolzen und bilden somit ein großes 
Grundstück mit der Fl.Nr. 5721/2. Nach Rücksprache mit dem Planungs-
büro wird die Erschließung über die Würzburger Straße mit Kanal, Was-
ser, Strom und Telefon erfolgen. Das Haus erhält eine Grunddienstbar-
keit für das Wegerecht mit Erschließung. Dadurch ist die Erschließung 
für den Bestand gesichert.
Die Dachform wird mit einem begrünten Flachdach fortgesetzt, da es 
aus Sicht des Bauherren und Planers die Verträglichkeit mit der Natur 
am besten gewährleistet. Aktuell sind in dem Bereich keine Flachdächer 
vorhanden. Durch die Lage der Gebäude auf dem Grundstück ist dies 
jedoch städtebaulich vertretbar. Zu diesem Punkt muss die Untere Bau-
aufsichtsbehörde die Genehmigung erteilen.

Die Änderung des Gebäudes mit der Nummer 2 wurde in der Tektur vor-
genommen. Dieses Gebäude erhält einen Aufzug, eine Arztpraxis wird 
im 1. Obergeschoss erstellt und die Wohnungen werden barrierefrei 
hergestellt. Somit ergibt sich eine sozial orientierte Bebauung in diesem 
Bereich, welche der Allgemeinheit zugutekommt.
Die notwendigen Berechnungen wurden dem Bauantrag beigefügt und 
die restlichen Gebäude wurden in der ursprünglichen Planung beibe-
halten. Strittige Fragen wurden geklärt und somit bestanden aus Sicht 
der Verwaltung keine Bedenken gegen das Bauvorhaben.
Ein Behindertenparkplatz ist nicht vorhanden, da es 24 Parkplätze sind 
und nur 22 verlangt werden, wird Alexander Luft, Bauamt, dies mit dem 
Bauherrn besprechen, ob aus den zwei Parkplätzen ein Behinderten-
parkplatz erstellt werden kann.
Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Abbruch der beste-
henden Halle und Nebengebäude mit Neubau von drei Mehrfamilien-
wohnhäusern mit 17 Wohneinheiten und einer Arztpraxis auf der Fl.Nr. 
5721/2 (vorher 5721/2 + 5753 + 5754/2) wird erteilt.
Einstimmig beschlossen Ja 9 Nein 0

5.6 Bauantrag zum Wohnhausneubau (1 WE) mit Garagenbau auf der 
Fl.Nr. 19220/14
Am 27.02.2023 ist ein Bauantrag zum Wohnhausneubau mit einer 
Wohneinheit mit Garagenneubau auf der Fl.Nr. 19220/14, eingegangen. 
Das Bauvorhaben befi ndet sich im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans "An der Röthe", 2. Änderung.
Das Bauvorhaben entsprach nicht den Festsetzungen des Bebauungs-
plans. Es wurden drei Befreiungsanträge gestellt.

Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass die Oberkante des letzten zuläs-
sigen Vollgeschosses von 6,25 m über der Geländeoberkanten (Talseite) 
zulässig ist. Die geplante Höhe beträgt 7,365 m und ist somit 1,115 m 
höher als festgesetzt.
Bei diesem Anwesen wurde eine Befreiung im Jahr 2016 zur Höhenein-
stellung erteilt. Die Höhe wurde damals um 0,73 m überschritten.
In den Festsetzungen ist ein Kniestock über 30 cm als unzulässige An-
lage festgesetzt. Der geplante Kniestock hat eine Höhe von 1,52 m. In 
der gleichen Straße war ebenfalls eine Befreiung von der Kniestockhö-
he erteilt worden. Der Kniestock hatte in dem Fall eine Höhe von 1,43 m 
gehabt.
Zudem ist festgesetzt, dass die Geländeoberfl äche erhalten bleiben soll. 
Im Plan sind im Bereich der Terrassen Geländeauff üllungen bis zu einer 
Höhe von 2,00 m eingezeichnet.
Die Auff üllung im südlichen Bereich endet ca. 4,00 m vor der Grenze 
zum Nachbarn. In der Uettinger Straße 9 ist dies ebenfalls so aufgeführt 
worden. Die Höhe liegt nach der damaligen Baueingabe bei 1,60 m.

Begründung Planer:
Bei dem geplanten Wohngebäude handelt es sich um ein "Standard-
haustyp der Fa. Town & Country" in Massivbauweise. Das 2. OG ist als 
"reduziertes" Vollgeschoss geplant. Eine Planabweichung würde zu un-
verhältnismäßig hohen Bau- und Umplanungskosten und somit zu einer 
nicht beabsichtigen Härte führen.
Das Baugrundstück weist ein diagonales Gefälle von rd. 3,00 m auf. Die 
Höhe des Fußbodens im Erdgeschoss des Gebäudes wurde im Zugangs-
bereich dem Straßenniveauhöhengleich angepasst. Hierdurch ergibt 
sich eine Überschreitung der Höhe talseits.
Außerdem wird angebracht, dass die beantragten Befreiungen städ-
tebaulich vertretbar sind und berühren nicht die Grundzüge Planung. 
Ferner sind die Abweichungen auch unter Würdigung nachbarlicher In-
teressen mit den öff entlichen Belangen vereinbar.
Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich um die fast gleiche Bebauung 
und somit bestehen keine Bedenken.

Das gemeindliche Einvernehmen zum Wohnhausneubau mit einer 
Wohneinheit und Garagenbau auf der Fl.Nr. 19220/14, wurde erteilt. 

Zu den beantragten Befreiungen wurde ebenfalls das gemeindliche Ein-
vernehmen erteilt.

Einstimmig beschlossen:  Ja 9  Nein 0
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5.7 Verlängerungsantrag zu einem Vorbescheid für die Nutzungsän-
derung eines Betriebsgebäudes auf dem Grundstück Fl.Nr. 2248/2
Das Landratsamt Würzburg beteiligte die Gemeinde und bat um eine 
Stellungnahme zum Verlängerungsantrag für die Nutzungsänderung 
eins Betriebsgebäudes in ein Wohngebäude im Außenbereich auf der 
Fl.Nr. 2248/2.
Der Antrag auf Vorbescheid wurde im Jahr 2007 gestellt und alle zwei 
Jahre wird eine Verlängerung beantragt.
Die Bayerische Bauordnung sieht unter Art. 69 Abs. 2 keine Begrenzung 
über die Häufi gkeit der Verlängerung vor und einzig die Beschränkung 
für die jeweilige Verlängerung auf maximal zwei Jahre ist im Gesetz ent-
halten. Somit kann bei unveränderter Rechtslage über mehrere Jahr-
zehnte eine Verlängerung beantragt werden.
Aus Sicht der Verwaltung hat sich nichts Negatives für die Gemeinde 
entwickelt und somit besteht weiterhin Einverständnis, das Gebäude ir-
gendwann der Wohnnutzung hinzuzufügen.

Das gemeindliche Einvernehmen wird zum Verlängerungsantrag des 
Vorbescheids für die Nutzungsänderung eines Betriebsgebäudes zur 
Wohnnutzung auf der Fl.Nr. 2248/2, erteilt.

Einstimmig beschlossen  Ja 9  Nein 0

6. Information, Beratung und Beschlussfassung 
zum Einbau digitaler Wasserzähler
In der gemeinsamen Sitzung für Gemeinderäte der Allianz Waldsassen-
gau im Würzburger Westen am 15.09.2022 in der Geisberghalle, wurde 
eine mögliche Umstellung von analogen auf digitale Wasserzähler vor-
gestellt.

Vorteile der Umstellung:
- stichtagsgenaue Erfassung
- präzise Verbrauchsdatenmessung
- keine Auslesefehler durch automatische Erfassung im System
- unabhängige Fernauslesung (keine Hausbesuche, keine Ablesung 

vom Endkunden erforderlich)
- Intelligente Alarme ermöglichen ressoucenschonenden Umgang mit 

Wasser, vereinfachen die Leckagefi ndung nach innen und außen 
und helfen Rohrbrüche zu verhindern; erkennt Trockenlauf und 
Rückfl uss, Umgebungs- und Wassertemperatur

- erkennt Manipulationsversuche
- vereinfachte Jahresabrechnung, erheblich weniger Verwaltungsauf-

wand
- Verlängerung der Eichfrist
- Bis 16 Jahre Batterielebensdauer
- 460-Tage Speicher
- datenschutzsicher für Endkunden: keinerlei Rückschlüsse auf Ver-

brauchsverhalten, kein Zugang für Dritte, Einweg-Kommunikation 
und doppelte Verschlüsselung, keine Funkfernsteuerung, nur 
Gesamttageswerte ermittelbar, keine unautorisierte Auslesung der 
optischen Schnittstelle

Sonstige Informationen:
Wasseruhren in Greußenheim: ca. 660 Stk., davon rund 10 Unterzähler 
für Gartenwasser. Für den Einbau ist eine externe Firma zu beauftragen.
Bevorzugt soll im nächsten Jahr die Umstellung erfolgen. Bei Umstellung 
sollten verpfl ichtend alle Wasseruhren auf digital umgestellt werden. 
Hierzu muss die Satzung für die öff entliche Wasserversorgungseinrich-
tung der Gemeinde Greußenheim (Wasserabgabesatzung - WAS) ange-
passt und neu beschlossen werden.
Die Kosten fl ießen im nächsten Kalkulationszeitraum bei den Wasserge-
bühren mit ein.
Information aus der Verwaltung:
Für die Vorbereitungen auf die Umstellung auf digitale Wasserzähler 
sollte jeder Haushalt über eine Mängelanzeige (wie z. B. fehlender Was-
serbügel, fehlender Rückfl ussverhinderer usw.) durch die Verwaltung 
schriftlich informiert werden, damit die Umstellung auf digitale Was-
serzähler reibungslos erfolgen kann.

Der Gemeinderat Greußenheim befürwortet die Umstellung auf digitale 
Wasseruhren im Jahr 2024. Die Verwaltung wird beauftragt dieses Inte-
resse an die Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen e. V. für eine 
gemeinsame Beschaff ung zu bekunden.

Einstimmig abgelehnt:  Ja 0  Nein 9

7. Information, Beratung und evtl. Beschlussfassung zu Vergaben 
beim Projekt "Haus der Begegnung"
Die Verwaltung informierte den Gemeinderat über den Verfahrensab-
lauf bei Vergaben als öff entlicher Auftraggeber.
Anlass war, dass immer wieder gefordert wurde, dass ohne vorliegen-
dem LV keine Entscheidung des Gemeinderats bei Vergaben möglich ist.
Ablauf bei Vergaben bezogen auf ein Beispiel (Bauprojekt):
Als Erstes wird ein Beschluss zu einem Bauprojekt vom Gemeinderat ge-
fasst. Der Beschluss kann einstimmig oder mehrheitlich ausfallen und 
somit ist der Wille da, ein Projekt zu verwirklichen.
Mit der Vergabe der Planungsleitungen wird ein Objekt geplant, durch 
das Gremium beschlossen und die Baugenehmigung eingeholt.
Nach der Fertigstellung der Werkpläne (mit evtl. notwendigen Bemuste-
rungen) werden durch Fachplaner/in und Architekten/in Leistungsver-
zeichnisse erstellt.
Anschließend wird ein Vergabeverfahren durch die Verwaltung ausge-
wählt (öff entliche Ausschreibung, beschränkte Ausschreibung, Verhand-
lungsvergabe etc.). Der öff entliche Auftraggeber kann bei Ausschreibun-
gen nicht wie eine Privatperson agieren.
Öff entliche Auftraggeber müssen die Vergabeverordnungen (VGV, 
VOB/A, UVgO etc.) verpfl ichtend anwenden (§ 31 Abs. 2 KommHV-Kame-
ralistik). Im Grundsatz soll verhindert werden, dass öff entliche Aufträge 
nicht transparent oder wettbewerbsverzerrend vergeben werden. Dazu 
werden auch Fristen für die Veröff entlichung, Angebotsauff orderung 
und Zuschlagsfristen geregelt.
Es ist auch dem öff entlichen Auftraggeber untersagt, Vergabeverfahren 
lediglich zur Markterkundung und zum Zwecke von Ertragsberechnun-
gen (§ 5 Abs. 5 VOB/A) durchzuführen. Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 VOB/A 
müssen dabei die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnis-
mäßigkeit gewahrt bleiben.
Die Planer und der öff entliche Auftraggeber haben somit rechtlich ein 
Korsett, wie eine Ausschreibung abzulaufen hat und müssen auch recht-
liche Konsequenzen erwarten, wenn diese missachtet werden.
Die Vergabe einer Leistung, die im Rahmen der VOB/A durchgeführt 
wurde, ist ein Verwaltungsakt. (Quelle: Reguvis, Fachzeitschriften, Ver-
gabe Navigator, Jahrgang 2021, Ausgabe 1, Grundsätze der Beschaff ung 
und Vergabe, Die Rolle der Politik bei der Vergabe, Autor: Martin Krämer, 
Rechtsanwalt, Ltd. Städt. Rechtsdirektor a.D., Hürth)
Das heißt, der Zuschlag für einen öff entlichen Auftrag wird auf das wirt-
schaftlichste Angebot erteilt.
Die Fragen wurden an die Vergabestelle der Regierung von Unterfran-
ken gestellt:
Welche Rolle spielt die Politik bei der Vergabe?
- Der Rat bestimmt das „Ob“, die Verwaltung das „Wie“. Bei Vergaben 

wird durch einen rechtlichen Rahmen geregelt, wie die Vergabe 
durchzuführen ist. Somit ist auch die Vergabe, die im Rechtsrahmen 
erfolgt, ein Verwaltungsakt und der Zuschlag für einen öff entlichen 
Auftrag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.
Benötigt der Gemeinderat das Leistungsverzeichnis (LV) eines 
Gewerks vor der Ausschreibung, die durch qualifi ziertes Personal 
erstellt wurden, um dieses zu beschließen und das Vergabeverfah-
ren durchzuführen?

- Nein. Das Erstellen eines LV's ist die Arbeit von qualifi zierten Perso-
nen. Der Auftrag, die Leistung erschöpfend zu beschreiben, wurde 
vom Gemeinderat auf die Planer übertragen. Ein Vorgehen, dass 
der Gemeinderat ein LV erst abnimmt, ist nicht üblich und würde 
ein Bauvorhaben unnötig in die Länge ziehen. Sollte ein Vertrauens-
verlust gegenüber den Planern und der Verwaltung bestehen, kann 
dies als Grundsatzfrage mit Begründung gestellt werden.
Müssen bei der Vergabe einer Bauleistung, die nach den Vergabe-
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vorschriften durchgeführt wurde, die Angebote dem Gemeinderat in 
der Gemeinderatssitzung zur Verfügung, gestellt werden?

- Dies ist nach § 14a Abs. 9 VOB/A nicht gestattet. Die Angebote und 
ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten; 
dies gilt auch bei freihändiger Vergabe.

Zusammengefasst:
Wie oben beschrieben, ist das Vergabeverfahren ein Verwaltungsakt und 
dem zufolge ist eine Beschlussfassung für die Vergabeverfahren durch 
den Gemeinderat rechtlich nicht notwendig. Es muss eh das wirtschaft-
lichste Angebot angenommen werden, es sei denn dieses ist inakzepta-
bel. Das würde aber bereits der Planer bzw. die Verwaltung erkennen.
Der Gemeinderat kann beschließen, dass ein Vertrauensverlust gegen-
über Planer und/oder Verwaltung besteht und dass das Gremium in das 
Vergabeverfahren eingebunden wird. Das würde die Vorprüfung der 
LV´s und den Vergabebeschluss beinhalten. Damit verpfl ichtet sich der 
Gemeinderat, die Vergabebedingungen und die erschöpfende Beschrei-
bung des LV einzuhalten. Bei Missachtung trägt der Gemeinderat als Ge-
samtes die Konsequenzen und ist in der Haftung.
Nach kurzer Diskussion wurde vereinbart, dass das Gremium einen Zu-
gang zu den LV’s erhält. Im Bayerischen Gemeindeportal können Infor-
mationen abgelesen werden.
Das Bauamt wird immer einen Link für die Einsicht der Leistungsver-
zeichnisse an alle Gemeinderäte/innen verschicken.

Der Gemeinderat beschloss, dass bei Ausschreibungen die Leistungsver-
zeichnisse nach der Bekanntmachung dem Gemeinderat zur Informati-
on zur Verfügung gestellt werden.

Einstimmig beschlossen:  Ja 9  Nein 0

Das Abstimmungsergebnis bleibt abgelehnt.

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathaus einge-
sehen werden. Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der nächsten 
Gemeinderatssitzung. Eventuelle Einwände werden ggf. im folgenden 
Mitteilungsblatt richtig gestellt.

   

Würzburger Straße 52    I    97264 Helmstadt     I    Tel.: 09369/1666    I    www.bauunternehmung-blank.de

jobs@bauunternehmung-blank.de

 Maurer(m/w/d)  

Beton-/Stahlbeton-
bauer(m/w/d)  

Polier/Vorarbeiter(m/w/d) 

EINER WIE DU 
FEHLT HIER 
NOCH!

 Jetzt bewerben.

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
gerne veröff entlichen wir an dieser oder einer anderen Stelle 
in Ihrem Gemeindeteil schöne Fotomotive aus der Gemeinde, 
die Sie in Ihrem Garten, in Ihrer Umgebung oder beim Spazier-
gang in der Natur entdecken. 

Schicken Sie Ihre Bilder per E-Mail an: hettstadt@typo-werkstatt.de
Betreff : Fotomotiv Greußenheim

Wir freuen uns darauf! 
Ronja Mende, Grafi k/Layout | Typo-Werkstatt

Fotomotiv 
aus Greußenheim

Leserfoto: Rita Sawenko

ANZEIGE
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FaschingsFreunde
Greußenheim e.V.

TRADITIONELLER GRENZGANG 
Am Himmelfahrtstag, 18. Mai, wird wieder ein Stück der 
Greußenheimer Gemarkungsgrenze begangen. 

Beginn ist bei schönem Wetter, um 13:00 Uhr, am Weingarten, 
Kreuzung Friedenstraße – Franz-Fleischer-Straße. 

Die Greußenheimer Feldgeschworenen führen entlang der 
Grenze von Uettingen und Roßbrunn bis zum Mädelhofer Weg. 

Zum geselligen Abschluss bewirtet uns die Freiwillige Feuer-
wehr am FFW-Haus mit Würstchen und Getränken. 

Feldgeschworenen-
Vereinigung

3. GREUSSENHEIMER DORFFLOHMARKT
Am Samstag, 17. Juni, wird unsere Ortschaft zu einem 
großen Marktplatz. An vielen Verkaufsständen, die im 
gesamten Dorf verteilt sind, werden die Einwohner von 
10:00 bis 15:00 Uhr Antikes, nostalgischen Trödel, Spiel-
waren, Kleidung und Gebrauchtgegenstände aller Art zum 
Verkauf anbieten. 

Am Dorffl  ohmarkt teilnehmen können nur Greußenheimer 
Bürger. Anmeldung bis Donnerstag, 1. Juni, 
bei Barbara Hörning (Tel. 09369 - 17 92) und 
Annette Kleinschnitz (Tel. 09369 - 32 09).

Die Standgebühr beträgt 10 € um die Kosten, wie Werbung, 
Druckkosten etc. zu decken.

Die Teilnehmer sollten darauf achten, dass es auf den 
Durchfahrtstraßen zu keiner Verkehrsbehinderung kommt, 
dies gilt insbesondere für die Haupt- und Würzburger Straße.

Ein Lageplan mit dem Greußenheimer Straßenverzeichnis, 
sowie eine Aufl istung der angemeldeten Verkaufsstände 
wird den einzelnen Teilnehmern eine Woche vor dem Floh-
markttermin vorbeigebracht oder in den Briefkasten ge-
steckt. Die Organisatoren bitten alle Anbieter, ihre Stände 
für die Gäste deutlich sichtbar mit Luftballons oder Hinweis-
schildern kenntlich zu machen. 

Anmeldeformulare liegen in der Kirche, sowie bei Metzgerei 
Deppisch zum Mitnehmen bereit.

Veranstalter: Pfarrgemeinde Greußenheim

Lach am Bach -
fränggisch Comedy

21. Mai 2023 
Greußenheim

Mit dabei:
Wolfgang
Huskitsch

Christoph
Maul

Bernd
Kleinschnitz

Die etwas andere 
Comedy Veranstaltung, 

mit viel fränggischem Humor 
und frischer Luft. 

Veranstaltungsort: Süßes Brünnle
(bei schlechtem Wetter im Pfarrheim)

Karte: 11,00 €
(Anzahl der Karten ist begrenzt)

Beginn 14:00 Uhr, Einlass: ab 13:30 Uhr
Verbindliche Kartenbestellung 

unter 09369/982909 oder 
info@faschingsfreunde-greussenheim.de

Veranstalter: FaschingsFreunde Greußenheim e.V. 
www.faschingsfreunde-greussenheim.de

   Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

der Spaß Garant vom 
Untermain

Kabarettist, Comedian 
und Sitzungspräsident 

von Fastnacht in 
Franken

der „Schins“

EINLADUNG ZUM FLORIANSTAG
Wir laden herzlich zum Florianstag am Samstag, 6. Mai, in die 
Geisberghalle ein.

Um 18:15 Uhr treff en wir uns am Kirchplatz zum gemeinsa-
men Kirchgang.

Um 19:30 Uhr beginnt der Florianstag in der Geisberghalle.

Wir freuen uns auf euch!

Die Vorstandschaft

Freiwillige Feuerwehr
Greußenheim
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Öffnungszeiten:

Mo - Fr
Sa

9.30 − 18.00 Uhr
9.30 − 13.30 Uhr

Wörthstraße 15  
97082 Würzburg
0931 404 556 - 24 
info@edelmetallshop-wuerzburg.de 
edelmetallshop-wuerzburg.de

BARGELD-
AUSZAHLUNG
MÖGLICH!

SOFORTIGE

BARES FÜR
GOLD & SILBER

�    Gold & Silber
�    Münzen & Barren
�    Schmuck
�    Bestecke
�    Zahngold

Bei uns können Sie 
auch Gold & Silber 
in Form von 
Münzen & Barren 
kaufen.

WAS WIR ANKAUFEN:

Frisorin Melanie mUller
Am Herrenacker 26 | Hettstadt

0931 4676152 | Termine nach vereinbarung
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ABTEILUNG BREITENSPORT
IHR SENIOREN FREUNDLICHER 
SPORTVEREIN

Sportverein
Greußenheim 1946 e.V.

WÖCHENTLICHE KURSE
DONNERSTAG
09:30 Uhr  Wirbelsäulengymnastik 10 x für Sie und Ihn
  mit Christa Öchsner Übungsleiterin mit 
  Präventionsausbildung

Beginn: Do., 4. Mai, Geisberghalle

Kursgebühr: Mitglieder in der Sparte Turnen frei, Mitglieder: 
20,00 €, Nichtmitglieder: 30,00 €

Anmeldung bei Christa Öchsner bitte per WhatsApp unter 
Tel. 0151 - 11 91 14 35 oder E-Mail breitensport-svg1946@gmx 

Die Kursgebühr überweist ihr bitte zu Beginn des Kurses auf 
das Konto des SVG. Verwendungszweck: Wirbelsäulengymnas-
tik Beginn Donnerstag, 04.05.23

Raiff eisenbank Höchberg
IBAN: DE41 790631220003512681 BIC: GENODEF1HBG

FREITAG
14:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr Rollatorkurs 1x

Wann:  Fr., 12. Mai, Treff punkt vor dem Pfarrheim
  Leitung: Markus Pöschl und Christa Öchsner 

Kursgebühr:  Ein kostenfreies Angebot des SVG für die Senio-
ren und Seniorinnen aus Greußenheim 

Anmeldung bei Christa Öchsner bitte per WhatsApp unter 
Tel. 0151 - 11 91 14 35 oder 09369 - 88 10 oder per 
E-Mail: breitensport-svg1946@gmx

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt 

BREITENSPORT- FEEL FR.E.E.
Hallo liebe Vereinsfreunde,

bereits die letzten Monate konnten wir „Feelis“ uns Euch per-
sönlich vorstellen, im letzten Monat dann auch im Mitteilungs-
blatt. Nun möchten wir Euch aus dem „Vereinsleben eines 
Feelis“ berichten, damit Ihr einen Einblick in unsere Tätigkeiten 
beim SVG bekommt. 

Als Greußenheim Ende Januar von Schnee bedeckt war, orga-
nisierte Christa Öchsner spontan eine SVG-Schneewanderung 
mit Start im Ö-Hof. Hier halfen zwei von uns bei den Vorberei-
tungen, in dem wir z.B. Lichter entlang des Weges aufstellten.

Meistens sind wir bei den „Fit for Kids“-Stunden anwesend und 
unterstützen hier die Übungsleiter. 

Die diesjährige Faschings-Kinderturnstunde war jedoch auch 
für uns ein eindrucksvolles Erlebnis. Alle Kinder trugen sehr 
kreative Kostüme, so dass wir uns selbstverständlich auch ver-
kleidet haben. Zu Beginn haben wir gemeinsam einige Spiele 
gespielt, „Feuer, Wasser, Luft“ oder „Chinesische Mauer“. 

Bei diesem Spiel steht ein Fänger auf der Mittellinie des Spiel-
feldes und versucht die vorbeilaufenden Mitspieler zu fangen. 
Hierbei darf er die Mittellinie nicht verlassen. Ist man gefangen 
worden, wird man zum Teil der Mauer und somit auch zum 
Fänger. Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen, zwischen-
durch die Fänger zu unterstützen.

Anschließend durften die Kinder einen kleinen Parcours bewäl-
tigen. Zu Beginn balancierten die Kids über eine Bank, welche 
zwischen zwei Kästen ein Stück über den Boden aufgehängt 
war. Am zweiten Kasten angekommen, sprangen alle Kinder 
auf eine Weichbodenmatte. Da nicht jedes Kind von allein auf 
den ersten Kasten klettern konnten, waren wir hier ebenso be-
hilfl ich, wie auch beim Herunterspringen. So konnte den Kin-
dern die Angst vor der Höhe genommen werden.

Zum Ende haben wir noch ein paar Ballspiele gespielt. Der Tag 
war ausgefüllt und sehr schön und hat uns sehr viel Spaß ge-
macht, wie auch die vielen anderen Stunden mit den Kids.

Solltet Ihr weiterhin neugierig sein oder selbst Interesse an ei-
nem FEEL FR.E.E.-Jahr haben, so kommt einfach 'mal auf uns 
zu und fragt uns. :)

Eure FEEL FR.E.E., Johanna und Zoe mit Emilian

Foto: Zoe Gumpp

Das gesamte Angebot der Abteilung Breitensport auf der HP des SVG 
www.sv-greussenheim.de. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihre, eure Christa Öchsner, Vorstand Breitensport,

E-Mail: breitensport-svg1946@gmx.de,  Sport VEREIN-T-

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Erfreulicher Mitgliederzuwachs, viele Ehrungen und ein 
Vorstandswechsel
In der Mitgliederversammlung 2023 des Sportvereins Greußen-
heim 1946 e.V. konnte der Vorstand den Mitgliedern über die 
erfreulichen Entwicklungen seit der letzten Mitgliederversamm-
lung 2022 berichten. Dr. Manfred Gram, Vorstand Organisati-
on und Repräsentation, eröff nete die Versammlung und führte 
durch den Abend. Die weiteren SVG-Vorstände; Markus Dam-
bach, Dr. Tanja Hartmann, Christa Öchsner, Renate Lautner-
Gram und Sabrina Sendelbach präsentierten ihre Aufgaben, 
Projekte und die Entwicklungen des vergangenen Jahres im 
Verein.  

Fortsetzung nächste Seite... 
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Wir suchen ab 01.09.2023 einen 
 

AUSZUBILDENDEN ZUM 
STEUERFACHANGESTELLTEN  

(m/w/d) 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
 

Michel & Michel Steuerberater PartG mbB 
Herrn Sven Michel  

Am Michelsberg 35, 97237 Oberaltertheim 
kontakt@michel-steuerberater.de 

Tel. 09307 751 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
LOHNBUCHHALTER (m/w/d, Voll-/Teilzeit) 

 

Ihre Aufgaben: 
 Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
 Eigenverantwortliche Bearbeitung von Sachverhalten 
 Ansprechpartner für Mandanten zu Lohn und Gehalt  

 

Wir bieten Ihnen: 
 Abwechslungsreiche Tätigkeit  
 Angemessene Vergütung, attraktive Sozialleistungen  
 Enger Kontakt zur Geschäftsleitung 
 Flexible Arbeitszeiten 
 Moderner Arbeitsplatz  
 Kostenlose Parkplätze  
 

Sie sollten mitbringen: 
 Berufserfahrung in Lohn- und Gehaltsabrechnung 
 MS-Office-Kenntnisse 
 Teamgeist, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein, 
Freude am selbstständigen Arbeiten 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
 

Michel & Michel Steuerberater PartG mbB 
Sven Michel, Am Michelsberg 35, 97237 Oberaltertheim 

kontakt@michel-steuerberater.de 
Tel. 09307 751 

Fuderer Real Estate GmbH 
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH 

Tel. +49-931-99 17 500 · Wuerzburg@engelvoelkers.com 
www.engelvoelkers.com/wuerzburg

Möchten Sie wissen, welches Potenzial Ihre 
Immobilie hat? Mittels QR-Code oder unter 
www.immo-online-bewerten.de erhalten Sie 
schnell und präzise eine kostenlose Erstein-
schätzung.

Sandra Fuderer 
Gesellschafterin

Immobilie kostenlos 
online bewerten 

mit QR-Code
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... Fortsetzung SV Greußenheim

Besonders stolz ist der Verein auf sein erstaunlich breites 
Sportangebot, die besonderen Leistungen in der Fußball-Liga 
und den beeindruckenden Zuwachs an jugendlichen Spielern 
in der U11, und nicht zu vergessen die schönen Erfolge der 
Tennisspieler, hier voran die Tennisfrauen des SVG.  

Ein weiteres Highlight sind die jüngste Implementierung eines 
Vereins-Leitbildes, welches die strategischen Schwerpunkte 
der nächsten Jahre aufzeigt, sowie der starke Anstieg der Mit-
gliederanzahl auf aktuell 580 Mitglieder im Verein. 

Als eigener Tagesordnungspunkt standen die zahlreichen Eh-
rungen für langjährige Vereinszugehörigkeit an. In fröhlicher 
Stimmung wurden die Mitglieder mit „20 Jahren +“ - Mitglied-
schaft geehrt:

Für 20-Jahre Mitgliedschaft:  Bauer Dieter, Bauer Leonie, Böh-
nel Timo, Gerlich Kerstin, Gerlich Luca, Hörner Lukas, Keller 
Elsbeth, Kriener Dominik und Lannig Johannes. 
Für 30-jährige Vereinsmitgliedschaft: Beck Helmuth, Rützel Pe-
tra, Sawenko Nadine, Scheiner Lukas sowie Scheiner Tanja. 
Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Adam Dieter, Hartmann 
Friedrich, Keller Reiner, Lother Michael, Oppmann Michael und 
Serhijenko Siegfried. 
Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Dürrnagel Freddy, Keidel Bern-
hard, Kleinschnitz Josef sowie Rothenbücher Bruno.  
Für 60-jährige Mitgliedschaft: Hetzer Bruno, Hetzer Friedrich, 
Lother Karl, Platz Günther, Sawenko Peter und Senger Herbert. 

Mit Alois Kühnlein konnte sogar eine 70 Jahre währende Mit-
gliedschaft im SVG geehrte werden. 

Den Abschluss bildete eine Sonderehrung des BLSV für die 
langjährige treue Mitgliedschaft im SVG mit Urkunde und An-
stecknadel des BLSV für Christa Öchsner. 

Zum Ende der Mitgliederver-
sammlung gab Dr. Manfred 
Gram den Mitgliedern be-
kannt, dass er mit Abschluss 
der heutigen Mitgliederver-
sammlung sein Mandat als 
Vorstand Organisation und 
Repräsentation niederlegt. Als 
„Senior“ des Vorstands macht 

er damit den Weg für eine Verjüngung im Vereinsvorstand. Am 
darauff olgenden Tag konnte somit Felix Rützel als neuer kom-
missarischer Vorstand Organisation und Repräsentation gewählt 
werden, der übergangslos die Aufgaben von Dr. Manfred Gram 
übernimmt. Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, die so-
wohl die positive Entwicklung des letzten Jahres aufgezeigt hat 
als auch Erwartungen an die weitere Entwicklung des SV Greu-
ßenheim für die Zukunft erkennen lässt.   

Bilder: Laura Francesca Schubert

Obst- und 
Gartenbauverein
Greußenheim 1895 e.V.

TEIL 2 – GROSSBRAND AM 21. SEPTEMBER 
1879 IN GREUSSENHEIM
Die Gemeinden wurden vom. Kgl. Bezirksamt über die geneh-
migte Sammlungserlaubnis informiert. Der Antrag von Valentin 
Hetzer wurde wegen seiner sehr guten Vermögensverhältnis-
se abgelehnt. Der Kgl. Regierungspräsident Graf von Luxburg 
hat das kgl. Bezirksamt moniert, die Frist zu lange gewährt zu 
haben und hat die Frist auf drei Wochen gekürzt. Außerdem 
hätte man die Bürgermeister der einzelnen Gemeinden bitten 
können, die Sammlungen durchzuführen, was die Sache ver-
einfacht hätte. Das kgl. Bezirksamt Markheidenfeld (MAR), das 
auch um Hilfe gebeten wurde, fühlte sich nicht zuständig und 
lehnte ab. Daraufhin wurde den Geschädigten im März 1880 
auch offi  ziell gestattet im kgl. Bezirksamt MAR Sammlungen für 
Futter, Stroh, Saatgetreide und barem Geld in den Gemeinden 
Helmstadt, Neubrunn, Uettingen, Remlingen, Birkenfeld, Bil-
lingshausen, Urspringen und Karbach drei Wochen lang durch-
zuführen. Am 6.4.1880 hatte die Gastwirtin Regina Roth, Haus 
Nr. 136 bei der Gemeinde eine Rechnung über abgegebenes 
Brot u. Bier an die hiesige Feuerwehr und die beim Aufräumen 
beschäftigte Mannschaft gestellt: 5 Laib Brot á 55 Pfenning = 
2 Mark 75 Pf. und 48 Liter Bier á 24 Pf. = 11 Mark 52 Pf. Auch 
Georg Huller, Haus Nr. 23 hatte eine Rechnung über Verpfl e-
gung bei der Gemeinde eingereicht. Jakob Kohl hat beim kgl. 
Bezirksamt ein Darlehen von 220 Mark beantragt, was man-
gels Geld abgelehnt wurde. Die kgl. Brandversicherungskasse 
gewährte dem Ökonomen Michael Klüg eine Entschädigung 
von 600 Mark. Über die Brandursache liegen keine Nachweise 
vor.

Günter Hetzer

Arbeitskreis Heimat und Geschichtspfl ege

www.ogv-greussenheim.de

EINLADUNG ZUM SCHAFKOPFEN
Wir laden sehr herzlich zu weiteren Schafkopfrunden ein.

Freitag, 5. Mai, ab 19:00 Uhr, im Sängerraum in der Geisberg-
halle Greußenheim.

Ansonsten fi nden die weiteren Termine am
2. Juni / 7. Juli / 4. August, ab 19:00 Uhr statt.

Wer Freude und Lust am gesellschaftlichen Spiel hat, ist herz-
lich eingeladen und soll kommen.

Schafkopfen –
im Sängerraum in der Geisberghalle Greußenheim.

Weitere Info:
Tel. 09369 - 17 83

E-Mail: raimund.fi scher@superkabel.de

Concordia 
Greußenheim
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Hofgut Lumee – Sophia – Die UrQuelle des Seins GmbH & Co. KG
Gutshof 1, 97259 Greußenheim, Tel. 0931/4605150

Heimatprodukte
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Montagbis Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr, S0nntags 13.00 bis 16.00 Uhr

Lieferservice jeden Donnerstag - rufen Sie uns an!

DAS HOFGESCHÄFT
FÜR DAS LEBEN

DAS HOFGESCHÄFT
FÜR DAS LEBEN

„VomAnbau bis zum Kunden  darin liegt Ihr Vertrauen”

Brot wie früher, Gemüse der Saison, Bärlauch-Spezialitäten,
beste Säfte, feine Öle & Senf aus der hofeigenen Manufaktur

16.00 Uhr

tett n,
ur

H O F F E S T
1 4 .  M A I | 1 1 – 1 8  U H R
Ö K U M E N I S C H E R  F A M I L I E N - G O T T E S D I E N S T  1 0 . 3 0  U H R

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Schwab

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns Geburtstag zu feiern!

• Lecker: Mittagstisch, Kaffee + Kuchen
• Blick hinter die Kulissen: Hofführungen
• Eine kleine Aufmerksamkeit für jede Mutter 
• Spaß für die Kleinen: Kinderprogramm
• Infostände & Markt

Remlinger Rüben GmbH & Co. KG  |  Birkenfelder Straße 17
97280 Remlingen  |  09369 9824398  |  www.remlinger-rueben.de

Bi
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nd-Qual ität sei t 1993

30JahreJahre
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Jeden 1. Mittwoch im Monat    9:00 - 10:30 Uhr
Donnerstag   17:00 - 18:30 Uhr
Sonntag       9:45 - 10:45 Uhr

Öff entliche Bücherei 
Hettstadt
Altes Rathaus 1. OG, Würzburger Str. 47, 97265 Hettstadt
Tel. 0931-205 86 10  E-Mail: buecherei-hettstadt@gmx.de
www.buecherei-hettstadt.jimdo.de

Kath. öff entl. Bücherei 
Greußenheim
Kirchplatz 2, 97259 Greußenheim
Tel. 09369-98 08 28  E-Mail: koeb-greussenheim@web.de
www.pg-sankt-kilian.de/greußenheim/kath-öff entliche-bücherei

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mittwoch 18:00 - 19:00 Uhr

Freitag      15:00 - 17:00 Uhr

NEU IM BÜCHERREGAL
Lake Paradise - Ein Zuhause für das Glück
Die neue Bestsellerserie von Manuela Inusa: Lake Paradise - 
der Ort, an dem Herzen sich begegnen. Lexi Dawson will end-
lich diese schmerzhafte Leere hinter sich lassen. Die Hochzeit 
war bereits geplant - als ihre Jugendliebe Keith vor zwei Jahren 
beim Wandern tödlich verunglückte. Und Lexi blieb nichts als 
ein Traum, der nie wahr werden würde. Mittlerweile schaff t sie 
es, ihren Alltag wieder zu meistern und nach vorne zu blicken. 
Auch wenn sie noch immer nicht glaubt, dass sie je einen an-
deren Mann als Keith lieben wird. Zumal es in dem kleinen, 
idyllischen Ort, in dem sie aufgewachsen ist, auch überhaupt 
keine Männer gibt, für die sie sich interessieren würde. Doch 
Lexi hat nicht damit gerechnet, dass eines Tages ein gut aus-
sehender Fremder in Lake Paradise auftaucht. Und noch viel 
weniger damit, dass dieser eigentlich gar nicht so fremd ist ...

Band 1 und Band 2 ist für euch da!

Drei Frauen und ein falsches Leben
Vergangenheit und Zukunft: 
Die Frauen-am-See-Erfolgsgeschichte geht weiter

Die Bänder 1 und 2 sind ebenfalls vorhanden!

Tartarus - Dein Wissen ist tödlich [Thriller]
Geschaff t! Leon Gärtner hat den Masterabschluss in der Ta-
sche, und als ihm die berühmte Genetikerin Nicole Stierli eine 
Promotionsstelle an ihrem Institut anbietet, erfüllt sich ein 
Kindheitstraum. Auf seiner ersten Konferenz lernt er eine Jour-
nalistin kennen, die geheimnisvolle Valérie. Doch dann wird 
Valérie vor seinen Augen ermordet, der Traum gerät zum Alb-
traum. Leon hat eine einzige Spur: den Namen Tartarus. Als die 
offi  ziellen Ermittlungen stocken, beginnt er, auf eigene Faust 
zu recherchieren - und gelangt in eine Welt, in der jedes falsche 
Wort den Tod bedeuten kann. Bald steht mehr als nur sein ei-
genes Leben auf dem Spiel. Leon muss sich entscheiden: Wie 
weit will er gehen, um seinen Glauben an die Wissenschaft zu 
retten?

Ich freue mich auf Euren Besuch, euer Schmöker Rabe

BLUEBOX-ÖFFNUNGSZEITEN
(siehe auch unter www.jugendarbeit-hettstadt.de)

Dienstag 15:30 Uhr - 19:00 Uhr
Mittwoch 15:30 Uhr - 19:00 Uhr
Freitag 15:30 Uhr - 20:00 Uhr
Youngster Treff  jeder 3. Montag im Monat

In den Pfi ngstferien (30.05 – 09.06) entfällt der off ene JUZ Betrieb 

JUZ
Gemeinde Jugendarbeit Hettstadt
Kontaktdaten: Hanna Schwarzott
Gemeindejugendpfl egerin/Sozialpädagogin (B.A.) 

Tel. 0931-468 61-26, Mob. 0170-657 63 54, jugendarbeit@hettstadt.de 

YOUNGSTER TREFF
Für alle Kinder von 6-10 Jahren. Die Anmeldung erfolgt über 
das Ferienprogramm der Gemeinde. (www.unserferienpro-
gramm.de/hettstadt). Die Kosten betragen 1 €. 
Das nächste Treff en ist am Montag, 15. Mai, 15:30 - 17:30 Uhr

DAS JUZ SUCHT: Vielen Dank für alle Spenden! 

ABENTEUERSPIELPLATZ 2023 
Wir suchen Mitarbeiter für den Hettstadter Abenteuerspiel-
platz vom 7. August – 18. August. Bei Interesse und für wei-
tere Informationen meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich 
auf eure Bewerbungen. 

PFINGSTFERIENPROGRAMM 2023
Sa., 27.05.  Laser Tag entfällt
Mi., 31.05.  Pizza selber backen, ab 10 Jahre 
Mo., 05.06.  Tic-Tac-Toe Spiel basteln, von 9-12 Jahre
Di., 06.06.  Kinobesuch „Arielle“ , von 6-10 Jahre 
Anmeldungen sind über das Ferienprogramm (www.unserferien-
programm.de/hettstadt) bis zum Freitag, 12. Mai, möglich. 
Bei den Angeboten gibt es beschränkte Teilnehmerzahlen. 

NÄCHSTER VORLESENACHMITTAG:
Donnerstag, 04. Mai 2023, 15:30 - 16:30 Uhr
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Suche ab sofort
 in Greußenheim eine 

2 Zimmerwohnung
mit Balkon oder Terrasse

Böhnel Manfred  

Tel. 0176 - 55 52 50 56
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Grund- und Mittelschule
Waldbüttelbrunn

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA – 
HANDBALL SCHULMANNSCHAFT JUNGEN IV
Endlich konnten wir nach der langen Corona-Pause wieder 
eine Schulmannschaft beim Wettbewerb „Jugend trainiert für 
Olympia“ melden!

Zum Regionalentscheid der Stadt Würzburg, des Landkreises 
Main-Spessart und des Landkreises Würzburg wurde in die 
Ballsporthalle nach Waldbüttelbrunn eingeladen. An diesem 
Wettbewerb der Altersklasse Jungen IV (Jahrgang 2010 und 
jünger) nahmen die Georg-Ludwig-Rexroth-Realschule Lohr 
am Main, das Wirsberg Gymnasium Würzburg, die Leopold-
Sonnemann-Realschule Höchberg und wir, die Mittelschule 
Waldbüttelbrunn, teil. 

Die Lose ergaben, dass wir im ersten Spiel auf die Realschu-
le Lohr trafen. Dieses Spiel gewannen wir mit 13:8 Toren. Im 
anschließenden Spiel, in dem das Wirsberg Gymnasium Würz-
burg gegen die Realschule aus Höchberg antrat, gewann das 
Gymnasium aus Würzburg mit 16:6 Toren.

Im Finale des Regionalentscheids entwickelte sich ein sehr 
spannendes Spiel des Wirsberg Gymnasiums gegen die Mittel-
schule Waldbüttelbrunn. Das Besondere dieser Paarung war 
auch, dass sich alle Jungs aus dem Handballverein aus Wald-
büttelbrunn kannten. Das Finale gewann letztendlich dann das 
Wirsberg Gymnasium mit 15:6 Toren, weil es an der ein oder 
anderen Stelle etwas mehr „Wurfglück“ hatte. 

Nichtsdestotrotz war es eine hervorragende Leistung unserer 
Jungen IV. Nächstes Jahr wollen wir wieder gemeinsam angrei-
fen!

Alle eingesetzten Spieler überzeugten mit Teamgeist, schönen 
Aktionen im Angriff  und in der Abwehr sowie einer tollen Stim-
mung innerhalb der Mannschaft. 

Ein großes Dankeschön ergeht noch recht herzlich an Jonathan 
Hansen, der die Schulmannschaft zusammengestellt und ge-
coacht hat. Außerdem stand er tatkräftig beim Aufbau in der 
Halle sowie bei der Bedienung der Technik zur Verfügung. 

Foto: Mittelschule WBB

DIE LÖWENZÄHNE REISEN INS ZAHLENLAND
Jedes Jahr im Januar reisen unsere 
Löwenzähne (4-5jährige Kinder) für 
10 Wochen ins Zahlenland. Spiele-
risch wird hier der Zahlenraum 1-10 
mit allen Sinnen erlebbar gemacht. 
Über einen Zahlenweg von eins bis 
zehn gelangen alle Kinder ins Zah-
lenland. Mit Liedern, Geschichten, 
dem Zahlengarten, Kuddelmuddel 
und der Fee Vergissmeinnicht er-
obern unsere Löwenzähne die Welt 
der Mathematik. 

Gestartet wird in der ersten Woche mit der Zahl eins. Die Kin-
der richten den Zahlengarten ein. Die Zahl eins wohnt im Kreis. 
Die Geschichte handelt in dieser Woche von einem Einhorn. Im 
Gespräch überlegen wir was es auf der Welt nur einmal gibt. 
Auch jeder Mensch ist einmalig. Über die Zahlentreppe verlas-
sen die Kinder wieder das Zahlenland.

Nach unseren zehn Wochen fi ndet zum Abschluss noch eine 
Zahlenralley durch den Ort statt.

Kinderhaus
Hettstadt

Krabbelstube
Hettstadt
Für alle Kinder vom Säugling bis zur Einschulung
im Alten Rathaus, Würzburgerstr. 47

WIR SPIELEN ZUR ZEIT AM:
Wir spielen zur Zeit 

Montags, von 15:30 - 17:00 Uhr.

Dienstags, von 9:30 - 11:00 Uhr (die Kleinen)

Donnerstags, von 15:30 - 17:00 Uhr (die Großen)

Freitags, von 9:30 - 11:00 Uhr

sowie zu unterschiedlich verabredeten Zeiten in kleinen Gruppen.

Für nähere Infos und einen Schnuppertermin, meldet euch 
telefonisch im Rathaus bei 

Frau Götz  Tel. 0931-468 61-12 oder 
Frau Väth Tel. 0931-468 61-17

Wir freuen und auf neue Familien!

ANZEIGE
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Tag der
off enen Tür
auf dem Gelände der

PROFIROLL Schuricht GmbH
Oberdürrbacher Str. 4, Veitshöchheim

Samstag 13.5. und 
Sonntag 14.5.2023 
jeweils 10 bis 17 Uhr

www.profi roll.net

FIT FÜR DEN SOMMER!
Zwei starke Partner sind diesmal dabei: 

Das Fitness-Center Würzburg West bietet 

Training am Rudergerät mit anschließen-

dem Wettkampf, Fitness Check und Yoga-

kurs. Und die fahrradPROFIS Würzburg
helfen Ihnen, die letzten Zweifel beim 

Umstieg aufs Fahrrad loszuwerden.

Dazu von uns wie immer:
Eine Fülle von Informationen 
zu Sonnen- und Insektenschutz.

fahrrad
BERATUNG | VERKAUF | REPARATUR | WÜRZBURG
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Kinder und Familie

VERANSTALTUNGEN
Di., 02.05. Leckere Kleinigkeiten für die Kita-Box
15:00-17:30 Uhr  Familienstützpunkt Heuchelhof

Fr., 05.05. Bewegungsabenteuer in der Natur!
15:30-17:00 Uhr  Spiel und Spaß bei jedem Wetter
 Giebelstadt, Spielplatz Seewiese

Fr., 05.05. Leckere Kleinigkeiten für die Kita-Box
15:00-17:15 Uhr Familienstützpunkt Ochsenfurt

Di., 09.05. ONLINE: Von der Milch zum Brei
19:00-21:00 Uhr AELF Kitzingen-Würzburg Online

Mi., 10.05. ONLINE: Naschen erlaubt?
20:00-21:30 Uhr  Sinnvoller Umgang mit Süßem. 
 AELF Kitzingen-Würzburg Online

Mo., 15.05. ONLINE: Leckeres für die Kita-Box
20:00-22:00 Uhr AELF Kitzingen-Würzburg Online

Di., 16.05. Bewegungsabenteuer in der Natur! 
15:30-17:00 Uhr Spiel und Spaß bei jedem Wetter. 
 Familienstützpunkt Hubland

Sa., 20.05. Von der Milch zum Brei  
10:00-12:30 Uhr Ochsenfurt, Hebammenpraxis "Sei willkommen"

Mo., 22.05. Bewegungsabenteuer in der Natur! 
14:00-15:30 Uhr Spiel und Spaß bei jedem Wetter I. 
 Sommerhausen, Treff : Eingang zum Tierpark

Mo., 23.05. ONLINE-ANGEBOT Babys erster Brei 
14:30-16:30 Uhr AELF Kitzingen-Würzburg Online

Mo., 23.05. Naschen erlaubt? 
15:30-17:45 Uhr  Sinnvoller Umgang mit Süßem
 Familienstützpunkt Innenstadt  Würzburg

Mi., 25.05. ONLINE: Entspannt am Familientisch – 
20:00-21:30 Uhr So geht's! 
 AELF Kitzingen-Würzburg

Mi., 25.05. Bewegungsabenteuer in der Natur! 
15:30-17:00 Uhr Spiel und Spaß bei jedem Wetter. 
 Skatepark Versbach

Fr., 27.05. Bewegungsabenteuer in der Natur!  
10:00-11:30 Uhr Spiel und Spaß bei jedem Wetter 
 Treff punkt: Parkplatz am Ochsenfurter Forst

PRÄSENZVERANSTALTUNGEN 
DER AGENTUR FÜR ARBEIT WÜRZBURG
Donnerstag, 11. Mai  15:00 Uhr 
Ausbildung und Studium beim Zoll
Ausbildung im mittleren Dienst und duale Studiengänge
Frau Gernert: Einstellungsberaterin Hauptzollamt Schweinfurt

Mittwoch, 31. Mai   9:00 – 14:30 Uhr 
Ausbildung bei der Agentur für Arbeit Würzburg
Schnuppertag über die Ausbildung zum/zur Fachangestellten 
für Arbeitsmarktdienstleistungen 
Frau Katzorek: Fachkraft Ausbildung  

Mittwoch, 31. Mai   09:30 – 12:00 Uhr 
Workshop für Abiturientinnen und Abiturienten
zur Studien- und Berufswahl
Interessen und Fähigkeiten erkunden und daraus Ideen für 
die persönliche Studien- und Berufswahl entwickeln  
Frau Dreier, Herr Zobel: Studien- und Berufsberater 

Die Veranstaltungen fi nden im Berufsinformationszentrum 
(BiZ) der Agentur für Arbeit Würzburg, Schießhausstraße 9, 
statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Um eine Anmeldung unter Tel. 0931 - 7949-202 oder 
E-Mail: wuerzburg.biz@arbeitsagentur.de wird gebeten. 

Näheres zu den Veranstaltungen fi nden Sie unter: 
www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

ONLINE-VERANSTALTUNGEN 
DER AGENTUR FÜR ARBEIT WÜRZBURG 
Tipps für den Wiedereinstieg 
Frau Brückner 2. Mai  16:00 – 17:30 Uhr 

Die unmissverständliche Kommunikation  
Frau Schmitt 8. Mai   16:00 – 17:30 Uhr 

Richtig bewerben – aber wie?  
Frau Brückner  9. Mai   16:00 – 17:30 Uhr 

"Hol mich hier raus!" - Findet man bei einem sich 
verändernden Arbeitsmarkt noch einen passenden Job?
Frau Füßl, Herr Wollmershäuser 22. Mai  14:00 – 15:00 Uhr 

Du willst Menschen bewegen? 
Umschulung in der Ergo- oder Physiotherapie
Frau Goetze, Frau Stühler 25. Mai 10:00 – 11:30 Uhr 

Näheres zu den Veranstaltungen und die Einwahllinks 
(Skype for business) fi nden Sie hier:

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/wuerzburg/angeklickt

ALEF 
Netzwerk Junge Eltern/Familien
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Sie erreichen die Nachbarschaftshilfe unter:
Tel. 0151 - 53 28 88 95
Montag und Freitag, 9:00 – 12:00 Uhr
oder per E-Mail: nachbarschaftshilfe@hettstadt.de

Unsere Angebote sind unentgeltlich und können von allen 
Bürgerinnen und Bürgern aus der Gemeinde genutzt werden. 
Die Ehrenamtlichen sind zur Verschwiegenheit verpfl ichtet.

Träger der Nachbarschaftshilfe ist die Gemeinde Hettstadt, die 
katholische Kirche St. Sixtus und die Evangelische Kirchenge-
meinde St. Matthäus.

Nicole Götz , Koordinatorin Nachbarschaftshilfe

Nachbarschaftshilfe
Hettstadt

Nachbarschaftshilfe
Greußenheim

Seniorenvertretung
Hettstadt
Persönliche Ansprechpartner der Seniorenvertretung sind: Klaus Hild, 
Veronika Chodera, Cilly Falgner, Christine Ludwig, Theo Horn, Cornelia Jung.

Senioren-Kreis Hettstadt

SENIORENNACHMITTAG
Der nächste Seniorennachmittag beginnt am Donnerstag, 
11. Mai, um 14:00 Uhr im Pfarrheim mit einem Gottesdienst. 

Nach Kaff ee und Kuchen 
erzählt uns Herr Röhn-
speck von seiner Reise ent-
lang der Seidenstraße mit 
sicher beeindruckenden 
Fotos besonders von Us-
bekistan. Er hat diese Reise 
zusammen mit seiner Frau 
Anette (Falgner) unternom-
men, die ja in Hettstadt 
aufgewachsen ist. 

Interessierte sind gerne willkommen.

Das Bürgertaxi fährt.

Auf einen unterhaltsamen Nachmittag freut sich 
Euer Seniorenkreis-Team

SENIORENSPRECHSTUNDE 
Bei der monatlichen Seniorensprechstunde können Seniorin-
nen und Senioren im persönlichen Gespräch mit einem Mit-
glied der gemeindlichen Seniorenvertretung Wünsche und 
Anregungen ganz niederschwellig mitteilen. Wer etwas auf 
dem Herzen hat, Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das 
Gemeindeleben äußern möchte, kommt bitte zur genannten 
Uhrzeit in das Alte Rathaus (Schusterraum). Dort wartet ein 
Mitglied der gemeindlichen Seniorenvertretung mit einem 
off enen Ohr auf Sie.

Freitag, 19. Mai, von 10:00 – 11:00 Uhr
Ort: Altes Rathaus (Schusterraum)

Keine Anmeldung erforderlich!

In Notfällen möchten wir ältere, kran-
ke bzw. hilfsbedürftige Mitmenschen 
in Greußenheim unterstützen. 

Wir sind keine Konkurrenz zu irgend-
welchen bestehenden Organisationen. 

Selbstverständlich sind Verschwiegen-
heit, Unabhängigkeit, Ehrenamtlichkeit …

Kontaktaufnahme über:
Gem. Greußenheim, Tel. 09369 - 98 16-0
Karin Kuhn, Tel. 09369 - 27 71
Angelika Rützel, Tel. 09369 - 20 90 10

Spiele-Team Hettstadt

SPIELENACHMITTAG
Am Mittwoch, 17. Mai, um 14:00 Uhr treff en sich Spiele-
Begeisterte ab 55 plus im Pfarrhaus.

Bei verschiedenen 
Gesellschaftsspielen, 
z.B. Ubongo, „Schaff  
den Berg“, Rummi-
kub, Schafkopf oder 
einem Spiel, welches 
Sie mit bringen, haben 
wir Spaß und kurbeln 
auch unsere Gehirn-
zellen an. 

Also, wer Lust hat mit zu spielen… 

kommt doch einfach mal vorbei.

Euer Spiele-Team

SENIORENWOCHEN DES LANDKREISES 
Die Seniorenvertretung lädt zu einer Veranstaltung im Rah-
men der Seniorenwochen des Landkreises ein. 

Fröhlich – Gemeinsam am Dienstag, 16. Mai, 14:30 Uhr, im 
Pfarrheim St. Sixtus 

Ein gemütlicher Nachmittag mit Gedichten und Geschichten, 
Liedern, Brezen und Getränke moderiert und gestaltet vom Alt-
landrat Eberhard Nuß, musikalisch unterstützt von Bernd Götz. 

Das Bürgertaxi fährt für Sie – Tel. 0151 52 55 74 15. 
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BRIEF AN DIE GEMEINDEN
Liebe Schwestern und Brüder, 

Am 1. Mai wallt die Gemeinde Waldbüttelbrunn seit vielen Jah-
ren zum Käppele. Im Mai ist es Tradition in all unseren Gemein-
den Bitt– und Flurprozessionen zu gestalten. 

In dem berühmten deutschen Wörterbuch, herausgegeben 
von den Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm, wird nachge-
wiesen, dass das althochdeutsche Wort „sinna“ (Sinn) die ur-
sprüngliche Bedeutung „reisen, beistehen, sich um etwas küm-
mern“ hat. Wer sich also dem Sinn seines Lebens öff nen will, 
muss sich auf Wanderschaft begeben. Auf den vielen Wegen 
und Irrwegen mit Glück und Leid werden wir unsere Erfahrun-
gen machen und an Weisheit gewinnen. Unterwegs werden 
wir den Beistand anderer erfahren und sich dem Schutz Gottes 
anvertrauen.

Eine Wallfahrt kann wie ein Geschenk sein, weil wir - während  
wir unterwegs  sind - unser Leben aus einer neuen Perspektive 
in den Blick nehmen können. Auf diese Weise kann es sein, 
dass wir Gott neu oder anders begegnen, aber auch off en wer-
den füreinander. 

Glaube will „er-fahren“ werden. Wo ist das besser möglich als 
auf einer Wallfahrt, wo Menschen ganz mit Geist, Körper und 
Seele unterwegs sind? 

In Wallfahrten erschließt und verwirklicht sich ein Wesenszug 
des Menschen, der Wanderer in dieser Welt ist und der für die-
se irdische Pilgerschaft betend und bittend Ausschau hält nach 
Helfern. 

Jede Lebensgeschichte ist die Geschichte eines Weges, einer 
zurückgelegten Strecke mit ewiger Suche nach sich selbst und 
dem Sinn des Lebens. 

Lassen sie sich ein auf solche Erfahrungen und lassen sie sich 
beschenken!

Ihr Pfarrer Julian

St. Kilian
Kath. Pfarrereiengemeinschaft
Würzburg-West, Hettstadt, Greußenheim, 
Waldbüttelbrunn, Rossbrunn / Mädelhofen

ANZEIGEN
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Aktuelle Informationen können Sie gerne auf unserer Homepage 
der Pfarreiengemeinschaft und in den Aushängen ersehen.

www.pg-sankt-kilian.de 

GOTTESDIENSTE
Mo., 01.05. 10:30 Uhr  Messfeier
Di., 02.05. 19:00 Uhr  Maiandacht
Mi., 03.05. 19:00 Uhr  Messfeier
Fr.,  05.05. 16:00 Uhr  Krankenkommunion
Sa., 06.05. 18:30 Uhr  Vorabendmesse
Mo., 08.05. 09:00 Uhr  Messfeier
Di.,  09.05. 19:00 Uhr  Maiandacht
Mi., 10.05. 19:00 Uhr  Messfeier
Sa., 13.05. 18:30 Uhr  Vorabendmesse am „Süßen Brünnle“, 
  bei schlechtem Wetter ist die Vorabendmesse in  
  der Kirche.
So., 14.05. 19:00 Uhr  Prozession zur Bildeiche, Treff punkt 
  am Kirchplatz; Bei schlechtem Wetter in der Kirche.
Mo., 15.05. 09:00 Uhr  Messfeier 
Di., 16.05. 19:00 Uhr  Bittprozession zum 
  Dreifaltigkeitsbild mit Wort-Gottes-Feier
Do. 18.05. 10:30 Uhr  Messfeier am Dr. Helmut-Kohl-Platz, 
  über Adam-Stegerwald-Str. zurück zur Kirche
Sa.,   20.05. 18:30 Uhr  Vorabendmesse
Mo., 22.05. 09:00 Uhr  Messfeier
Di.,  23.05. 19:00 Uhr  Maiandacht
Mi., 24.05. 19:00 Uhr  Messfeier
So., 28.05. 10:30 Uhr  Messfeier (Pfi ngstsonntag)
Mo.,  29.05. 09:00 Uhr  Messfeier (Pfi ngstmontag)
Di., 30.05. 19:00 Uhr  Maiandacht

Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für den Monat wird in der 
Kirche und in der Metzgerei Deppisch zum Mitnehmen aufl iegen.

Sprechstunde Pater Prassana in Greußenheim: 
Mittwoch, 18:00 - 18:45 Uhr 

Öff nungszeiten Pfarrbüro
Montag, 9:30 - 11:30 Uhr, Mittwoch, 15:00 - 17:30 Uhr

Beschäftigte im Pfarrbüro Greußenheim
Eva Spanheimer, E-Mail: pfarrei.greussenheim@bistum-wuerzburg.de

Das Pfarrbüro in Greußenheim ist 
vom Donnerstag, 27. April 

bis einschließlich Mittwoch, 10. Mai 
geschlossen.

St. Bartholomäus
Kath. Pfarrgemeinde Greußenheim
Tel. 09369 - 23 95  E-Mail: pfarrei.greussenheim@bistum-wuerzburg.de
Kirchplatz 2, Greußenheim

GOTTESDIENSTE
Mo., 01.05. 10:30 Uhr  Messfeier
  15:00 Uhr Eucharistische Anbetung (still)
Di., 02.05. 09:00 Uhr Messfeier
Mi., 03.05. 18:00 Uhr  Maiandacht
Do., 04.05. 19:00 Uhr  Anbetungsstunden
Fr., 05.05. 18:00 Uhr  Messfeier
So., 07.05. 10:30 Uhr  Messfeier 
Mo., 08.05. 15:00 Uhr  Eucharistische Anbetung (still)
Di., 09.05. 09:00 Uhr  Messfeier
Mi., 10.05. 18:00 Uhr  Maiandacht   
Do., 11.05. 14:00 Uhr  Seniorengottesdienst
Sa., 13.05. 17:00 Uhr  Wallfahrt nach Greußenheim 
    (Ab Kirche Hettstadt)
So., 14.05. 10:30 Uhr  Messfeier 
  18:00 Uhr  Maiandacht 
  (danach Dämmerschoppen im Hof des Pfarrheimes) 
Mo., 15.05. 15:00 Uhr Eucharistische Anbetung (still)
Di., 16.05. 09:00 Uhr Messfeier
Mi., 17.05. 18:30 Uhr Vorabendmesse
So.,  21.05. 10:30 Uhr Messfeier 
  18.00 Uhr  Maiandacht
Mo.,  22.05. 15:00 Uhr Eucharistische Anbetung (still)
Di.,  23.05. 09:00 Uhr  Messfeier
Mi., 24.05. 18:00 Uhr Mainandacht
Fr., 26.05. 18:00 Uhr Messfeier
Sa.,  27.05. 18:30 Uhr Vorabendmesse
Mo.,  29.05. 10:30 Uhr Messfeier
Mi., 31.05. 18:00 Uhr Maiandacht

Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für den Monat wird 
in der Kirche, Metzger, Hettstadter Lädele, Bosembo und der 
Sparkasse zum Minehmen aufl iegen. 

Messbestellungen können entweder telefonisch oder über 
die in der Kirche aufgelegten Umschläge getätigt werden und 
dann in den Briefkasten des Pfarramtes eingeworfen werden.

Sprechstunde Pater Prassana in Hettstadt: 
Dienstags, 9:45 - 10:30 Uhr

Öff nungszeiten Pfarrbüro
Dienstags, 8:30 - 11:30 Uhr, Donnerstags, 16:00 - 18:00 Uhr

In dringenden Fällen, erreichen Sie  Pfarrer Julian unter: 
Tel. 0176 - 20 54 82 27

Beschäftigte im Pfarrbüro
Sylvia Derleth, E-Mail:  pfarrei.hettstadt@bistum-wuerzburg.de 

Das Pfarrbüro in Hettstadt ist vom Mittwoch, 17. Mai 
bis einschließlich Freitag, 26. Mai geschlossen.

St. Sixtus
Kath. Pfarrgemeinde Hettstadt
Tel. 0931- 46 29 51  E-Mail: pfarrei.hettstadt@bistum-wuerzburg.de
Rathausplatz 4, Hettstadt
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GOTTESDIENSTE
Matthäuskirche = Höchberg-Altort, 
Bonhoeff er-Gemeindehaus = Höchberg-Hexenbruch, 
Paul-Gerhardt-Haus = Waldbüttelbrunn

Sa., 29.04. Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl zur 
17:00 Uhr  Vorbereitung auf die Konfi rmation, 
  Bonhoeff er-Gemeindehaus 

So., 30.04. Konfi rmation, 
10:00 Uhr  Pfarrkirche Mariä Geburt, Höchberg 

So., 07.05. Familiengottesdienst mit dem Kindergarten, 
10:00 Uhr  Matthäuskirche 

So., 14.05. Gottesdienst mit KU3-Abschluss, Paul-Gerhardt-
10:00 Uhr  Haus, bei schönem Wetter auf der Wiese 

Do., 18.05. Kirche im Grünen mit Angebot für Kinder, es 
10:00 Uhr  singt der Bartholomäus-Chor, anschl. Imbiss, 
  Paul-Gerhardt-Haus, bei schönem Wetter auf der Wiese 

So., 21.05. Gottesdienst mit Angebot für Kinder, anschl. 
10:00 Uhr  Kichenkaff ee, Bonhoeff erGemeindehaus

St. Matthäus 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Hettstadt, Höchberg, Waldbüttelbrunnn
Tel. 0931-487 25  E-Mail: pfarramt.hoechberg@elkb.de
www.hoechberg-evangelisch.de

Das Pfarramt, Am Trieb 13, 97204 Höchberg

Informationen zu den Hygieneregeln, dem geistlichen 
Newsletter und aktuellen Änderungen der 

Gottesdienstangebote fi nden Sie auf unserer Homepage.

www.hoechberg-evangelisch.de

FAMILIENGOTTESDIENST 
MIT DEM KINDERHAUS 
Am Sonntag, 7. Mai, feiern wir um 10:00 Uhr in der  Matthäus-
kirche einen Familiengottesdienst. Wir freuen uns sehr, dass 
dieser von den Kindern unseres 

Kinderhauses und der Waldgruppe mitgestaltet werden kann. 
Denn so wird deutlich, dass der MatthäusKindergarten ein 
wichtiger Teil unserer Kirchengemeinde ist und auch dort auf 
vielfältige Weise unsere christliche Botschaft gelebt wird. Herz-
liche Einladung! 

KONFIRMATION 2023
Am Sonntag, 30. April, feiert der diesjährige Konfi -Jahrgang 
um 10:00 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Geburt Konfi rmation. 
Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr auch endlich wieder 
die ganze Kirchengemeinde zu diesem besonderen Festgottes-
dienst mit einladen können! 

Abstände und getrennte Gruppen werden dieses Jahr zum 
Glück keine Rolle mehr spielen. 

Die Namen der Konfi rmandinnen und Konfi rmanden wurden 
bereits in der März-Ausgabe publiziert. 

WALLFAHRT ZUM HL. BLUT NACH WALLDÜRN 
Am Sonntag,11. Juni

Nach 2-jähriger Corona-Pause haben wir im letzten Jahr unsere 
Wallfahrt erstmals als eintägige Veranstaltung durchgeführt. 
Die durchwegs positiven Rückmeldungen haben uns bestärkt, 
auch dieses Jahr bei dieser Praxis zu bleiben. 

Wir treff en uns daher am Sonntag, 11. Juni, um 4:15 Uhr am 
Parkplatz am Friedhof Hettstadt, Neuer Weg und fahren mit 
Privat-Pkws nach Hardheim. Von dort wallen wir über Höpfi n-
gen (dort wird auch gefrühstückt) zu Fuß nach Walldürn.

Nach dem Besuch des Gottesdienstes um 9:30 Uhr und dem 
Mittagessen in der örtlichen Gastronomie laufen wir nach der 
Andacht an der Mariengrotte nach Hardheim zurück. 

Mit den Pkws fahren wir dann nach Hettstadt zum Aussiedler-
hof Kempf, Mädelhoferweg, und wallen von dort zum Kreuz in 
der Blumenstraße, wo wir um 19:00 Uhr eintreff en werden. 

Ein Begleitfahrzeug für Gepäcktransport ist dieses Jahr wieder 
nicht dabei. Ebenso muss für den Getränkebedarf jeder selbst 
sorgen. In den Gaststätten in Höpfi ngen und Walldürn kann ja 
der Vorrat aufgefüllt werden. 

Um die weiteren Planungen für die Wallfahrt rechtzeitig fort-
führen und bzgl. der Bildung von Fahrgemeinschaften aktiv 
werden zu können, wird um verbindliche Anmeldung bis zum 
Dienstag, 30. Mai, bei Ludwig Kees (Tel. 0151 - 22 59 69 58), 
Klaus Zorn (Tel. 0931 - 46 33 21) oder Sabine Hubert (Tel. 0931 
- 46 46 53) gebeten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Teilnahme an der Wallfahrt auf eigenes Risiko und in 
eigener Verantwortung erfolgt.

Am Freitag, 12. Mai, 19:00 Uhr treff en wir uns im Pfarrheim 
zum Jahrestreff en mit weiteren Informationen zur diesjährigen 
Wallfahrt. Eine Anmeldung ist bereits an diesem Abend mög-
lich. Alle Wallfahrtsinteressierte sind zu dieser Zusammenkunft 
herzlich eingeladen. Diese Einladung gilt natürlich auch für alle 
ehemaligen Wallfahrerinnen und Wallfahrer, über deren Teil-
nahme wir uns besonders freuen.   

Das Wallfahrtsteam

Walldürn Wallfahrer
Hettstadt

JUGENDGRUPPE
Am Freitag, 12. Mai, 19:00 Uhr, Bonhoeff er-Gemeindehaus 
fi ndet das „Nach-Konfi -Treff en“  statt. Wir wollen noch einmal 
auf die diesjährige Konfi rmation schauen und die nächsten 
Termine planen.  

SENIORENKREIS
Donnerstag, 25. Mai, 15:00 Uhr, Bonhoeff er-Gemeindehaus: 
Prof. Dr. Eberhardt 

Buschmann spricht und musiziert zum Thema „Der heitere 
Beethoven“. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wenn Sie einen 
Fahrdienst benötigen, wenden Sie sich bitte an das Pfarramt. 
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Bis zu 5 Tage
mtl. kostenfrei!!

Weitere Informationen unter www.soleo-aktiv.de 
und gerne auch persönlich unter 0931 80 99 100.

Gemeinschaft erleben 
ganztägige Betreuung mit 
gemeinsamen Mahlzeiten
Beförderung mit hauseigenem 
Fahrdienst 
kostenloser Schnuppertag

Werden Sie Gast in unserer

Senioren-
Tagespflege
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St. Bartholomäus
Evang. Kirchengemeinde 
Uettingen
Tel. 09369-23 91  E-Mail: pfarramt.uettingen@elkb.de
www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

Das Pfarramt im „Milchhäusle“ am Kirchplatz, Uettingen
Öff nungszeiten: Mittwoch von 8:30 - 10:30 Uhr

Vakanzvertretung haben übernommen:
für Pfarramtsführungs- und Verwaltungsangelegenheiten,
sowie für Kasualien (Beerdigungen, Taufen, Trauungen)  
in den Außenorten und die Konfi rmandenarbeit:
Pfarrerin Gundrun Mirlein, Remlingen
Tel. 09369 - 23 56 E-Mail. pfarramt.remlingen@elkb.de

Es gelten die aktuellen Bestimmungen der Staatsregierung.
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, dort werden 

Neuigkeiten und aktuelle Informationen veröff entlicht.

www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

ÖKUMENISCHER SENIORENTREFF & CLUB 60
Herzliche Einladung an alle Senioren & Interessierte 

zum Club 60 am Donnerstag, 4. Mai, um 13:30 Uhr 
(Abfahrt an der Bäckerei Kachel)

zum Ausfl ug nach Kleinlangheim im Kitzinger Land

Führung von Monika Conrad 
in der evang. Kirche 

und Kirchenburg 

Thema:
„Glücksfall Kleinlangheim“

Anschließend Einkehr: im 
goldenen Lamm

ANZEIGEN

Gut bezahlte Jobs mit
Komm in unser Team
als pädagogische/ pfl egerische Fach- 
oder Hilfskraft oder Quereinsteiger:in!

Um die Ecke (Eisingen & Umgebung)

Gute Bezahlung nach AVR

Flexible Arbeitszeitmodelle

Familiäres Team

Blitzbewerbung

www.josefs-stift.de/karriere

Wir freuen uns auf Dich!
Telefon: 09306 - 209555

GOTTESDIENSTE
So., 30.04. Jubilate, Einladung in den Gottesdienst 
18:30 Uhr  unserer kath. Freunde

So., 07.05. Kantate
10:00 Uhr  Tauferinnerungsgottesdienst zum Jahr der Taufe
  Das Familiengottesdienst Team von Uettingen,
  Pfarrer Betschinske und Pfarrerin Mirlein laden
  ganz herzlich ein zum gemeinsamen Tauferinne-
  rungsgottesdienst für alle drei Gemeinden.
  Gottesdienst in St. Andreas, Remlingen mit an-
  schließendem Kirchenkaff ee in der Pfarrscheune  
  Remlingen

So., 14.05. Rogate, Gottesdienst mit Pfarrer Betschinske, 
10:30 Uhr  mit Abendmahl

Do., 18.05. Himmelfahrt, ökumenischer Gottesdienst, 
11:00 Uhr  Ort folgt

So., 21.05. Exaudi, Gottesdienst,
10:30 Uhr  Pfarrer Eisele

So., 28.05. Pfi ngsten, Gottesdienst mit Pfarrer Bless, mit
9:00 Uhr    Abendmahl und Einladung unserer kath. Freunde

Mo., 29.05. Pfi ngstmontag, Einladung in den Gottesdienst
18:30 Uhr  in der katholischen Kirche

UNAME DESIGN
Handgemachter Silberschmuck

www.unamedesign.com 
info@unamedesign.com

FAIR
LOKAL
NACHHALTIG
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Notfallnummern, Ärzte und Apotheken

Tel. 0800 00 22 833

Notdienst der Apotheken
Notdienst jeweils von 8:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine könn  en sich kurzfristig ändern; 
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen. Angaben ohne Gewähr. 

VHH=Veitshöchheim, WBB=Waldbüttelbrunn, MHH=Margetshöchheim, 

Notfallnummern
Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Notruf 110 für Polizei

Wasserschaden Hettstadt Tel. 0170-634 64 81
(Mo. - Do.  7:00 - 16:30 Uhr, Fr.  7:00 - 12:00 Uhr)
Außerhalb dieser Zeiten sowie sonn- und feiertags: 
Fa. MFN:    Tel. 0931-36 12 60

Bauhof Greußenheim:   Tel. 09369-98 16 14 

Telefon-Seelsorge:    Tel. 0800-111 0 111 (ev) 
    Tel. 0800-111 0 222 (rk) 
    Tel. 0800-111 0 333 (Kind)

Das Hilfetelefon  Tel. 08000-11 60 16
Beratung und Hilfe für Frauen "Gewalt gegen Frauen"

Giftnotrufzentrale Bayern: 
München    Tel. 089-192 40 
Nürnberg    Tel. 0911-398 24 51 

Sperren von Kreditkarten:  Tel. 116 116
Eurocard, Visacard, American Express

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst 
ist erreichbar unter der Rufnummer 116117.
Ohne Vorwahl, deutschlandweit, kostenlos 
(Festnetz & Handy) 

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg
– neben der Notaufnahme in der Koellikerstraße:

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel. 0700-35 07 00 35

Zahnärztlicher Notdienst: www.notdienst-zahn.de

Fr., 28.04. Apotheke am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist
  Ringpark-Apotheke, 0931 99157150, Schweinfurterstr. 7, WÜ 
Sa., 29.04. Brunnen-Apotheke, 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
  St. Kilians-Apotheke, 0931 54940, Sanderstr. 3, Würzburg 
So., 30.04. Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
  Vitasano-Apo., 0931 54177, Juliuspromenade 64, WÜ
Mo., 01.05. Luitpold-Apotheke, 0931 50027, Rottendorfer Str. 4, Würzburg
  Tännig-Apotheke, 0931 286028, Versbacher Str. 176, Würzburg 
Di., 02.05. Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
  Stern-Apotheke, 0931 21970, Brücknerstr. 9 a, Würzburg 
Mi., 03.05. Storchen-Apotheke, 0931 43383, Frankfurter Str. 26, Würzburg
  Glocken-Apotheke, 0931 50166, Kaiserstr. 13, Würzburg 
Do., 04.05. Nikolaus Apotheke, 0931 92133, Oberdürrbacher Str. 2, VHH
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt 

Fr., 05.05. Karmeliten-Apotheke, 0931 59207, Marienplatz 1, Würzburg
  Heuchelhof-Apotheke, 0931 69528, Place De Caen 5, Würzburg 
Sa., 06.05. St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
  Apotheke am Bahnhof, 0931 15215, Kaiserstr. 33, Würzburg 
So., 07.05. St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
  Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen
Mo., 08.05. Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim
  Anker-Apotheke, 0931 88082255, Friedrich-Spee-Str. 11, Würzburg 
Di., 09.05. Apotheke am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist
  Grombühl-Apotheke, 0931 2877011, Brückner Str. 3, Würzburg 
Mi., 10.05. Brunnen-Apotheke, 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
  Adalbero-Apotheke, 0931 72624, Neubergstr. 2, Würzburg 
Do., 11.05. Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
  Theater-Apotheke, 0931 52888, Ludwigstr. 1, Würzburg 
Fr., 12.05. Markt-Apotheke, 0931 54744, Marktplatz 12, Würzburg
  Mathilden-Apotheke, 0931 21102, Robert-Koch-Str. 34-36, WÜ 
Sa., 13.05. easyApotheke, 0931 80997740, Unterdürrbacherstr. 6, Würzburg
  Engel-Apotheke, 0931 321340, Marktplatz 36, Würzburg 
So., 14.05. Kronen-Apotheke am Dom, 0931 50153, Domstr. 21, Würzburg
  St. Georgs-Apotheke, 0931 64067, Wenzelstr. 7, Würzburg 
Mo., 15.05. Elisabeth-Apotheke, 0931 42266, Frankfurter Str. 62 A, Würzburg
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt 
Di., 16.05. Nikolaus Apotheke, 0931 92133, Oberdürrbacher Str. 2, VHH
  Residenz-Apotheke, 0931 53010, Theaterstr. 12, Würzburg 
Mi., 17.05. Hof-Apotheke zum Löwen, 0931 42544, Zeller Str. 18, Würzburg
  St. Barbara-Apotheke, 0931 84214, Barbarastr. 23, Würzburg 
Do., 18.05. St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
  Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen 
Fr., 19.05. St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
  St. Kilians-Apotheke, 0931 54940, Sanderstr. 3, Würzburg 
Sa., 20.05. Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
  Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim 
So., 21.05. Brunnen-Apotheke, 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
  Luitpold-Apotheke, 0931 50027, Rottendorfer Str. 4, Würzburg
Mo., 22.05. Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
  Stern-Apotheke, 0931 21970, Brücknerstr. 9 a, Würzburg 
Di., 23.05. Storchen-Apotheke, 0931 43383, Frankfurter Str. 26, Würzburg
  Glocken-Apotheke, 0931 50166, Kaiserstr. 13, Würzburg 
Mi., 24.05. Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
  Röntgen-Apotheke, 0931 56905, Juliuspromenade 58, Würzburg 
Do., 25.05. Karmeliten-Apotheke, 0931 59207, Marienplatz 1, Würzburg
  Heuchelhof-Apotheke, 0931 69528, Place De Caen 5, Würzburg 
Fr., 26.05. Apotheke am Bahnhof, 0931 15215, Kaiserstr. 33, Würzburg
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt 
Sa., 27.05. Eulen-Apotheke, 0931 54242, Augustinerstr. 5, Würzburg
  St. Rochus-Apotheke, 0931 299320, Versbacher Str. 108, Würzburg 
So., 28.05. Nikolaus Apotheke, 0931 92133, Oberdürrbacher Str. 2, VHH
  Anker-Apotheke, 0931 88082255, Friedrich-Spee-Str. 11, Würzburg 
Mo., 29.05. Grombühl-Apotheke, 0931 2877011, Brückner Str. 3, Würzburg
  Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen 
Di., 30.05. St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
  Adalbero-Apotheke, 0931 72624, Neubergstr. 2, Würzburg 
Mi., 31.05. St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
  Apotheke am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist

ANZEIGE
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Ambulanter Dienst 09369 8575
Birkenfelder Str. 1, 97259 Greußenheim

Tagespflegen 0931 45228981
Margetshöchheim & Greußenheim

www.sozialstation-greussenheim.de

#bestesteam
#bewerbung

Willst Du ein Teil
unseres ambulanten 

Teams sein?
Wir haben einen Platz 
als Fachkra  für Dich 

frei und freuen uns auf 
Deine Bewerbung.

Caritas-Sozialstation St. Burkard e.V.
Birkenfelder Str. 1, 97259 Greußenheim

Zeig' deine Beine!

Haare
Cellulite ...weg

Wir zaubern deine...

Dr. Monika Schatz
endlich gesund schön.

Besenreiser
Krampfadern

Dr. med. Monika Schatz
Privatpraxis/Aesthetikzentrum

Juliuspromenade 7, 97070 Würzburg

0931 / 70 52 66 70
info@gesundmituns.de // www.gesundmituns.de

WILLKOMMEN IM ZENTRUM WÜRZBURGS
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